
Stand 27.3.2024 Seite 1 AO 

 www.joachimrose.de - (AO.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

Abgabenordnung (AO) 
- Auszug - 

vom 1.10.2002 (BGBl. I S. 3866), zuletzt geändert am 27.3.2024 
(BGBl. I Nr. 108) 

Inhalt 

§ 1 Anwendungsbereich ............................................................. 2 
§ 2a Anwendungsbereich der Vorschriften über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ......................................................... 2 
§ 3 Steuern, steuerliche Nebenleistungen .................................. 2 
§ 6 Behörden, Finanzbehörden .................................................. 3 
§ 7 Amtsträger ............................................................................ 3 
§ 11 Sitz ..................................................................................... 3 
§ 12 Betriebstätte ....................................................................... 3 
§ 14 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ....................................... 3 
§ 14a Personenvereinigungen .................................................... 3 
§ 18 Gesonderte Feststellungen ................................................. 4 
§ 21 Umsatzsteuer ..................................................................... 4 
§ 22 Realsteuern ........................................................................ 4 
§ 29b Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Finanzbehörden ......................................................................... 4 
§ 29c Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Finanzbehörden zu anderen Zwecken ........................................ 4 
§ 30 Steuergeheimnis................................................................. 5 
§ 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen ............................. 6 
§ 31a Mitteilungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung 
und des Leistungsmissbrauchs................................................... 6 
§ 31b Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung ............................................................. 6 
§ 32 Haftungsbeschränkung für Amtsträger ................................ 7 
§ 32a Informationspflicht der Finanzbehörde bei Erhebung 
personenbezogener Daten bei betroffenen Personen ................. 7 
§ 32b Informationspflicht der Finanzbehörde, wenn 
personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person 
erhoben wurden ......................................................................... 7 
§ 32c Auskunftsrecht der betroffenen Person ............................. 7 
§ 32d Form der Information oder Auskunftserteilung .................. 8 
§ 32e Verhältnis zu anderen Auskunfts- und 
Informationszugangsansprüchen ................................................ 8 
§ 32f Recht auf Berichtigung und Löschung, Widerspruchsrecht 8 
§ 32g Datenschutzbeauftragte der Finanzbehörden ................... 8 
§ 32h Datenschutzrechtliche Aufsicht, Datenschutz-
Folgenabschätzung .................................................................... 8 
§ 32i Gerichtlicher Rechtsschutz ................................................ 8 
§ 33 Steuerpflichtiger.................................................................. 9 
§ 34 Pflichten der gesetzlichen Vertreter und der 
Vermögensverwalter................................................................... 9 
§ 35 Pflichten des Verfügungsberechtigten................................. 9 
§ 36 Erlöschen der Vertretungsmacht ......................................... 9 
§ 37 Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ....................... 9 
§ 38 Entstehung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis
 ................................................................................................... 9 
§ 39 Zurechnung ........................................................................ 9 
§ 43 Steuerschuldner, Steuervergütungsgläubiger ..................... 9 
§ 44 Gesamtschuldner ............................................................. 10 
§ 47 Erlöschen ......................................................................... 10 
§ 48 Leistung durch Dritte, Haftung Dritter ................................ 10 
§ 52 Gemeinnützige Zwecke .................................................... 10 
§ 53 Mildtätige Zwecke ............................................................. 10 
§ 54 Kirchliche Zwecke ............................................................. 11 
§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ............ 11 
§ 65 Zweckbetrieb .................................................................... 11 
§ 69 Haftung der Vertreter ........................................................ 11 
§ 75 Haftung des Betriebsübernehmers ................................... 11 
§ 80 Bevollmächtigte und Beistände ......................................... 11 
§ 80a Elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an 
Landesfinanzbehörden ............................................................. 12 
§ 85 Besteuerungsgrundsätze .................................................. 12 
§ 87a Elektronische Kommunikation ......................................... 12 
§ 88 Untersuchungsgrundsatz .................................................. 12 
§ 89 Beratung, Auskunft ........................................................... 13 
§ 90 Mitwirkungspflichten der Beteiligten .................................. 13 
§ 91 Anhörung Beteiligter ......................................................... 14 
§ 93 Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen ..... 14 
§ 93a Allgemeine Mitteilungspflichten ....................................... 15 
§ 93b Automatisierter Abruf von Kontoinformationen ................ 16 
§ 93c Datenübermittlung durch Dritte ....................................... 16 
§ 95 Versicherung an Eides Statt ............................................. 16 

§ 108 Fristen und Termine ........................................................ 17 
§ 109 Verlängerung von Fristen ................................................ 17 
§ 110 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .......................... 17 
§ 118 Begriff des Verwaltungsakts ............................................ 17 
§ 119 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes ................ 17 
§ 120 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt ...................... 17 
§ 121 Begründung des Verwaltungsakts ................................... 18 
§ 122 Bekanntgabe des Verwaltungsakts ................................. 18 
§ 122a Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung 
zum Datenabruf ........................................................................ 18 
§ 126 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern ....................... 18 
§ 130 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes ....... 19 
§ 131 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes .............. 19 
§ 132 Rücknahme, Widerruf, Aufhebung und Änderung im 
Rechtsbehelfsverfahren ............................................................ 19 
§ 137 Steuerliche Erfassung von Körperschaften, Vereinigungen 
und Vermögensmassen ............................................................ 19 
§ 138 Anzeigen über die Erwerbstätigkeit ................................. 19 
§ 139 Anmeldung von Betrieben in besonderen Fällen ............. 20 
§ 139a Identifikationsmerkmal ................................................... 20 
§ 139b Identifikationsnummer ................................................... 20 
§ 139c Wirtschafts-Identifikationsnummer ................................. 22 
§ 139d Verordnungsermächtigung ............................................ 23 
§ 140 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen 
Gesetzen .................................................................................. 23 
§ 141 Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger ............ 23 
§ 145 Allgemeine Anforderungen an Buchführung und 
Aufzeichnungen ........................................................................ 23 
§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für 
Aufzeichnungen ........................................................................ 23 
§ 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für 
Aufzeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme; 
Verordnungsermächtigung ........................................................ 24 
§ 146b Kassen-Nachschau ....................................................... 24 
§ 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von 
Unterlagen ................................................................................ 25 
§ 149 Abgabe der Steuererklärungen........................................ 25 
§ 150 Form und Inhalt der Steuererklärungen ........................... 26 
§ 152 Verspätungszuschlag ...................................................... 27 
§ 153 Berichtigung von Erklärungen ......................................... 27 
§ 155 Steuerfestsetzung ........................................................... 28 
§ 156 Absehen von Steuerfestsetzung ...................................... 28 
§ 157 Form und Inhalt der Steuerbescheide .............................. 28 
§ 158 Beweiskraft der Buchführung .......................................... 28 
§ 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen ........................ 28 
§ 163 Abweichende Festsetzung von Steuern aus 
Billigkeitsgründen ...................................................................... 29 
§ 164 Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung ....... 29 
§ 165 Vorläufige Steuerfestsetzung, Aussetzung der 
Steuerfestsetzung ..................................................................... 29 
§ 169 Festsetzungsfrist ............................................................. 30 
§ 170 Beginn der Festsetzungsfrist ........................................... 30 
§ 171 Ablaufhemmung .............................................................. 30 
§ 172 Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden ............ 31 
§ 179 Feststellung von Besteuerungsgrundlagen ...................... 31 
§ 180 Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen .. 31 
§ 181 Verfahrensvorschriften für die gesonderte Feststellung, 
Feststellungsfrist, Erklärungspflicht ........................................... 32 
§ 182 Wirkungen der gesonderten Feststellung ........................ 33 
§ 188 Zerlegungsbescheid ........................................................ 33 
§ 191 Haftungsbescheide, Duldungsbescheide ......................... 33 
§ 218 Verwirklichung von Ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis .............................................................. 33 
§ 222 Stundung ........................................................................ 33 
§ 223 Zahlungsaufschub ........................................................... 33 
§ 224 Leistungsort, Tag der Zahlung ......................................... 34 
§ 227 Erlass .............................................................................. 34 
§ 228 Gegenstand der Verjährung, Verjährungsfrist .................. 34 
§ 229 Beginn der Verjährung .................................................... 34 
§ 230 Hemmung der Verjährung ............................................... 34 
§ 231 Unterbrechung der Verjährung ........................................ 34 
§ 232 Wirkung der Verjährung .................................................. 34 
§ 233 Grundsatz ....................................................................... 34 
§ 233a Verzinsung von Steuernachforderungen und 
Steuererstattungen ................................................................... 34 
§ 234 Stundungszinsen ............................................................. 35 
§ 235 Verzinsung von hinterzogenen Steuern ........................... 35 
§ 236 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge ............................ 35 
§ 237 Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung ........................... 35 



AO Seite 2 

 www.joachimrose.de - (AO.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

§ 238 Höhe und Berechnung der Zinsen .................................. 35 
§ 239 Festsetzung der Zinsen .................................................. 36 
§ 240 Säumniszuschläge ......................................................... 36 
§ 241 Art der Sicherheitsleistung .............................................. 36 
§ 254 Voraussetzungen für den Beginn der Vollstreckung ........ 37 
§ 261 Niederschlagung ............................................................. 37 
§ 347 Statthaftigkeit des Einspruchs ......................................... 37 
§ 351 Bindungswirkung anderer Verwaltungsakte .................... 37 
§ 363 Aussetzung und Ruhen des Verfahrens .......................... 37 
§ 369 Steuerstraftaten .............................................................. 37 
§ 370 Steuerhinterziehung........................................................ 37 
§ 371 Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung ........................... 38 
§ 375 Nebenfolgen ................................................................... 38 
§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung .................... 38 
§ 376 Verfolgungsverjährung .................................................... 39 
§ 377 Steuerordnungswidrigkeiten ........................................... 39 
§ 378 Leichtfertige Steuerverkürzung ....................................... 39 
§ 379 Steuergefährdung ........................................................... 39 
§ 380 Gefährdung der Abzugsteuern ........................................ 39 
§ 381 Verbrauchsteuergefährdung ........................................... 39 
§ 382 Gefährdung der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben................ 40 
§ 383 Unzulässiger Erwerb von Steuererstattungs- und 
Vergütungsansprüchen ............................................................ 40 
§ 384 Verfolgungsverjährung .................................................... 40 
§ 384a Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 .......................................................................... 40 
 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für alle Steuern einschließlich der Steuer-
vergütungen, die durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen 
Gemeinschaften geregelt sind, soweit sie durch Bundesfinanzbe-
hörden oder durch Landesfinanzbehörden verwaltet werden. Es ist 
nur vorbehaltlich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften 
anwendbar. 

(2) Für die Realsteuern gelten, soweit ihre Verwaltung den Ge-
meinden übertragen worden ist, die folgenden Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechend: 

1. die Vorschriften des Ersten, Zweiten, Vierten, Sechsten und 
Siebten Abschnitts des Ersten Teils (Anwendungsbereich, 
Steuerliche Begriffsbestimmungen, Datenverarbeitung und 
Steuergeheimnis; Betroffenenrechte; Datenschutzaufsicht, Ge-
richtlicher Rechtsschutz in datenschutzrechtlichen Angelegen-
heiten), 

 [§§ 1-2a, 3-15, 29b-31c, 32a-32f und 32g-32j] 

2. die Vorschriften des Zweiten Teils (Steuerschuldrecht), 

 [§§ 33-77] 

3. die Vorschriften des Dritten Teils mit Ausnahme der §§ 82 bis 
84 (Allgemeine Verfahrensvorschriften), 

 [§§ 78-81 und 85-133] 

4. die Vorschriften des Vierten Teils (Durchführung der Besteue-
rung), 

 [§§ 134-217] 

5. die Vorschriften des Fünften Teils (Erhebungsverfahren), 

 [§§ 218-248] 

6. § 249 Absatz 2 Satz 2, 

7. die §§ 351 und 361 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, 

8. die Vorschriften des Achten Teils (Straf- und Bußgeldvorschrif-
ten, Straf- und Bußgeldverfahren). 

 [§§ 369-412] 

(3) Auf steuerliche Nebenleistungen sind die Vorschriften dieses 
Gesetzes vorbehaltlich des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften sinngemäß anwendbar. Der Dritte bis Sechste Abschnitt 
des Vierten Teils gilt jedoch nur, soweit dies besonders bestimmt 
wird. 

... 

§ 2a Anwendungsbereich der Vorschriften über die Verarbei-
tung personenbezogener Daten 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes und der Steuergesetze über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes gelten bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Finanzbehörden (§ 6 Absatz 2), andere öffent-
liche Stellen (§ 6 Absatz 1a bis 1c) und nicht-öffentliche Stellen (§ 
6 Absatz 1d und 1e). Das Bundesdatenschutzgesetz oder andere 

Datenschutzvorschriften des Bundes sowie entsprechende Lan-
desgesetze gelten für Finanzbehörden nur, soweit dies in diesem 
Gesetz oder den Steuergesetzen bestimmt ist. 

(2) Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzes gel-
ten auch für Daten, die die Finanzbehörden im Rahmen ihrer Auf-
gaben bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs verarbeiten. Die Daten gelten als im Rahmen eines Ver-
fahrens in Steuersachen verarbeitet.  

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes und der Steuergesetze über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten finden keine Anwen-
dung, soweit das Recht der Europäischen Union, im Besonderen 
die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 47 vom 
4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung unmittelbar oder 
nach Absatz 5 entsprechend gilt. 

(4) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung 
von Steuerstraftaten oder Steuerordnungswidrigkeiten gelten die 
Vorschriften des Ersten und des Dritten Teils des Bundesdaten-
schutzgesetzes, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016/679, dieses Gesetzes und der Steuerge-
setze über die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher 
Personen entsprechend für Informationen, die sich beziehen auf 
identifizierte oder identifizierbare 

1. verstorbene natürliche Personen oder 

2. Körperschaften, Personenvereinigungen (§ 14a) oder Vermö-
gensmassen. 

§ 3 Steuern, steuerliche Nebenleistungen 

(1) Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für 
eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auf-
erlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Ge-
setz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen 
kann Nebenzweck sein. 

(2) Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. 

(3) Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 
21 des Zollkodex der Union sind Steuern im Sinne dieses Geset-
zes. Zollkodex der Union bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 
952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 
vom 10.10.2013, S. 1, L 287, S. 90) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

(4) Steuerliche Nebenleistungen sind 

1. Verzögerungsgelder nach § 146 Absatz 2c, 

2. Verspätungszuschläge nach § 152, 

3. Zuschläge nach § 162 Absatz 4 und 4a, 

3a. Mitwirkungsverzögerungsgelder nach § 200a Absatz 2 und Zu-
schläge zum Mitwirkungsverzögerungsgeld nach § 200a Ab-
satz 3, 

4. Zinsen nach den §§ 233 bis 237 sowie Zinsen nach den Steu-
ergesetzen, auf die die §§ 238 und 239 anzuwenden sind, so-
wie Zinsen, die über die §§ 233 bis 237 und die Steuergesetze 
hinaus nach dem Recht der Europäischen Union auf zu erstat-
tende Steuern zu leisten sind, 

5. Säumniszuschläge nach § 240, 

6. Zwangsgelder nach § 329, 

7. Kosten nach den §§ 89, 89a Absatz 7 sowie den 178 und 337 
bis 345, 

8. Zinsen auf Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Num-
mer 20 und 21 des Zollkodex der Union, 

9. Verspätungsgelder nach § 22a Absatz 5 des Einkommensteu-
ergesetzes und 

10. Kosten nach § 10 Absatz 5 und § 11 Absatz 7 des Plattformen-
Steuertransparenzgesetzes. 

(5) Das Aufkommen der Zinsen auf Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union und 
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Verspätungsgelder nach § 22a Absatz 5 des Einkommensteuer-
gesetzes steht dem Bund zu. Das Aufkommen der übrigen Zinsen 
steht den jeweils steuerberechtigten Körperschaften zu. Das Auf-
kommen der Kosten im Sinne des § 89 steht jeweils der Körper-
schaft zu, deren Behörde für die Erteilung der verbindlichen Aus-
kunft zuständig ist. Das Aufkommen der Kosten im Sinne des § 
89a Absatz 7 steht dem Bund und dem jeweils betroffenen Land 
je zur Hälfte zu. Das Aufkommen der Kosten nach § 10 Absatz 5 
und § 11 Absatz 7 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes 
steht dem Bund zu. Die übrigen steuerlichen Nebenleistungen flie-
ßen den verwaltenden Körperschaften zu. 

... 

§ 6 Behörden, Finanzbehörden 

(1) Behörde ist jede öffentliche Stelle, die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnimmt. 

(1a) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe 
der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, 
der Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren 
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. 

(1b) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Organe 
der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindever-
bandes oder sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender ju-
ristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereini-
gungen ungeachtet ihrer Rechtsform. 

(1c) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen 
des Bundes und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-öf-
fentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn 

1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden oder 

2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die 
absolute Mehrheit der Stimmen zusteht. 

Anderenfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder. 

(1d) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Perso-
nen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des pri-
vaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1a bis 1c fallen. 
Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(1e) Öffentliche Stellen des Bundes oder der Länder gelten als 
nicht-öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes, soweit sie als 
öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 

(2) Finanzbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind die folgenden 
im Gesetz über die Finanzverwaltung genannten Bundes- und 
Landesfinanzbehörden: 

1. das Bundesministerium der Finanzen und die für die Finanz-
verwaltung zuständigen obersten Landesbehörden als oberste 
Behörden, 

2. das Bundeszentralamt für Steuern, das Informationstechnik-
zentrum Bund und die Generalzolldirektion als Bundesoberbe-
hörden, 

3. Rechenzentren sowie Landesfinanzbehörden, denen durch 
eine Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 
des Finanzverwaltungsgesetzes die landesweite Zuständigkeit 
für Kassengeschäfte und das Erhebungsverfahren einschließ-
lich der Vollstreckung übertragen worden ist, als Landesober-
behörden, 

4. die Oberfinanzdirektionen als Mittelbehörden, 

4a. die nach dem Finanzverwaltungsgesetz oder nach Landes-
recht an Stelle einer Oberfinanzdirektion eingerichteten Lan-
desfinanzbehörden, 

5. die Hauptzollämter einschließlich ihrer Dienststellen, die Zoll-
fahndungsämter, die Finanzämter und die besonderen Landes-
finanzbehörden als örtliche Behörden und 

6. Familienkassen, 

7. die zentrale Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuerge-
setzes und 

8. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (§ 
40a Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes). 

§ 7 Amtsträger 

Amtsträger ist, wer nach deutschem Recht 

1. Beamter oder Richter (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbu-
ches) ist,  

2. in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht 
oder 

3. sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonsti-
gen öffentlichen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung wahrzunehmen. 

... 

§ 11 Sitz 

Den Sitz hat eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse an dem Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag, 
Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt ist. 

§ 12 Betriebstätte 

Betriebstätte ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die 
der Tätigkeit eines Unternehmens dient. 

Als Betriebstätten sind insbesondere anzusehen: 

1. die Stätte der Geschäftsleitung, 

2. Zweigniederlassungen, 

3. Geschäftsstellen, 

4. Fabrikations- oder Werkstätten, 

5. Warenlager, 

6. Ein- oder Verkaufsstellen, 

7. Bergwerke, Steinbrüche oder andere stehende, örtlich fort-
schreitende oder schwimmende Stätten der Gewinnung von 
Bodenschätzen, 

8. Bauausführungen oder Montagen, auch örtlich fortschreitende 
oder schwimmende, wenn 

a) die einzelne Bauausführung oder Montage oder 

b) eine von mehreren zeitlich nebeneinander bestehenden 
Bauausführungen oder Montagen oder 

c) mehrere ohne Unterbrechung aufeinander folgende Bauaus-
führungen oder Montagen 

länger als sechs Monate dauern. 

... 

§ 14 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nach-
haltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche 
Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermö-
gensverwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist 
nicht erforderlich. Eine Vermögensverwaltung liegt in der Regel 
vor, wenn Vermögen genutzt, zum Beispiel Kapitalvermögen ver-
zinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet oder 
verpachtet wird. 

§ 14a Personenvereinigungen 

(1) Personenvereinigungen im Sinne dieses Gesetzes und der 
Steuergesetze sind Personenzusammenschlüsse ohne Rechts-
persönlichkeit zur Verfolgung eines gesetzlich zulässigen Zwecks. 

(2) Rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere 

1. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (§ 54 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs), 

2. rechtsfähige Personengesellschaften einschließlich Gesell-
schaften (§ 705 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), Personenhan-
delsgesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften, Partenree-
dereien und Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigun-
gen und 

3. Gemeinschaften der Wohnungseigentümer (§ 9a des Woh-
nungseigentumsgesetzes). 

(3) Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere 

1. Bruchteilsgemeinschaften (§ 741 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs), 

2. Gütergemeinschaften (§ 1415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
und 

3. Erbengemeinschaften (§ 2032 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 

(4) Auf nicht rechtsfähige Gesellschaften (§ 740 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) sind die für nicht rechtsfähige Personenvereinigun-
gen geltenden Vorschriften mit Ausnahme des § 267 Absatz 1 Satz 
1 sinngemäß anzuwenden. 

... 
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§ 18 Gesonderte Feststellungen 

(1) Für die gesonderten Feststellungen nach § 180 ist örtlich zu-
ständig: 

1. bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, bei Grundstücken, 
Betriebsgrundstücken und Mineralgewinnungsrechten das Fi-
nanzamt, in dessen Bezirk der Betrieb, das Grundstück, das 
Betriebsgrundstück, das Mineralgewinnungsrecht oder, wenn 
sich der Betrieb, das Grundstück, das Betriebsgrundstück oder 
das Mineralgewinnungsrecht auf die Bezirke mehrerer Finanz-
ämter erstreckt, der wertvollste Teil liegt (Lagefinanzamt), 

2. bei gewerblichen Betrieben mit Geschäftsleitung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes das Finanzamt, in dessen Bezirk sich 
die Geschäftsleitung befindet, bei gewerblichen Betrieben ohne 
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes das Fi-
nanzamt, in dessen Bezirk eine Betriebsstätte - bei mehreren 
Betriebsstätten die wirtschaftlich bedeutendste - unterhalten 
wird (Betriebsfinanzamt), 

3. bei Einkünften aus selbständiger Arbeit das Finanzamt, von 
dessen Bezirk aus die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird, 

4. bei einer Beteiligung mehrerer Personen an Einkünften, die 
keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbe-
betrieb oder aus selbständiger Arbeit sind und die nach § 180 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a gesondert festgestellt 
werden, 

a) das Finanzamt, von dessen Bezirk die Verwaltung dieser 
Einkünfte ausgeht, oder 

b) das Finanzamt, in dessen Bezirk sich der wertvollste Teil 
des Vermögens, aus dem die gemeinsamen Einkünfte flie-
ßen, befindet, wenn die Verwaltung dieser Einkünfte im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes nicht feststellbar ist, 

5. in den Fällen des § 180 Absatz 1a das Finanzamt, das für den 
Bescheid örtlich zuständig ist, für den der Teilabschlussbe-
scheid unmittelbar Bindungswirkung entfaltet. 

Dies gilt entsprechend bei einer gesonderten Feststellung nach § 
180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder § 180 Absatz 2. 

(2) Ist eine gesonderte Feststellung mehreren Steuerpflichtigen 
gegenüber vorzunehmen und lässt sich nach Absatz 1 die örtliche 
Zuständigkeit nicht bestimmen, so ist jedes Finanzamt örtlich zu-
ständig, das nach den §§ 19 oder 20 für die Steuern vom Einkom-
men und Vermögen eines Steuerpflichtigen zuständig ist, dem ein 
Anteil an dem Gegenstand der Feststellung zuzurechnen ist. So-
weit dieses Finanzamt auf Grund einer Verordnung nach § 17 Abs. 
2 Satz 3 und 4 des Finanzverwaltungsgesetzes sachlich nicht für 
die gesonderte Feststellung zuständig ist, tritt an seine Stelle das 
sachlich zuständige Finanzamt. 

... 

§ 21 Umsatzsteuer 

(1) Für die Umsatzsteuer mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer 
ist das Finanzamt zuständig, von dessen Bezirk aus der Unterneh-
mer sein Unternehmen im Geltungsbereich des Gesetzes ganz o-
der vorwiegend betreibt. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann zur Sicherstellung der Besteuerung durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates für Unternehmer, die Wohnsitz, 
Sitz oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereiches die-
ses Gesetzes haben, die örtliche Zuständigkeit einer Finanzbe-
hörde für den Geltungsbereich des Gesetzes übertragen. 

(2) Für die Umsatzsteuer von Personen, die keine Unternehmer 
sind, ist das Finanzamt zuständig, das nach § 19 oder § 20 auch 
für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständig ist; in den 
Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist das 
Finanzamt für die Umsatzsteuer zuständig, das nach § 18 auch für 
die gesonderte Feststellung zuständig ist. 

§ 22 Realsteuern 

(1) Für die Festsetzung und Zerlegung der Steuermessbeträge ist 
bei der Grundsteuer das Lagefinanzamt (§ 18 Abs. 1 Nr. 1) und 
bei der Gewerbesteuer das Betriebsfinanzamt (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) 
örtlich zuständig. Abweichend von Satz 1 ist für die Festsetzung 
und Zerlegung der Gewerbesteuermessbeträge bei Unternehmen, 
die Bauleistungen im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 3 des Einkom-
mensteuergesetzes erbringen, das Finanzamt zuständig, das für 
die Besteuerung der entsprechenden Umsätze nach § 21 Abs. 1 
zuständig ist, wenn der Unternehmer seinen Wohnsitz oder das 
Unternehmen seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz außerhalb 
des Geltungsbereiches des Gesetzes hat. 

(2) Soweit die Festsetzung, Erhebung und Beitreibung von Real-
steuern den Finanzämtern obliegt, ist dafür das Finanzamt örtlich 
zuständig, zu dessen Bezirk die hebeberechtigte Gemeinde ge-
hört. Gehört eine hebeberechtigte Gemeinde zu den Bezirken 
mehrerer Finanzämter, so ist von diesen Finanzämtern das Fi-
nanzamt örtlich zuständig, das nach Absatz 1 zuständig ist oder 
zuständig wäre, wenn im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur die 
in der hebeberechtigten Gemeinde liegenden Teile des Betriebes, 
des Grundstückes oder des Betriebsgrundstückes vorhanden wä-
ren. 

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß, soweit einem Land nach Artikel 106 
Abs. 6 Satz 3 des Grundgesetzes das Aufkommen der Realsteu-
ern zusteht. 

... 

§ 29b Verarbeitung personenbezogener Daten durch Finanz-
behörden 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Fi-
nanzbehörde ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der ihr obliegen-
den Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die ihr übertra-
gen wurde, erforderlich ist. 

(2) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 durch eine Finanzbehörde zulässig, soweit die Ver-
arbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses 
erforderlich ist und soweit die Interessen des Verantwortlichen an 
der Datenverarbeitung die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. Die Finanzbehörde hat in diesem Fall angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der be-
troffenen Person vorzusehen; § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundes-
datenschutzgesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

§ 29c Verarbeitung personenbezogener Daten durch Finanz-
behörden zu anderen Zwecken 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen 
Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten von einer Finanzbe-
hörde erhoben oder erfasst wurden (Weiterverarbeitung), durch Fi-
nanzbehörden im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ist zulässig, 
wenn 

1. sie einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprüfungs-
verfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, 
einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder einem 
Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswidrigkeit 
dient, 

2. die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die nach § 30 Ab-
satz 4 oder 5 eine Offenbarung der Daten zulassen würden, 
oder zu prüfen ist, ob diese Voraussetzungen vorliegen, 

3. offensichtlich ist, dass die Weiterverarbeitung im Interesse der 
betroffenen Person liegt und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilli-
gung verweigern würde, 

4. sie für die Entwicklung, Überprüfung oder Änderung automati-
sierter Verfahren der Finanzbehörden erforderlich ist, weil 

a) unveränderte Daten benötigt werden oder 

b) eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
ist. 

 Die Nutzung personenbezogener Daten ist dabei insbesondere 
erforderlich, wenn personenbezogene Daten aus mehreren 
verschiedenen Dateisystemen eindeutig miteinander verknüpft 
werden sollen und die Schaffung geeigneter Testfälle nicht o-
der nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, 

5. sie für die Gesetzesfolgenabschätzung erforderlich ist, weil 

a) unveränderte Daten benötigt werden oder 

b) eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
ist, 

oder 

6. sie für die Wahrnehmung von Aufsichts-, Steuerungs- und Dis-
ziplinarbefugnissen der Finanzbehörde erforderlich ist. Das gilt 
auch für die Veränderung oder Nutzung personenbezogener 
Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die Fi-
nanzbehörde, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person entgegenstehen. 



Stand 27.3.2024 Seite 5 AO 

 www.joachimrose.de - (AO.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

In den Fällen von Satz 1 Nummer 4 dürfen die Daten ausschließ-
lich für Zwecke der Entwicklung, Überprüfung oder Änderung au-
tomatisierter Verfahren verarbeitet werden und müssen innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung dieser Maßnahmen gelöscht wer-
den. In den Fällen von Satz 1 Nummer 6 dürfen die Daten nur 
durch Personen verarbeitet werden, die nach § 30 zur Wahrung 
des Steuergeheimnisses verpflichtet sind. 

(2) Die Weiterverarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2016/679 oder nach § 29b Absatz 2 vorliegen. 

§ 30 Steuergeheimnis 

(1) Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren. 

(2) Ein Amtsträger verletzt das Steuergeheimnis, wenn er 

1. personenbezogene Daten eines anderen, die ihm 

a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprü-
fungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in Steu-
ersachen, 

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder ei-
nem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswidrig-
keit, 

c) im Rahmen einer Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4, 5 oder 6 oder aus anderem dienstlichen 
Anlass, insbesondere durch Mitteilung einer Finanzbehörde 
oder durch die gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines 
Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der 
Besteuerung getroffenen Feststellungen, 

 bekannt geworden sind, oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in ei-
nem der in Nummer 1 genannten Verfahren bekannt geworden 
ist, 

 (geschützte Daten) unbefugt offenbart oder verwertet oder 

3. geschützte Daten im automatisierten Verfahren unbefugt ab-
ruft, wenn sie für eines der in Nummer 1 genannten Verfahren 
in einer Datei gespeichert sind. 

(3) Den Amtsträgern stehen gleich 

1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten (§ 11 
Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches), 

1a. die in § 193 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes genann-
ten Personen, 

2. amtlich zugezogene Sachverständige, 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsge-
meinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung geschützte Daten ist zuläs-
sig, soweit 

1a. sie einer Verarbeitung durch Finanzbehörden nach Maßgabe 
des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 6 dient, 

1.b sie der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach Artikel 83 
der Verordnung (EU) 2016/679 im Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes dient, 

2. sie durch Bundesgesetz ausdrücklich zugelassen ist, 

2a. sie durch Recht der Europäischen Union vorgeschrieben oder 
zugelassen ist, 

2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Statistischen 
Bundesamtes oder für die Erfüllung von Bundesgesetzen durch 
die Statistischen Landesämter dient, 

2c. sie der Gesetzesfolgenabschätzung dient und die Vorausset-
zungen für eine Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 Satz 
1 Nummer 5 vorliegen, 

2d. sie der Sicherung, Nutzung und wissenschaftlichen Verwertung 
von Archivgut der Finanzbehörden durch das Bundesarchiv 
nach Maßgabe des Bundesarchivgesetzes oder durch das zu-
ständige Landes- oder Kommunalarchiv nach Maßgabe des 
einschlägigen Landesgesetzes oder der einschlägigen kommu-
nalen Satzung dient, sofern die Beachtung der Vorgaben der 
§§ 6 und 10 bis 14 des Bundesarchivgesetzes im Landesrecht 
oder in der kommunalen Satzung sichergestellt ist, 

3. die betroffene Person zustimmt, 

4. sie der Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer Tat 
dient, die keine Steuerstraftat ist, und die Kenntnisse 

a) in einem Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder Steuer-
ordnungswidrigkeit erlangt worden sind; dies gilt jedoch 
nicht für solche Tatsachen, die der Steuerpflichtige in Un-
kenntnis der Einleitung des Strafverfahrens oder des Buß-
geldverfahrens offenbart hat oder die bereits vor Einleitung 
des Strafverfahrens oder des Bußgeldverfahrens im Be-
steuerungsverfahren bekanntgeworden sind, oder 

b) ohne Bestehen einer steuerlichen Verpflichtung oder unter 
Verzicht auf ein Auskunftsverweigerungsrecht erlangt wor-
den sind, 

5. für sie ein zwingendes öffentliches Interesse besteht; ein zwin-
gendes öffentliches Interesse ist namentlich gegeben, wenn 

a) die Offenbarung erforderlich ist zur Abwehr erheblicher 
Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit, die Verteidigung oder die nationale Si-
cherheit oder zur Verhütung oder Verfolgung von Verbre-
chen und vorsätzlichen schweren Vergehen gegen Leib und 
Leben oder gegen den Staat und seine Einrichtungen, 

b) Wirtschaftsstraftaten verfolgt werden oder verfolgt werden 
sollen, die nach ihrer Begehungsweise oder wegen des Um-
fangs des durch sie verursachten Schadens geeignet sind, 
die wirtschaftliche Ordnung erheblich zu stören oder das 
Vertrauen der Allgemeinheit auf die Redlichkeit des ge-
schäftlichen Verkehrs oder auf die ordnungsgemäße Arbeit 
der Behörden und der öffentlichen Einrichtungen erheblich 
zu erschüttern, 

oder 

c) die Offenbarung erforderlich ist zur Richtigstellung in der Öf-
fentlichkeit verbreiteter unwahrer Tatsachen, die geeignet 
sind, das Vertrauen in die Verwaltung erheblich zu erschüt-
tern; die Entscheidung trifft die zuständige oberste Finanz-
behörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen; vor der Richtigstellung soll der Steuerpflichtige 
gehört werden. 

(5) Vorsätzlich falsche Angaben der betroffenen Person dürfen 
den Strafverfolgungsbehörden gegenüber offenbart werden. 

(6) Der Abruf geschützter Daten, die für eines der in Absatz 2 Num-
mer 1 genannten Verfahren in einem automationsgestützten Da-
teisystem gespeichert sind, ist nur zulässig, soweit er der Durch-
führung eines Verfahrens im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 
Buchstabe a und b oder der zulässigen Übermittlung geschützter 
Daten durch eine Finanzbehörde an die betroffene Person oder 
Dritte dient. Zur Wahrung des Steuergeheimnisses kann das Bun-
desministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, welche technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen gegen den unbefugten Abruf von Da-
ten zu treffen sind. Insbesondere kann es nähere Regelungen tref-
fen über die Art der Daten, deren Abruf zulässig ist, sowie über 
den Kreis der Amtsträger, die zum Abruf solcher Daten berechtigt 
sind. Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates, soweit sie die Kraftfahrzeugsteuer, die Luftverkehr-
steuer, die Versicherungsteuer sowie Einfuhr- und Ausfuhrabga-
ben und Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betrifft. 

(7) Werden dem Steuergeheimnis unterliegende Daten durch ei-
nen Amtsträger oder diesem nach Absatz 3 gleichgestellte Perso-
nen nach Maßgabe des § 87a Absatz 4 oder 7 über De-Mail-
Dienste im Sinne des § 1 des De-Mail-Gesetzes versendet, liegt 
keine unbefugte Offenbarung, Verwertung und kein unbefugter 
Abruf von dem Steuergeheimnis unterliegenden Daten vor, wenn 
beim Versenden eine kurzzeitige automatisierte Entschlüsselung 
durch den akkreditierten Diensteanbieter zum Zweck der Überprü-
fung auf Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den 
Adressaten der De-Mail-Nachricht stattfindet. 

(8) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das den Ab-
gleich geschützter Daten innerhalb einer Finanzbehörde oder zwi-
schen verschiedenen Finanzbehörden ermöglicht, ist zulässig, so-
weit die Weiterverarbeitung oder Offenbarung dieser Daten zuläs-
sig und dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdi-
gen Interessen der betroffenen Person und der Aufgaben der be-
teiligten Finanzbehörden angemessen ist. 

(9) Die Finanzbehörden dürfen sich bei der Verarbeitung ge-
schützter Daten nur dann eines Auftragsverarbeiters im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2016/679 bedienen, 
wenn diese Daten ausschließlich durch Personen verarbeitet wer-
den, die zur Wahrung des Steuergeheimnisses verpflichtet sind. 
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(10) Die Offenbarung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 durch Finanzbehörden an öffentliche oder nicht-öffentli-
che Stellen ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 4 
oder 5 und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 31c vorliegen. 

(11) Wurden geschützte Daten 

1. einer Person, die nicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
verpflichtet ist, 

2. einer öffentlichen Stelle, die keine Finanzbehörde ist, oder 

3. einer nicht-öffentlichen Stelle 

nach den Absätzen 4 oder 5 offenbart, darf der Empfänger diese 
Daten nur zu dem Zweck speichern, verändern, nutzen oder über-
mitteln, zu dem sie ihm offenbart worden sind. Die Pflicht eines 
Amtsträgers oder einer ihm nach Absatz 3 gleichgestellten Person, 
dem oder der die geschützten Daten durch die Offenbarung be-
kannt geworden sind, zur Wahrung des Steuergeheimnisses bleibt 
unberührt. 

§ 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen 

(1) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, Besteuerungsgrundla-
gen, Steuermessbeträge und Steuerbeträge an Körperschaften 
des öffentlichen Rechts einschließlich der Religionsgemeinschaf-
ten, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, zur Festset-
zung von solchen Abgaben mitzuteilen, die an diese Besteue-
rungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder Steuerbeträge an-
knüpfen. Die Mitteilungspflicht besteht nicht, soweit deren Erfül-
lung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. 
Die Finanzbehörden dürfen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts auf Ersuchen Namen und Anschriften ihrer Mitglieder, die 
dem Grunde nach zur Entrichtung von Abgaben im Sinne des Sat-
zes 1 verpflichtet sind, sowie die von der Finanzbehörde für die 
Körperschaft festgesetzten Abgaben übermitteln, soweit die 
Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung von in der Zuständigkeit der 
Körperschaft liegenden öffentlichen Aufgaben erforderlich ist und 
überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
nicht entgegenstehen. 

(2) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, die nach § 30 Absatz 2 
Nummer 1 geschützten personenbezogenen Daten der betroffe-
nen Person den Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung, der 
Bundesagentur für Arbeit und der Künstlersozialkasse mitzuteilen, 
soweit die Kenntnis dieser Daten für die Feststellung der Versiche-
rungspflicht oder die Festsetzung von Beiträgen einschließlich der 
Künstlersozialabgabe erforderlich ist oder die betroffene Person 
einen Antrag auf Mitteilung stellt. Die Mitteilungspflicht besteht 
nicht, soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden wäre. 

(3) Die für die Verwaltung der Grundsteuer zuständigen Behörden 
sind berechtigt, die nach § 30 geschützten Namen und Anschriften 
von Grundstückseigentümern, die bei der Verwaltung der Grund-
steuer bekannt geworden sind, zur Verwaltung anderer Abgaben 
sowie zur Erfüllung sonstiger öffentlicher Aufgaben zu verwenden 
oder den hierfür zuständigen Gerichten, Behörden oder juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts auf Ersuchen mitzuteilen, 
soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person entgegenstehen. 

§ 31a Mitteilungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäfti-
gung und des Leistungsmissbrauchs 

(1) Die Offenbarung der nach § 30 geschützten Daten der betroffe-
nen Person ist zulässig, soweit sie 

1. für die Durchführung eines Strafverfahrens, eines Bußgeldver-
fahrens oder eines anderen gerichtlichen oder Verwaltungsver-
fahrens mit dem Ziel 

a) der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung oder Schwarz-
arbeit oder b) der Entscheidung 

 aa) über Erteilung, Rücknahme oder Widerruf einer Erlaub-
nis nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz oder 

 bb) über Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstat-
tung, Weitergewährung oder Belassen einer Leistung aus 
öffentlichen Mitteln 

 oder 

2. für die Geltendmachung eines Anspruchs auf Rückgewähr ei-
ner Leistung aus öffentlichen Mitteln 

erforderlich ist. In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 ist die Offenbarung auf Er-
suchen der zuständigen Stellen auch zulässig, soweit sie für die 
Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer zu Unrecht er-
langten Leistung aus öffentlichen Mitteln erforderlich ist. 

(2) Die Finanzbehörden sind in den Fällen des Absatzes 1 ver-
pflichtet, der zuständigen Stelle die jeweils benötigten Tatsachen 
mitzuteilen. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe 
b und Nummer 2 erfolgt die Mitteilung auch auf Antrag der betroffe-
nen Person. Die Mitteilungspflicht nach den Sätzen 1 und 2 be-
steht nicht, soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden wäre. 

§ 31b Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung 

(1) Die Offenbarung der nach § 30 geschützten Daten der betroffe-
nen Person an die jeweils zuständige Stelle ist auch ohne Ersu-
chen zulässig, soweit sie einem der folgenden Zwecke dient: 

1. der Durchführung eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche o-
der Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geld-
wäschegesetzes, 

2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwä-
sche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 
des Geldwäschegesetzes, 

3. der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des 
Geldwäschegesetzes gegen Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 
Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes, 

4. dem Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Ab-
satz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes 
oder 

5. der Wahrnehmung von Aufgaben nach § 28 Absatz 1 des Geld-
wäschegesetzes durch die Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen. 

(2) Die Finanzbehörden haben der Zentralstelle für Finanztransak-
tionsuntersuchungen unverzüglich Sachverhalte unabhängig von 
deren Höhe mitzuteilen, wenn Tatsachen vorliegen, die darauf hin-
deuten, dass 

1. es sich bei Vermögensgegenständen, die mit dem mitzuteilen-
den Sachverhalt im Zusammenhang stehen, um den Gegen-
stand einer Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs handelt 
oder 

2. die Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit Terroris-
musfinanzierung stehen. 

Mitteilungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen sind durch elektronische Datenübermittlung zu erstatten; 
hierbei ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, das die Vertrau-
lichkeit und Integrität des Datensatzes gewährleistet. Im Fall einer 
Störung der Datenübertragung ist ausnahmsweise eine Mitteilung 
auf dem Postweg möglich. § 45 Absatz 3 und 4 des Geldwäsche-
gesetzes gilt entsprechend. 

(2a) Die Finanzbehörden übermitteln der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen folgende Daten nach Maßgabe des § 
31 Absatz 5 des Geldwäschegesetzes im automatisierten Verfah-
ren, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 des Geldwäschegesetzes erforderlich ist: 

1. beim Bundeszentralamt für Steuern die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 13 des Finanzverwaltungsgesetzes vorgehaltenen 
Daten, 

2. bei den Landesfinanzbehörden die zu einem Steuerpflichtigen 
gespeicherten Grundinformationen, die die Steuernummer, die 
Gewerbekennzahl, die Grund- und Zusatzkennbuchstaben, die 
Bankverbindung, die vergebene Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer sowie das zuständige Finanzamt umfassen. 

(2b) Wird von der Verordnungsermächtigung des § 22a des 
Grunderwerbsteuergesetzes zur elektronischen Übermittlung der 
Anzeige im Sinne des § 18 des Grunderwerbsteuergesetzes Ge-
brauch gemacht, übermitteln die Landesfinanzbehörden die dort 
eingegangenen Datensätze nach Maßgabe des § 31 Absatz 5a 
des Geldwäschegesetzes der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 28 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes im automati-
sierten Verfahren. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Die Finanzbehörden haben der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde unverzüglich solche Tatsachen mitzuteilen, die darauf 
schließen lassen, dass 

1. ein Verpflichteter nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des 
Geldwäschegesetzes eine Ordnungswidrigkeit nach § 56 des 
Geldwäschegesetzes begangen hat oder begeht oder 

2. die Voraussetzungen für das Treffen von Maßnahmen und An-
ordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes ge-
genüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 
des Geldwäschegesetzes gegeben sind. 

(4) § 47 Absatz 3 des Geldwäschegesetzes gilt entsprechend. 

… 

§ 32 Haftungsbeschränkung für Amtsträger 

Wird infolge der Amts- oder Dienstpflichtverletzung eines Amtsträ-
gers 

1. eine Steuer oder eine steuerliche Nebenleistung nicht, zu nied-
rig oder zu spät festgesetzt, erhoben oder beigetrieben oder 

2. eine Steuererstattung oder Steuervergütung zu Unrecht ge-
währt oder 

3. eine Besteuerungsgrundlage oder eine Steuerbeteiligung nicht, 
zu niedrig oder zu spät festgesetzt, 

so kann er nur in Anspruch genommen werden, wenn die Amts- 
oder Dienstpflichtverletzung mit einer Strafe bedroht ist. 

§ 32a Informationspflicht der Finanzbehörde bei Erhebung 
personenbezogener Daten bei betroffenen Personen 

(1) Die Pflicht der Finanzbehörde zur Information der betroffenen 
Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 
besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Ausnahme dann nicht, wenn die Ertei-
lung der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung o-
der Offenbarung 

1. die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der Fi-
nanzbehörden liegenden Aufgaben im Sinne des Artikels 23 
Absatz 1 Buchstabe d bis h der Verordnung (EU) 2016/679 ge-
fährden würde und die Interessen der Finanzbehörden an der 
Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen 
Person überwiegen, 

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst 
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde und die Interessen der Finanzbehörde an der Nichtertei-
lung der Information die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen, 

3. den Rechtsträger der Finanzbehörde in der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche oder in 
der der Verteidigung gegen ihn geltend gemachter zivilrechtli-
cher Ansprüche im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe j 
der Verordnung (EU) 2016/679 beeinträchtigen würde und die 
Finanzbehörde nach dem Zivilrecht nicht zur Information ver-
pflichtet ist, 

 oder 

4. eine vertrauliche Offenbarung geschützter Daten gegenüber 
öffentlichen Stellen gefährden würde. 

(2) Die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der Fi-
nanzbehörden liegenden Aufgaben im Sinne des Artikels 23 Ab-
satz 1 Buchstabe d bis h der Verordnung (EU) 2016/679 wird ins-
besondere gefährdet, wenn die Erteilung der Information 

1. die betroffene Persond oder Dritte in die Lage versetzen 
könnte, 

a) steuerlich bedeutsame Sachverhalte zu verschleiern, 

b) steuerlich bedeutsame Spuren zu verwischen oder 

c) Art und Umfang der Erfüllung steuerlicher Mitwirkungspflich-
ten auf den Kenntnisstand der Finanzbehörden einzustel-
len, 

 oder 

2. Rückschlüsse auf die Ausgestaltung automationsgestützter Ri-
sikomanagementsysteme oder geplante Kontroll- oder Prü-
fungsmaßnahmen zulassen 

und damit die Aufdeckung steuerlich bedeutsamer Sachverhalte 
wesentlich erschwert würde. 

(3) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maß-
gabe von Absatz 1, ergreift die Finanzbehörde geeignete Maßnah-
men zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Per-
son. 

(4) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Absatzes 1 
wegen eines vorübergehenden Hinderungsgrundes, kommt die Fi-
nanzbehörde der Informationspflicht unter Berücksichtigung der 
spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer ange-
messenen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Wochen, nach. 

(5) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durch Finanzbehörden an Verfassungs-
schutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen 
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt 
wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, 
ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

§ 32b Informationspflicht der Finanzbehörde, wenn perso-
nenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erho-
ben wurden 

(1) Die Pflicht der Finanzbehörde zur Information der betroffenen 
Person gemäß Artikel 14 Absatz 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und § 31c Absatz 2 genannten Ausnah-
men nicht, 

1. soweit die Erteilung der Information 

a) die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
Finanzbehörden oder anderer öffentlicher Stellen liegenden 
Aufgaben im Sinne des Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe d bis 
h der Verordnung (EU) 2016/679 gefährden würde oder 

b) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereiten würde 

 oder 

2. wenn die Daten, ihre Herkunft, ihre Empfänger oder die Tatsa-
che ihrer Verarbeitung nach § 30 oder einer anderen Rechts-
vorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen über-
wiegender berechtigter Interessen eines Dritten im Sinne des 
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) 2016/679, 
geheim gehalten werden müssen 

und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Infor-
mationserteilung zurücktreten muss. § 32a Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

(2) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durch Finanzbehörden an Verfassungs-
schutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen 
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt 
wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, 
ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(3) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maß-
gabe der Absätze 1 oder 2, ergreift die Finanzbehörde geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person. 

§ 32c Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gegenüber ei-
ner Finanzbehörde gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2016/679 besteht nicht, soweit 

1. die betroffene Person nach § 32a Absatz 1 oder nach § 32b 
Absatz 1 oder 2 nicht zu informieren ist, 

2. die Auskunftserteilung den Rechtsträger der Finanzbehörde in 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtli-
cher Ansprüche oder in der Verteidigung gegen ihn geltend ge-
machter zivilrechtlicher Ansprüche im Sinne des Artikels 23 Ab-
satz 1 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2016/679 beeinträch-
tigen würde; Auskunftspflichten der Finanzbehörde nach dem 
Zivilrecht bleiben unberührt, 

3. die personenbezogenen Daten 

a) nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzli-
cher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dür-
fen, oder 

b) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Da-
tenschutzkontrolle dienen 

und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
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durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
ausgeschlossen ist. 

(2) Die betroffene Person soll in dem Antrag auf Auskunft gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 die Art der personenbe-
zogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher be-
zeichnen. 

(3) Sind die personenbezogenen Daten weder automatisiert noch 
in nicht automatisierten Dateisystemen gespeichert, wird die Aus-
kunft nur erteilt, soweit die betroffene Person Angaben macht, die 
das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der 
Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von 
der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber der be-
troffenen Person zu begründen, soweit nicht durch die Mitteilung 
der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entschei-
dung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck der Auskunftserteilung an 
die betroffene Person und zu deren Vorbereitung gespeicherten 
Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die Ver-
arbeitung nach Maßgabe des Artikels 18 der Verordnung (EU) 
2016/679 einzuschränken. 

(5) Soweit der betroffenen Person durch eine Finanzbehörde keine 
Auskunft erteilt wird, ist sie auf Verlangen der betroffenen Person 
der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige 
oberste Finanzbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mit-
teilung der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit an die betroffene Person über das Ergeb-
nis der datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse 
auf den Erkenntnisstand der Finanzbehörde zulassen, sofern 
diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

§ 32d Form der Information oder Auskunftserteilung 

(1) Soweit Artikel 12 bis 15 der Verordnung (EU) 2016/679 keine 
Regelungen enthalten, bestimmt die Finanzbehörde das Verfah-
ren, insbesondere die Form der Information oder der Auskunftser-
teilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) Die Finanzbehörde kann ihre Pflicht zur Information der be-
troffenen Person gemäß Artikel 13 oder 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 auch durch Bereitstellung der Informationen in der Öf-
fentlichkeit erfüllen, soweit dadurch keine personenbezogenen 
Daten veröffentlicht werden. 

(3) Übermittelt die Finanzbehörde der betroffenen Person die In-
formationen über die Erhebung oder Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nach Artikel 13 oder 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 elektronisch oder erteilt sie der betroffenen Person die 
Auskunft nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 elektro-
nisch, ist § 87a Absatz 7 oder 8 entsprechend anzuwenden. 

§ 32e Verhältnis zu anderen Auskunfts- und Informationszu-
gangsansprüchen 

Soweit die betroffene Person oder ein Dritter nach dem Informati-
onsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in der 
jeweils geltenden Fassung oder nach entsprechenden Gesetzen 
der Länder gegenüber der Finanzbehörde ein Anspruch auf Infor-
mationszugang hat, gelten die Artikel 12 bis 15 der Verordnung 
(EU) 2016/679 in Verbindung mit den §§ 32a bis 32d entspre-
chend. Weitergehende Informationsansprüche über steuerliche 
Daten sind insoweit ausgeschlossen. § 30 Absatz 4 Nummer 2 ist 
insoweit nicht anzuwenden. 

§ 32f Recht auf Berichtigung und Löschung, Widerspruchs-
recht 

(1) Wird die Richtigkeit personenbezogener Daten von der be-
troffenen Person bestritten und lässt sich weder die Richtigkeit 
noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen, gilt ergänzend zu Ar-
tikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679, 
dass dies keine Einschränkung der Verarbeitung bewirkt, soweit 
die Daten einem Verwaltungsakt zugrunde liegen, der nicht mehr 
aufgehoben, geändert oder berichtigt werden kann. Die ungeklärte 
Sachlage ist in geeigneter Weise festzuhalten. Die bestrittenen 
Daten dürfen nur mit einem Hinweis hierauf verarbeitet werden. 

(2) Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter Datenverarbei-
tung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das Interesse 

der betroffenen Person an der Löschung als gering anzusehen, 
besteht das Recht der betroffenen Person auf und die Pflicht der 
Finanzbehörde zur Löschung personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu 
den in Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Lö-
schung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine An-
wendung, wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig ver-
arbeitet wurden. 

(3) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend 
im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung 
(EU) 2016/679, solange und soweit die Finanzbehörde Grund zu 
der Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person beeinträchtigt würden. Die Finanz-
behörde unterrichtet die betroffene Person über die Einschrän-
kung der Verarbeitung, sofern sich die Unterrichtung nicht als un-
möglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde. 

(4) Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2016/679 gilt Absatz 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 
Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679, wenn einer 
Löschung vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

(5) Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer Finanzbehörde besteht 
nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches In-
teresse besteht, das die Interessen der betroffenen Person über-
wiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet. 

§ 32g Datenschutzbeauftragte der Finanzbehörden 

Für die von Finanzbehörden gemäß Artikel 37 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu benennenden Datenschutzbeauftragten gelten 
§ 5 Absatz 2 bis 5 sowie die §§ 6 und 7 des Bundesdatenschutz-
gesetzes entsprechend. 

§ 32h Datenschutzrechtliche Aufsicht, Datenschutz-Folgen-
abschätzung 

(1) Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit nach § 8 des Bundesdatenschutzgesetzes ist 
zuständig für die Aufsicht über die Finanzbehörden hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes. Die §§ 13 bis 16 des Bundesdatenschutzgeset-
zes gelten entsprechend. 

(2) Entwickelt eine Finanzbehörde automatisierte Verfahren zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes für Finanzbehörden anderer Länder oder des 
Bundes, obliegt ihr zugleich die Datenschutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679. Soweit die Verfah-
ren von den Finanzbehörden der Länder und des Bundes im Hin-
blick auf die datenschutzrelevanten Funktionen unverändert über-
nommen werden, gilt die Datenschutz-Folgenabschätzung auch 
für die übernehmenden Finanzbehörden. 

(3) Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass die oder der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit für die Aufsicht über die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten im Rahmen landesrechtlicher oder kommunaler Steuergesetze 
zuständig ist, soweit die Datenverarbeitung auf bundesgesetzlich 
geregelten Besteuerungsgrundlagen oder auf bundeseinheitlichen 
Festlegungen beruht und die mit der Aufgabenübertragung ver-
bundenen Verwaltungskosten der oder des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vom jeweiligen 
Land getragen werden. 

§ 32i Gerichtlicher Rechtsschutz 

(1) Für Streitigkeiten über Rechte gemäß Artikel 78 Absatz 1 und 
2 der Verordnung (EU) 2016/679 hinsichtlich der Verarbeitung 
nach § 30 geschützter Daten zwischen einer betroffenen öffentli-
chen Stelle gemäß § 6 Absatz 1 bis 1c und Absatz 2 oder ihres 
Rechtsträgers, einer betroffenen nicht-öffentlichen Stelle gemäß § 
6 Absatz 1d und 1e oder einer betroffenen Person und der zustän-
digen Aufsichtsbehörde des Bundes oder eines Landes ist der Fi-
nanzrechtsweg gegeben. Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 2a 
Absatz 4. 

(2) Für Klagen der betroffenen Person hinsichtlich der Verarbei-
tung personenbezogener Daten gegen Finanzbehörden oder ge-
gen deren Auftragsverarbeiter wegen eines Verstoßes gegen da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungsbereich der 
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Verordnung (EU) 2016/679 oder der darin enthaltenen Rechte der 
betroffenen Person ist der Finanzrechtsweg gegeben. Der Finanz-
rechtsweg ist auch gegeben für Auskunfts- und Informationszu-
gangsansprüche, deren Umfang nach § 32e begrenzt wird. 

(3) Hat die nach dem Bundesdatenschutzgesetz oder nach dem 
Landesrecht für die Aufsicht über andere öffentliche Stellen oder 
nicht-öffentliche Stellen zuständige Aufsichtsbehörde einen 
rechtsverbindlichen Beschluss erlassen, der eine Mitwirkungs-
pflicht einer anderen öffentlichen Stelle oder einer nicht-öffentli-
chen Stelle gegenüber Finanzbehörden nach diesem Gesetz oder 
den Steuergesetzen ganz oder teilweise verneint, kann die zustän-
dige Finanzbehörde auf Feststellung des Bestehens einer Mitwir-
kungspflicht klagen. Die Stelle, deren Pflicht zur Mitwirkung die Fi-
nanzbehörde geltend macht, ist beizuladen. 

(4) Die Finanzgerichtsordnung ist in den Fällen der Absätze 1 bis 
3 nach Maßgabe der Absätze 5 bis 10 anzuwenden. 

(5) Für Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 ist das Fi-
nanzgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die jeweils zustän-
dige Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. Für Verfahren nach Absatz 2 
ist das Finanzgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die be-
klagte Finanzbehörde ihren Sitz oder der beklagte Auftragsverar-
beiter seinen Sitz hat; § 38 Absatz 3 der Finanzgerichtsord-
nung.gilt entsprechend. 

(6) Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 1 Satz 1 sind 

1. die öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle oder die betroffene 
Person als Klägerin oder Antragstellerin, 

2. die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundes oder eines Lan-
des als Beklagte oder Antragsgegnerin, 

3. der nach § 60 der Finanzgerichtsordnung Beigeladene sowie 

4. die oberste Bundes- oder Landesfinanzbehörde, die dem Ver-
fahren nach § 122 Absatz 2 der Finanzgerichtsordnung beige-
treten ist. 

(7) Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 2 sind 

1. die betroffene Person oder die um Auskunft oder Informations-
zugang ersuchende Person als Klägerin oder Antragstellerin, 

2. die Finanzbehörde oder der Auftragsverarbeiter als Beklagte o-
der Antragsgegnerin, 

3. der nach § 60 der Finanzgerichtsordnung Beigeladene sowie 

4. die oberste Bundes- oder Landesfinanzbehörde, die dem Ver-
fahren nach § 122 Absatz 2 der Finanzgerichtsordnung beige-
treten ist. 

(8) Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 3 sind 

1. die zuständige Finanzbehörde als Klägerin oder Antragstelle-
rin, 

2. die Aufsichtsbehörde des Bundes oder eines Landes, die den 
rechtsverbindlichen Beschluss erlassen hat, als Beklagte oder 
Antragsgegnerin, 

3. die Stelle, deren Pflicht zur Mitwirkung die Finanzbehörde gel-
tend macht, als Beigeladene und 

4. die oberste Bundes- oder Landesfinanzbehörde, die dem Ver-
fahren nach § 122 Absatz 2 der Finanzgerichtsordnung beige-
treten ist. 

(9) Ein Vorverfahren findet nicht statt. Dies gilt nicht für Verfahren 
nach Absatz 2 Satz 2. 

(10) In Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 haben eine Klage oder ein 
Antrag aufschiebende Wirkung. Die zuständige Aufsichtsbehörde 
darf gegenüber einer Finanzbehörde, deren Rechtsträger oder de-
ren Auftragsverarbeiter nicht die sofortige Vollziehung anordnen. 

… 

§ 33 Steuerpflichtiger 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer eine Steuer schuldet, für eine Steuer 
haftet, eine Steuer für Rechnung eines Dritten einzubehalten und 
abzuführen hat, wer eine Steuererklärung abzugeben, Sicherheit 
zu leisten, Bücher und Aufzeichnungen zu führen oder andere ihm 
durch die Steuergesetze auferlegte Verpflichtungen zu erfüllen 
hat. 

(2) Steuerpflichtiger ist nicht, wer in einer fremden Steuersache 
Auskunft zu erteilen, Urkunden vorzulegen, ein Sachverständigen-
gutachten zu erstatten oder das Betreten von Grundstücken, Ge-
schäfts- und Betriebsräumen zu gestatten hat. 

§ 34 Pflichten der gesetzlichen Vertreter und der Vermögens-
verwalter 

(1) Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen 
sowie rechtsfähiger Personenvereinigungen und die Geschäfts-
führer von Vermögensmassen haben deren steuerliche Pflichten 
zu erfüllen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die 
Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die sie verwalten. 

(2) Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen haben die Mit-
glieder, Gesellschafter oder Gemeinschafter die Pflichten im Sinne 
des Absatzes 1 zu erfüllen. Die Finanzbehörde kann sich an jedes 
Mitglied oder jeden Gesellschafter halten. Für nichtrechtsfähige 
Vermögensmassen gelten die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, 
dass diejenigen, denen das Vermögen zusteht, die steuerlichen 
Pflichten zu erfüllen haben. 

(3) Steht eine Vermögensverwaltung anderen Personen als den 
Eigentümern des Vermögens oder deren gesetzlichen Vertretern 
zu, so haben die Vermögensverwalter die in Absatz 1 bezeichne-
ten Pflichten, soweit ihre Verwaltung reicht. 

§ 35 Pflichten des Verfügungsberechtigten 

Wer als Verfügungsberechtigter im eigenen oder fremden Namen 
auftritt, hat die Pflichten eines gesetzlichen Vertreters (§ 34 Abs. 
1), soweit er sie rechtlich und tatsächlich erfüllen kann. 

§ 36 Erlöschen der Vertretungsmacht 

Das Erlöschen der Vertretungsmacht oder der Verfügungsmacht 
lässt die nach den §§ 34 und 35 entstandenen Pflichten unberührt, 
soweit diese den Zeitraum betreffen, in dem die Vertretungsmacht 
oder Verfügungsmacht bestanden hat und soweit der Verpflichtete 
sie erfüllen kann. 

§ 37 Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 

(1) Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind der Steueran-
spruch, der Steuervergütungsanspruch, der Haftungsanspruch, 
der Anspruch auf eine steuerliche Nebenleistung, der Erstattungs-
anspruch nach Absatz 2 sowie die in Einzelsteuergesetzen gere-
gelten Steuererstattungsansprüche. 

(2) Ist eine Steuer, eine Steuervergütung, ein Haftungsbetrag oder 
eine steuerliche Nebenleistung ohne rechtlichen Grund gezahlt o-
der zurückgezahlt worden, so hat derjenige, auf dessen Rechnung 
die Zahlung bewirkt worden ist, an den Leistungsempfänger einen 
Anspruch auf Erstattung des gezahlten oder zurückgezahlten Be-
trages. Dies gilt auch dann, wenn der rechtliche Grund für die Zah-
lung oder Rückzahlung später wegfällt. Im Fall der Abtretung, Ver-
pfändung oder Pfändung richtet sich der Anspruch auch gegen 
den Abtretenden, Verpfänder oder Pfändungsschuldner. 

§ 38 Entstehung der Ansprüche aus dem Steuerschuldver-
hältnis 

Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, sobald 
der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungs-
pflicht knüpft. 

§ 39 Zurechnung 

(1) Wirtschaftsgüter sind dem Eigentümer zuzurechnen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die folgenden Vorschriften: 

1. Übt ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft 
über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den Eigentü-
mer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der 
Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen 
kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen. Bei Treu-
handverhältnissen sind die Wirtschaftsgüter dem Treugeber, 
beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber und beim Ei-
genbesitz dem Eigenbesitzer zuzurechnen. 

2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand oder einer 
rechtsfähigen Personengesellschaft zustehen, werden den Be-
teiligten oder Gesellschaftern anteilig zugerechnet, soweit eine 
getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist. 
Rechtsfähige Personengesellschaften gelten für Zwecke der 
Ertragsbesteuerung als Gesamthand und deren Vermögen als 
Gesamthandsvermögen. 

... 

§ 43 Steuerschuldner, Steuervergütungsgläubiger 

Die Steuergesetze bestimmen, wer Steuerschuldner oder Gläubi-
ger einer Steuervergütung ist. Sie bestimmen auch, ob ein Dritter 
die Steuer für Rechnung des Steuerschuldners zu entrichten hat. 
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§ 44 Gesamtschuldner 

(1) Personen, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem Steu-
erschuldverhältnis schulden oder für sie haften oder die zusam-
men zu einer Steuer zu veranlagen sind, sind Gesamtschuldner. 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, schuldet jeder Gesamtschuld-
ner die gesamte Leistung. 

(2) Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die 
übrigen Schuldner. Das gleiche gilt für die Aufrechnung und für 
eine geleistete Sicherheit. Andere Tatsachen wirken nur für und 
gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten. Die 
Vorschriften der §§ 268 bis 280 über die Beschränkung der Voll-
streckung in den Fällen der Zusammenveranlagung bleiben unbe-
rührt. 

... 

§ 47 Erlöschen 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis erlöschen insbeson-
dere durch Zahlung (§§ 224, 224a, 225), Aufrechnung (§ 226), Er-
lass (§§ 163, 227), Verjährung (§§ 169 bis 171, §§ 228 bis 232), 
ferner durch Eintritt der Bedingung bei auflösend bedingten An-
sprüchen. 

§ 48 Leistung durch Dritte, Haftung Dritter 

(1) Leistungen aus dem Steuerschuldverhältnis gegenüber der Fi-
nanzbehörde können auch durch Dritte bewirkt werden. 

(2) Dritte können sich vertraglich verpflichten, für Leistungen im 
Sinne des Absatzes 1 einzustehen. 

… 

§ 52 Gemeinnützige Zwecke 

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre 
Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förde-
rung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Per-
sonen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, 
zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft 
eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbeson-
dere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur 
klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein 
deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts zuführt. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung 
der Allgemeinheit anzuerkennen: 

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung; 

2. die Förderung der Religion; 

3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öf-
fentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und 
Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, auch durch Kran-
kenhäuser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen; 

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe; 

5. die Förderung von Kunst und Kultur; 

6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; 

7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung ein-
schließlich der Studentenhilfe; 

8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Natur-
schutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes einschließlich 
des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasser-
schutzes; 

9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwe-
cke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ih-
rer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen 
und Anstalten; 

10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös 
Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaus-
siedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte 
und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie 
Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an 
Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des 
Suchdienstes für Vermisste, Förderung der Hilfe für Menschen, 
die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer ge-
schlechtlichen Orientierung diskriminiert werden; 

11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 

12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivil-
schutzes sowie der Unfallverhütung; 

13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf al-
len Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedan-
kens; 

14. die Förderung des Tierschutzes; 

15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit; 

16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucher-
schutz; 

17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige 
Strafgefangene; 

18.die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern; 

19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie; 

20. die Förderung der Kriminalprävention; 

21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport); 

22. die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Orts-
verschönerung; 

23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärt-
nerei, des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karne-
vals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Re-
servistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Freifunks, des 
Modellflugs und des Hundesports; 

24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Be-
strebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerli-
cher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Be-
reich beschränkt sind; 

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke; 

26. die Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und 
die Förderung der Unterhaltung von Gedenkstätten für nichtbe-
stattungspflichtige Kinder und Föten. 

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 
1 fällt, aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sitt-
lichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser 
Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die obersten Finanzbe-
hörden der Länder haben jeweils eine Finanzbehörde im Sinne 
des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Entschei-
dungen nach Satz 2 zuständig ist. 

§ 53 Mildtätige Zwecke 
1Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen,  

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zu-
standes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder 

2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsat-
zes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Alleinerziehenden 
tritt an die Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelsat-
zes. 2Dies gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur nach-
haltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen 
zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 3Bei Perso-
nen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu 
einer Notlage geworden ist, dürfen die Bezüge oder das Ver-
mögen die genannten Grenzen übersteigen. 4Bezüge im Sinne 
dieser Vorschrift sind 

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes und 

b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder ge-
eignete Bezüge, 

 aller Haushaltsangehörigen. 5Zu berücksichtigen sind auch ge-
zahlte und empfangene Unterhaltsleistungen. Die wirtschaftli-
che Hilfebedürftigkeit im vorstehenden Sinne ist bei Empfän-
gern von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch, des Wohngeldgesetzes, bei Empfängern von 
Leistungen nach § 27a des Bundesversorgungsgesetzes oder 
nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes als nachgewiesen 
anzusehen. 6Die Körperschaft kann den Nachweis mit Hilfe des 
jeweiligen Leistungsbescheids, der für den Unterstützungszeit-
raum maßgeblich ist, oder mit Hilfe der Bestätigung des Sozi-
alleistungsträgers führen. 7Auf Antrag der Körperschaft kann 
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auf einen Nachweis der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit ver-
zichtet werden, wenn auf Grund der besonderen Art der ge-
währten Unterstützungsleistung sichergestellt ist, dass nur wirt-
schaftlich hilfebedürftige Personen im vorstehenden Sinne un-
terstützt werden; für den Bescheid über den Nachweisverzicht 
gilt § 60a Absatz 3 bis 5 entsprechend. 

§ 54 Kirchliche Zwecke 

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätig-
keit darauf gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Aus-
schmückung und Unterhaltung von Gotteshäusern und kirchli-
chen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, 
die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung von Religionsun-
terricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens der To-
ten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besol-
dung der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kirchendiener, die 
Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und die 
Versorgung ihrer Witwen und Waisen. 

... 

§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als 
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14) unterhalten wird, so 
verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung für die dem Ge-
schäftsbetrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Ein-
künfte, Umsätze, Vermögen), soweit der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist. 

(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe, die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68) sind, werden 
diese als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb behandelt. 

(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe 
sind, insgesamt nicht 45 000 Euro im Jahr, so unterliegen die die-
sen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen 
nicht der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. 

(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbständige Kör-
perschaften zum Zweck der mehrfachen Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von recht-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42. 

(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen 
Altmaterials außerhalb einer ständig dafür vorgehaltenen Ver-
kaufsstelle, die der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer 
unterliegen, können in Höhe des branchenüblichen Reingewinns 
geschätzt werden. 

(6) Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben kann der Besteuerung ein Gewinn von 15 Prozent der 
Einnahmen zugrunde gelegt werden: 

1. Werbung für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der 
steuerbegünstigten Tätigkeit einschließlich Zweckbetrieben 
stattfindet, 

2. Totalisatorbetriebe, 

3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste. 

§ 65 Zweckbetrieb 

Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung 
dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
der Körperschaft zu verwirklichen, 

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht 
werden können und 

3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Be-
trieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang 
in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke unvermeidbar ist. 

... 

§ 69 Haftung der Vertreter 

Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten Personen haften, soweit 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) infolge vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten 
Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder 
soweit infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen 
ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. Die Haftung umfasst auch 
die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszuschläge. 

… 

§ 75 Haftung des Betriebsübernehmers 

(1) Wird ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unter-
nehmens gesondert geführter Betrieb im ganzen übereignet, so 
haftet der Erwerber für Steuern, bei denen sich die Steuerpflicht 
auf den Betrieb des Unternehmens gründet, und für Steuerab-
zugsbeträge, vorausgesetzt, dass die Steuern seit dem Beginn 
des letzten, vor der Übereignung liegenden Kalenderjahrs entstan-
den sind und bis zum Ablauf von einem Jahr nach Anmeldung des 
Betriebs durch den Erwerber festgesetzt oder angemeldet werden. 
Die Haftung beschränkt sich auf den Bestand des übernommenen 
Vermögens. 3Den Steuern stehen die Ansprüche auf Erstattung 
von Steuervergütungen gleich.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für Erwerbe aus einer Insolvenzmasse und 
für Erwerbe im Vollstreckungsverfahren.  

... 

§ 80 Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertre-
ten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsver-
fahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem 
Inhalt nicht etwas anderes ergibt; sie ermächtigt nicht zum Emp-
fang von Steuererstattungen und Steuervergütungen. Ein Widerruf 
der Vollmacht wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, 
wenn er ihr zugeht; Gleiches gilt für eine Veränderung der Voll-
macht. 

(2) Bei Personen und Vereinigungen im Sinne der §§ 3 und 4 Num-
mer 11 des Steuerberatungsgesetzes, die für den Steuerpflichti-
gen handeln, wird eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung ver-
mutet. Für den Abruf von bei den Landesfinanzbehörden zum Voll-
machtgeber gespeicherten Daten wird eine ordnungsgemäße Be-
vollmächtigung nur nach Maßgabe des § 80a Absatz 2 und 3 ver-
mutet. 

(3) Die Finanzbehörde kann auch ohne Anlass den Nachweis der 
Vollmacht verlangen.  

(4) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers 
noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder 
durch eine Veränderung seiner gesetzlichen Vertretung aufgeho-
ben. Der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnach-
folger im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Ver-
langen nachzuweisen. 

(5) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich 
die Finanzbehörde an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteilig-
ten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. Wen-
det sich die Finanzbehörde an den Beteiligten, so soll der Bevoll-
mächtigte verständigt werden. Für die Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten an einen Bevollmächtigten gilt § 122 Absatz 1 Satz 3 
und 4. 

(6) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit 
einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene 
gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unver-
züglich widerspricht. 

(7) Soweit ein Bevollmächtigter geschäftsmäßig Hilfe in Steuersa-
chen leistet, ohne dazu befugt zu sein, ist er mit Wirkung für alle 
anhängigen und künftigen Verwaltungsverfahren des Vollmacht-
gebers im Zuständigkeitsbereich der Finanzbehörde zurückzuwei-
sen. Die Zurückweisung ist dem Vollmachtgeber und dem Bevoll-
mächtigten bekannt zu geben. Die Finanzbehörde ist befugt, an-
dere Finanzbehörden über die Zurückweisung des Bevollmächtig-
ten zu unterrichten. 

(8) Ein Bevollmächtigter kann von einem schriftlichen, elektroni-
schen oder mündlichen Vortrag zurückgewiesen werden, soweit er 
hierzu ungeeignet ist. Dies gilt nicht für die in § 3 Nummer 1, § 4 
Nummer 1 und 2 und § 23 Absatz 3 des Steuerberatungsgesetzes 
bezeichneten natürlichen Personen sowie natürliche Personen, 
die für eine Landwirtschaftliche Buchstelle tätig und nach § 44 des 
Steuerberatungsgesetzes berechtigt sind, die Berufsbezeichnung 
„Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu führen. Die Zurückweisung ist 
dem Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten bekannt zu ge-
ben. 

(9) Soweit ein Beistand geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leis-
tet, ohne dazu befugt zu sein, ist er mit Wirkung für alle anhängi-
gen und künftigen Verwaltungsverfahren des Steuerpflichtigen im 
Zuständigkeitsbereich der Finanzbehörde zurückzuweisen; Ab-
satz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Ferner kann er vom schrift-
lichen, elektronischen oder mündlichen Vortrag zurückgewiesen 
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werden, falls er zu einem sachgemäßen Vortrag nicht fähig oder 
willens ist; Absatz 8 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(10) Verfahrenshandlungen, die ein Bevollmächtigter oder ein Bei-
stand vornimmt, nachdem ihm die Zurückweisung bekannt gege-
ben worden ist, sind unwirksam. 

§ 80a Elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an 
Landesfinanzbehörden 

(1) Daten aus einer Vollmacht zur Vertretung in steuerlichen Ver-
fahren, die nach amtlich bestimmtem Formular erteilt worden sind, 
können den Landesfinanzbehörden nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmten Schnittstellen über-
mittelt werden. Im Datensatz ist auch anzugeben, ob der Voll-
machtgeber den Bevollmächtigten zum Empfang von für ihn be-
stimmten Verwaltungsakten oder zum Abruf von bei den Finanz-
behörden zu seiner Person gespeicherten Daten ermächtigt hat. 
Die übermittelten Daten müssen der erteilten Vollmacht entspre-
chen. Wird eine Vollmacht, die nach Satz 1 übermittelt worden ist, 
vom Vollmachtgeber gegenüber dem Bevollmächtigten widerrufen 
oder verändert, muss der Bevollmächtigte dies unverzüglich den 
Landesfinanzbehörden nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz mitteilen. 

(2) Werden die Vollmachtsdaten von einem Bevollmächtigten, der 
nach § 3 des Steuerberatungsgesetzes zur geschäftsmäßigen Hil-
feleistung in Steuersachen befugt ist, nach Maßgabe des Absat-
zes1 übermittelt, so wird eine Bevollmächtigung im mitgeteilten 
Umfang vermutet, wenn die zuständige Kammer sicherstellt, dass 
Vollmachtsdaten nur von den Bevollmächtigten übermittelt wer-
den, die zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugt sind. Die für den Bevollmächtigten zuständige Kammer hat 
den Landesfinanzbehörden in diesem Fall auch den Wegfall einer 
Zulassung unverzüglich nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz mitzuteilen. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Vollmachtsdaten, die von einem 
anerkannten Lohnsteuerhilfeverein im Sinne des § 4 Nummer 11 
des Steuerberatungsgesetzes übermittelt werden, sofern die für 
die Aufsicht zuständige Stelle in einem automatisierten Verfahren 
die Zulassung zur Hilfe in Steuersachen bestätigt.... 

§ 85 Besteuerungsgrundsätze 

Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Ge-
setze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Insbesondere ha-
ben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt, zu Unrecht 
erhoben oder Steuererstattungen und Steuervergütungen nicht zu 
Unrecht gewährt oder versagt werden. 

... 

§ 87a Elektronische Kommunikation 

(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit 
der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Ein elektronisches 
Dokument ist zugegangen, sobald die für den Empfang bestimmte 
Einrichtung es in für den Empfänger bearbeitbarer Weise aufge-
zeichnet hat; § 122 Absatz 2a sowie die §§ 122a und 123 Satz 2 
und 3 bleiben unberührt. Übermittelt die Finanzbehörde Daten, die 
dem Steuergeheimnis unterliegen, sind diese Daten mit einem ge-
eigneten Verfahren zu verschlüsseln; soweit alle betroffenen Per-
sonen schriftlich eingewilligt haben, kann auf eine Verschlüsse-
lung verzichtet werden. Die kurzzeitige automatisierte Entschlüs-
selung, die beim Versenden einer De-Mail-Nachricht durch den ak-
kreditierten Diensteanbieter zum Zweck der Überprüfung auf 
Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den Adressa-
ten der De-Mail-Nachricht erfolgt, verstößt nicht gegen das Ver-
schlüsselungsgebot des Satzes 3. Eine elektronische Benachrich-
tigung über die Bereitstellung von Daten zum Abruf oder über den 
Zugang elektronisch an die Finanzbehörden übermittelter Daten 
darf auch ohne Verschlüsselung übermittelt werden. 

(1a) Verhandlungen und Besprechungen können auch elektro-
nisch durch Übertragung in Ton oder Bild und Ton erfolgen. Absatz 
1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Ist ein der Finanzbehörde übermitteltes elektronisches Doku-
ment für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, hat sie dies dem Ab-
sender unter Angabe der für sie geltenden technischen Rahmen-
bedingungen unverzüglich mitzuteilen. Macht ein Empfänger gel-
tend, er könne das von der Finanzbehörde übermittelte elektroni-
sche Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm erneut in einem 
geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu über-
mitteln.  

(3) Eine durch Gesetz für Anträge, Erklärungen oder Mitteilungen 
an die Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, soweit nicht 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische 
Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektro-
nisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur versehen ist. Bei der Signierung darf eine Person ein Pseu-
donym nur verwenden, wenn sie ihre Identität der Finanzbehörde 
nachweist. Die Schriftform kann auch ersetzt werden 

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektroni-
schen Formular, das von der Behörde in einem Eingabegerät 
oder über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt 
wird; 

2. durch Versendung eines elektronischen Dokuments an die Be-
hörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Ge-
setzes. 

In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei einer Eingabe über 
öffentlich zugängliche Netze ein elektronischer Identitätsnachweis 
nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-
Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erfolgen. 

(4) Eine durch Gesetz für Verwaltungsakte oder sonstige Maßnah-
men der Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die elektro-
nische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein 
elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen ist. Die Schriftform kann auch ersetzt 
werden durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Ab-
satz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung des akkre-
ditierten Diensteanbieters die erlassende Finanzbehörde als Nut-
zer des De-Mail-Kontos erkennen lässt. Für von der Finanzbe-
hörde aufzunehmende Niederschriften gelten die Sätze 1 und 3 
nur, wenn dies durch Gesetz ausdrücklich zugelassen ist. 

(5) Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand eines Beweises, 
wird der Beweis durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei an-
getreten; befindet diese sich nicht im Besitz des Steuerpflichtigen 
oder der Finanzbehörde, gilt § 97 entsprechend. Für die Beweis-
kraft elektronischer Dokumente gilt § 371a der Zivilprozessord-
nung entsprechend. 

(6) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist bei der elektronischen 
Übermittlung von amtlich vorgeschriebenen Datensätzen an Fi-
nanzbehörden ein sicheres Verfahren zu verwenden, das den Da-
tenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität 
des Datensatzes gewährleistet. Nutzt der Datenübermittler zur Au-
thentisierung seinen elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 
des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes 
oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, so dürfen die 
dazu erforderlichen Daten zusammen mit den übrigen übermittel-
ten Daten gespeichert und verwendet werden. 

(7) Wird ein elektronisch erlassener Verwaltungsakt durch Über-
mittlung nach § 122 Absatz 2a bekannt gegeben, ist ein sicheres 
Verfahren zu verwenden, das die übermittelnde Stelle oder Ein-
richtung der Finanzverwaltung authentifiziert und die Vertraulich-
keit und Integrität des Datensatzes gewährleistet. Ein sicheres 
Verfahren liegt insbesondere vor, wenn der Verwaltungsakt  

1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und 
mit einem geeigneten Verfahren verschlüsselt ist oder 

2. mit einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Ge-
setzes versandt wird, bei der die Bestätigung des akkreditierten 
Diensteanbieters die erlassende Finanzbehörde als Nutzer des 
De-Mail-Kontos erkennen lässt. 

(8) Wird ein elektronisch erlassener Verwaltungsakt durch Bereit-
stellung zum Abruf nach § 122a bekannt gegeben, ist ein sicheres 
Verfahren zu verwenden, das die für die Datenbereitstellung ver-
antwortliche Stelle oder Einrichtung der Finanzverwaltung authen-
tifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes ge-
währleistet. Die abrufberechtigte Person hat sich zu authentisie-
ren. Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 88 Untersuchungsgrundsatz 

(1) Die Finanzbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. 
Dabei hat sie alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die 
Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. 

(2) Die Finanzbehörde bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen 
nach den Umständen des Einzelfalls sowie nach den Grundsätzen 
der Gleichmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit; 



Stand 27.3.2024 Seite 13 AO 

 www.joachimrose.de - (AO.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie 
nicht gebunden. Bei der Entscheidung über Art und Umfang der 
Ermittlungen können allgemeine Erfahrungen der Finanzbehörden 
sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit berücksichtigt wer-
den. 

(3) Zur Gewährleistung eines zeitnahen und gleichmäßigen Voll-
zugs der Steuergesetze können die obersten Finanzbehörden für 
bestimmte oder bestimmbare Fallgruppen Weisungen über Art 
und Umfang der Ermittlungen und der Verarbeitung von erhobe-
nen oder erfassten Daten erteilen, soweit gesetzlich nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Bei diesen Weisungen können allgemeine 
Erfahrungen der Finanzbehörden sowie Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit berücksichtigt werden. Die Weisungen dürfen 
nicht veröffentlicht werden, soweit dies die Gleichmäßigkeit und 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährden könnte. Weisungen 
der obersten Finanzbehörden der Länder nach Satz 1 bedürfen 
des Einvernehmens mit dem Bundesministerium der Finanzen, so-
weit die Landesfinanzbehörden Steuern im Auftrag des Bundes 
verwalten. 

(4) Das Bundeszentralamt für Steuern und die zentrale Stelle im 
Sinne des § 81 des Einkommensteuergesetzes können auf eine 
Weiterleitung ihnen zugegangener und zur Weiterleitung an die 
Landesfinanzbehörden bestimmter Daten an die Landesfinanzbe-
hörden verzichten, soweit sie die Daten nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand einem bestimmten Steuerpflichtigen o-
der einem bestimmten Finanzamt zuordnen können. Nach Satz 1 
einem bestimmten Steuerpflichtigen oder einem bestimmten Fi-
nanzamt zugeordnete Daten sind unter Beachtung von Weisungen 
gemäß Absatz 3 des Bundesministeriums der Finanzen weiterzu-
leiten. Nicht an die Landesfinanzbehörden weitergeleitete Daten 
sind vom Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke von Verfahren 
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b bis zum 
Ablauf des 15. Jahres nach dem Jahr des Datenzugangs zu spei-
chern. Nach Satz 3 gespeicherte Daten dürfen nur für Verfahren 
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie 
zur Datenschutzkontrolle verarbeitet werden. 

(5) Die Finanzbehörden können zur Beurteilung der Notwendigkeit 
weiterer Ermittlungen und Prüfungen für eine gleichmäßige und 
gesetzmäßige Festsetzung von Steuern und Steuervergütungen 
sowie Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlun-
gen automationsgestützte Systeme einsetzen (Risikomanage-
mentsysteme). Dabei soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlich-
keit der Verwaltung berücksichtigt werden. Das Risikomanage-
mentsystem muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Gewährleistung, dass durch Zufallsauswahl eine hinrei-
chende Anzahl von Fällen zur umfassenden Prüfung durch 
Amtsträger ausgewählt wird, 

2. die Prüfung der als prüfungsbedürftig ausgesteuerten Sachver-
halte durch Amtsträger, 

3. die Gewährleistung, dass Amtsträger Fälle für eine umfas-
sende Prüfung auswählen können, 

4. die regelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme 
auf ihre Zielerfüllung. 

Einzelheiten der Risikomanagementsysteme dürfen nicht veröf-
fentlicht werden, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Gesetzmä-
ßigkeit der Besteuerung gefährden könnte. Auf dem Gebiet der 
von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalte-
ten Steuern legen die obersten Finanzbehörden der Länder die 
Einzelheiten der Risikomanagementsysteme zur Gewährleistung 
eines bundeseinheitlichen Vollzugs der Steuergesetze im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen fest. 

…. 

§ 89 Beratung, Auskunft 

(1) Die Finanzbehörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stel-
lung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder An-
trägen anregen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder 
aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder ge-
stellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die 
den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und 
die ihnen obliegenden Pflichten. 

(2) Die Finanzämter und das Bundeszentralamt für Steuern kön-
nen auf Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerliche Beur-
teilung von genau bestimmten, noch nicht verwirklichten Sachver-
halten erteilen, wenn daran im Hinblick auf die erheblichen steuer-
lichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht. Zuständig 

für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist die Finanzbe-
hörde, die bei Verwirklichung des dem Antrag zugrunde liegenden 
Sachverhalts örtlich zuständig sein würde. Bei Antragstellern, für 
die im Zeitpunkt der Antragstellung nach den §§ 18 bis 21 keine 
Finanzbehörde zuständig ist, ist auf dem Gebiet der Steuern, die 
von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet 
werden, abweichend von Satz 2 das Bundeszentralamt für Steu-
ern zuständig; in diesem Fall bindet die verbindliche Auskunft auch 
die Finanzbehörde, die bei der Verwirklichung des der Auskunft 
zugrunde liegenden Sachverhalts zuständig ist. Über den Antrag 
auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft soll innerhalb von sechs 
Monaten ab Eingang des Antrags bei der zuständigen Finanzbe-
hörde entschieden werden; kann die Finanzbehörde nicht inner-
halb dieser Frist über den Antrag entscheiden, ist dies dem An-
tragsteller unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu 
Form, Inhalt und Voraussetzungen des Antrages auf Erteilung ei-
ner verbindlichen Auskunft und zur Reichweite der Bindungswir-
kung zu treffen. In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt wer-
den, unter welchen Voraussetzungen eine verbindliche Auskunft 
gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich zu erteilen ist und wel-
che Finanzbehörde in diesem Fall für die Erteilung der verbindli-
chen Auskunft zuständig ist. Die Rechtsverordnung bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates, soweit sie die Versicherung-
steuer betrifft. 

(3) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft nach Absatz 2 wird eine Gebühr erhoben. Wird 
eine verbindliche Auskunft gegenüber mehreren Antragstellern 
einheitlich erteilt, ist nur eine Gebühr zu erheben; in diesem Fall 
sind alle Antragsteller Gesamtschuldner der Gebühr. Die Gebühr 
ist vom Antragsteller innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
ihrer Festsetzung zu entrichten. Die Finanzbehörde kann die Ent-
scheidung über den Antrag bis zur Entrichtung der Gebühr zurück-
stellen. 

(4) Die Gebühr wird nach dem Wert berechnet, den die verbindli-
che Auskunft für den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Der An-
tragsteller soll den Gegenstandswert und die für seine Bestim-
mung erheblichen Umstände in seinem Antrag auf Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft darlegen. Die Finanzbehörde soll der Ge-
bührenfestsetzung den vom Antragsteller erklärten Gegenstands-
wert zugrunde legen, soweit dies nicht zu einem offensichtlich un-
zutreffenden Ergebnis führt. 

(5) Die Gebühr wird in entsprechender Anwendung des § 34 des 
Gerichtskostengesetzes mit einem Gebührensatz von 1,0 erho-
ben. § 39 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. Beträgt der Gegenstandswert weniger als 10 000 
Euro, wird keine Gebühr erhoben. 

(6) Ist ein Gegenstandswert nicht bestimmbar und kann er auch 
nicht durch Schätzung bestimmt werden, ist eine Zeitgebühr zu 
berechnen; sie beträgt 50 Euro je angefangene halbe Stunde Be-
arbeitungszeit. Beträgt die Bearbeitungszeit weniger als zwei 
Stunden, wird keine Gebühr erhoben. 

(7) Auf die Gebühr kann ganz oder teilweise verzichtet werden, 
wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
Die Gebühr kann insbesondere ermäßigt werden, wenn ein Antrag 
auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vor Bekanntgabe der 
Entscheidung der Finanzbehörde zurückgenommen wird. 

… 

§ 90 Mitwirkungspflichten der Beteiligten 

(1) Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sach-
verhaltes verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungspflicht insbe-
sondere dadurch nach, dass sie die für die Besteuerung erhebli-
chen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen legen und 
die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang dieser 
Pflichten richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. 

(2) Ist ein Sachverhalt zu ermitteln und steuerrechtlich zu beurtei-
len, der sich auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes bezieht, so haben die Beteiligten diesen Sachverhalt 
aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaffen. Sie 
haben dabei alle für sie bestehenden rechtlichen und tatsächlichen 
Möglichkeiten auszuschöpfen. Ein Beteiligter kann sich nicht da-
rauf berufen, dass er Sachverhalte nicht aufklären oder Beweis-
mittel nicht beschaffen kann, wenn er sich nach Lage des Falles 
bei der Gestaltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte 
beschaffen oder einräumen lassen können. 
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(3) Ein Steuerpflichtiger hat über die Art und den Inhalt seiner Ge-
schäftsbeziehungen im Sinne des § 1 Absatz 4 des Außensteuer-
gesetzes Aufzeichnungen zu erstellen. 2Die Aufzeichnungspflicht 
umfasst neben der Darstellung der Geschäftsvorfälle 3Sachver-
haltsdokumentation) auch die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Grundlagen für eine den Fremdvergleichsgrundsatz beachtende 
Vereinbarung von Bedingungen, insbesondere Preisen (Verrech-
nungspreisen), sowie insbesondere Informationen zum Zeitpunkt 
der Verrechnungspreisbestimmung, zur verwendeten Verrech-
nungspreismethode und zu den verwendeten Fremdvergleichsda-
ten (Angemessenheitsdokumentation). 4Hat ein Steuerpflichtiger 
Aufzeichnungen im Sinne des Satzes 1 für ein Unternehmen zu 
erstellen, das Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe ist, 
so gehört zu den Aufzeichnungen auch ein Überblick über die Art 
der weltweiten Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe und 
über die von ihr angewandte Systematik der Verrechnungspreis-
bestimmung, es sei denn, der Umsatz des Unternehmens hat im 
vorangegangenen Wirtschaftsjahr weniger als 100 Millionen Euro 
betragen. Zu außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen sind zeitnah 
Aufzeichnungen zu erstellen. Die Aufzeichnungen im Sinne dieses 
Absatzes sind auf Anforderung der Finanzbehörde zu ergänzen. 
Um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, wird das 
Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung Art, Inhalt und Umfang der 
zu erstellenden Aufzeichnungen zu bestimmen. 

(4) Die Finanzbehörde kann jederzeit die Vorlage der Aufzeich-
nungen nach Absatz 3 verlangen; die Vorlage richtet sich nach § 
97. Im Falle einer Außenprüfung sind die Aufzeichnungen ohne 
gesondertes Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen sind je-
weils innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Anforderung oder 
nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung vorzulegen. In begrün-
deten Einzelfällen kann die Vorlagefrist verlängert werden. 

(5) Um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, wird 
das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung Art, Inhalt und Umfang 
der nach den Absätzen 3 und 4 zu erstellenden Aufzeichnungen 
zu bestimmen. 

§ 91 Anhörung Beteiligter 

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines 
Beteiligten eingreift, soll diesem Gelegenheit gegeben werden, 
sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äu-
ßern. Dies gilt insbesondere, wenn von dem in der Steuererklä-
rung erklärten Sachverhalt zuungunsten des Steuerpflichtigen we-
sentlich abgewichen werden soll. 

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den 
Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist, insbesondere wenn 

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im 
öffentlichen Interesse notwendig erscheint, 

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung 
maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde, 

3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in 
einem Antrag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu sei-
nen Ungunsten abgewichen werden soll, 

4. die Finanzbehörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige 
Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit 
Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen will, 

5. Maßnahmen in der Vollstreckung getroffen werden sollen. 

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentli-
ches Interesse entgegensteht. 

... 

§ 93 Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen 

(1) Die Beteiligten und andere Personen haben der Finanzbehörde 
die zur Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen Sach-
verhaltes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für 
nicht rechtsfähige Vereinigungen, Vermögensmassen, Behörden 
und Betriebe gewerblicher Art der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur 
Auskunft angehalten werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung 
durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg ver-
spricht. 

(1a) Die Finanzbehörde darf an andere Personen als die Beteilig-
ten Auskunftsersuchen über eine ihr noch unbekannte Anzahl von 
Sachverhalten mit dem Grunde nach bestimmbaren, ihr noch nicht 

bekannten Personen stellen (Sammelauskunftsersuchen). Vo-
raussetzung für ein Sammelauskunftsersuchen ist, dass ein hin-
reichender Anlass für die Ermittlungen besteht und andere zumut-
bare Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung keinen Erfolg ver-
sprechen. Absatz 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden. 

(2) In dem Auskunftsersuchen ist anzugeben, worüber Auskünfte 
erteilt werden sollen und ob die Auskunft für die Besteuerung des 
Auskunftspflichtigen oder für die Besteuerung anderer Personen 
angefordert wird. Auskunftsersuchen haben auf Verlangen des 
Auskunftspflichtigen schriftlich zu ergehen. 

(3) Die Auskünfte sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erteilen. Auskunftspflichtige, die nicht aus dem Ge-
dächtnis Auskunft geben können, haben Bücher, Aufzeichnungen, 
Geschäftspapiere und andere Urkunden, die ihnen zur Verfügung 
stehen, einzusehen und, soweit nötig, Aufzeichnungen daraus zu 
entnehmen. 

(4) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft schriftlich, elektro-
nisch, mündlich oder fernmündlich erteilen. Die Finanzbehörde 
kann verlangen, dass der Auskunftspflichtige schriftlich Auskunft 
erteilt, wenn dies sachdienlich ist. 

(5) Die Finanzbehörde kann anordnen, dass der Auskunftspflich-
tige eine mündliche Auskunft an Amtsstelle erteilt. Hierzu ist sie 
insbesondere dann befugt, wenn trotz Aufforderung eine schriftli-
che Auskunft nicht erteilt worden ist oder eine schriftliche Auskunft 
nicht zu einer Klärung des Sachverhaltes geführt hat. Absatz 2 
Satz 1 gilt entsprechend. 

(6) Auf Antrag des Auskunftspflichtigen ist über die mündliche Aus-
kunft an Amtsstelle eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-
schrift soll den Namen der anwesenden Personen, den Ort, den 
Tag und den wesentlichen Inhalt der Auskunft enthalten. Sie soll 
von dem Amtsträger, dem die mündliche Auskunft erteilt wird, und 
dem Auskunftspflichtigen unterschrieben werden. Den Beteiligten 
ist eine Abschrift der Niederschrift zu überlassen. 

(7) Ein automatisierter Abruf von Kontoinformationen nach § 93b 
ist nur zulässig, soweit 

1. der Steuerpflichtige eine Steuerfestsetzung nach' § 32d Abs. 6 
des Einkommensteuergesetzes beantragt oder 

2. (aufgehoben) 

und der Abruf in diesen Fällen zur Festsetzung der Einkommens-
teuer erforderlich ist oder er erforderlich ist 

3. zur Feststellung von Einkünften nach den §§ 20 und 23 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes in Veranlagungszeiträumen 
bis einschließlich des Jahres 2008 oder 

4. zur Erhebung von bundesgesetzlich geregelten Steuern oder 
Rückforderungsansprüchen bundesgesetzlich geregelter Steu-
ererstattungen und Steuervergütungen oder 

4a.zur Ermittlung, in welchen Fällen ein inländischer Steuerpflich-
tiger im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Verfügungsberechtig-
ter oder wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäsche-
gesetzes eines Kontos oder Depots einer natürlichen Person, 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung 
oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes ist, oder 

4b.zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen in den Fällen des 
§ 208 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ oder 

4c .zur Durchführung der Amtshilfe für andere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union nach § 3a des EU-Amtshilfegesetzes oder 

4d. zur Verifizierung der Kontoverbindung des Zuwendungsemp-
fängers nach § 60b Absatz 2 Nummer 10, wenn dieser eine 
Änderung oder Ergänzung von Kontoverbindungen nach § 60b 
Absatz 5 beantragt, 

5. der Steuerpflichtige zustimmt oder die von ihm oder eine für ihn 
nach § 139b Absatz 10 Satz 1 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelte Kontoverbindung verifiziert werden soll. 

In diesen Fällen darf die Finanzbehörde oder in den Fällen des § 
1 Abs. 2 die Gemeinde das Bundeszentralamt für Steuern ersu-
chen, bei den Kreditinstituten einzelne Daten aus den nach § 93b 
Absatz 1 und 1a zu führenden Dateisystemen abzurufen; in den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4b darf ein Abrufersuchen nur 
dann erfolgen, wenn ein Auskunftsersuchen an den Steuerpflichti-
gen nicht zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg verspricht. 
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(8) Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt auf Ersuchen Aus-
kunft über die in § 93b Absatz 1 bezeichneten Daten 

1. den für die Verwaltung 

a) der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch, 

b) der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 

c) der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, 

d) der Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz,  

e) des Wohngeldes nach dem Wohngeldgesetz,  

f) der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 

g) des Zuschlags an Entgeltpunkten für langjährige Versiche-
rung nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 

 zuständigen Behörden, soweit dies zur Überprüfung des Vor-
liegens der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist und ein 
vorheriges Auskunftsersuchen an die betroffene Person nicht 
zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg verspricht; 

2. den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, so-
weit dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit erforderlich ist, und 

3. den Verfassungsschutzbehörden der Länder, soweit dies für 
ihre Aufgabenerfüllung erforderlich ist und durch Landesgesetz 
ausdrücklich zugelassen ist. 

Die für die Vollstreckung nach dem Verwaltungs-Vollstreckungs-
gesetz und nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Län-
der zuständigen Behörden dürfen zur Durchführung der Vollstre-
ckung das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei den Kre-
ditinstituten die in § 93b Absatz 1 und 1a bezeichneten Daten, aus-
genommen die Identifikationsnummer nach § 139b, abzurufen, 
wenn 

1. die Ladung zu dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft 
an den Vollstreckungsschuldner nicht zustellbar ist und 

a) die Anschrift, unter der die Zustellung ausgeführt werden 
sollte, mit der Anschrift übereinstimmt, die von einer der in 
§ 755 Absatz 1 und 2 der Zivilprozessordnung genannten 
Stellen innerhalb von drei Monaten vor oder nach dem Zu-
stellungsversuch mitgeteilt wurde, oder 

b) die Meldebehörde nach dem Zustellungsversuch die Aus-
kunft erteilt, dass ihr keine derzeitige Anschrift des Vollstre-
ckungsschuldners bekannt ist, oder 

c) die Meldebehörde innerhalb von drei Monaten vor Erlass 
der Vollstreckungsanordnung die Auskunft erteilt hat, dass 
ihr keine derzeitige Anschrift des Vollstreckungsschuldners 
bekannt ist; 

2. der Vollstreckungsschuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Ver-
mögensauskunft in dem dem Ersuchen zugrundeliegenden 
Vollstreckungsverfahren nicht nachkommt oder 

3. bei einer Vollstreckung in die in der Vermögensauskunft aufge-
führten Vermögensgegenstände eine vollständige Befriedigung 
der Forderung nicht zu erwarten ist. 

Für andere Zwecke ist ein Abrufersuchen an das Bundeszentral-
amt für Steuern hinsichtlich der in § 93b Abs. 1 bezeichneten Da-
ten nur zulässig, soweit dies durch ein Bundesgesetz ausdrücklich 
zugelassen ist. 

(8a) Kontenabrufersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern 
sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmten Schnittstellen zu übermitteln; § 87a Absatz 6 und § 
87b Absatz 1 und 2 gelten entsprechend. Das Bundeszentralamt 
für Steuern kann Ausnahmen von der elektronischen Übermittlung 
zulassen. Das Bundeszentralamt für Steuern soll der ersuchenden 
Stelle die Ergebnisse des Kontenabrufs elektronisch übermitteln; 
§ 87a Absatz 7 und 8 gilt entsprechend. 

(9) Vor einem Abrufersuchen nach Absatz 7 oder Absatz 8 ist die 
betroffene Person auf die Möglichkeit eines Kontenabrufs hinzu-
weisen; dies kann auch durch ausdrücklichen Hinweis in amtlichen 
Vordrucken und Merkblättern geschehen. Nach Durchführung ei-
nes Kontenabrufs ist die betroffene Person vom Ersuchenden über 
die Durchführung zu benachrichtigen. Ein Hinweis nach Satz 1 
erster Halbsatz und eine Benachrichtigung nach Satz 2 unterblei-
ben, soweit die Voraussetzungen des § 32b Absatz 1 vorliegen 

oder die Information der betroffenen Person gesetzlich ausge-
schlossen ist. § 32c Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden. In 
den Fällen des Absatzes 8 gilt Satz 4 entsprechend, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Sätze 1 und 2 sind nicht 
anzuwenden in den Fällen des Absatzes 8 Satz 1 Nummer 2 oder 
3 oder soweit dies bundesgesetzlich ausdrücklich bestimmt ist. 

(10) Ein Abrufersuchen nach Absatz 7 oder Absatz 8 und dessen 
Ergebnis sind vom Ersuchenden zu dokumentieren. 

§ 93a Allgemeine Mitteilungspflichten 

(1) Zur Sicherung der Besteuerung nach § 85 kann die Bundesre-
gierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Behörden und andere öffentliche Stellen einschließlich öffent-
lich-rechtlicher Rundfunkanstalten (§ 6 Absatz 1 bis 1c) verpflich-
ten, 

1. den Finanzbehörden Folgendes mitzuteilen: 

a) den Empfänger gewährter Leistungen sowie den Rechts-
grund, die Höhe, den Zeitpunkt dieser Leistungen und bei 
unbaren Auszahlung die Bankverbindung, auf die die Leis-
tung erbracht wurde, 

b) Verwaltungsakte, die für die betroffene Person die Versa-
gung oder Einschränkung einer steuerlichen Vergünstigung 
zur Folge haben oder die der betroffenen Person steuer-
pflichtige Einnahmen ermöglichen, 

c) vergebene Subventionen und ähnliche Förderungsmaßnah-
men sowie 

d) Anhaltspunkte für Schwarzarbeit, unerlaubte Arbeitnehmer-
überlassung oder unerlaubte Ausländerbeschäftigung, 

e) die Adressaten und die Höhe von im Verfahren nach § 335 
des Handelsgesetzbuchs festgesetzten Ordnungsgeldern; 

2. den Empfänger im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a über die 
Summe der jährlichen Leistungen sowie über die Auffassung 
der Finanzbehörden zu den daraus entstehenden Steuerpflich-
ten zu unterrichten. 

In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden, inwieweit 
die Mitteilungen nach Maßgabe des § 93c zu übermitteln sind oder 
übermittelt werden können; in diesem Fall ist § 72a Absatz 4 nicht 
anzuwenden. Die Verpflichtung der Behörden, anderer öffentlicher 
Stellen und der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu Mittei-
lungen, Auskünften, Anzeigen und zur Amtshilfe auf Grund ande-
rer Vorschriften bleibt unberührt. 

(2) Schuldenverwaltungen, Kreditinstitute, Betriebe gewerblicher 
Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne 
des Körperschaftsteuergesetzes, öffentliche Beteiligungsunter-
nehmen ohne Hoheitsbefugnisse, Berufskammern und Versiche-
rungsunternehmen sind von der Mitteilungspflicht ausgenommen. 
Dies gilt nicht, soweit die in Satz 1 genannten Stellen Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. 

(3) In der Rechtsverordnung sind die mitteilenden Stellen, die Ver-
pflichtung zur Unterrichtung die betroffene Person, die mitzuteilen-
den Angaben und die für die Entgegennahme der Mitteilungen zu-
ständigen Finanzbehörden näher zu bestimmen sowie der Um-
fang, der Zeitpunkt und das Verfahren der Mitteilung zu regeln. In 
der Rechtsverordnung können Ausnahmen von der Mitteilungs-
pflicht, insbesondere für Fälle geringer steuerlicher Bedeutung, zu-
gelassen werden. 

(4) Ist die mitteilungspflichtige Stelle nach der Mitteilungsverord-
nung verpflichtet, in der Mitteilung die Identifikationsnummer nach 
§ 139b oder ein anderes steuerliches Ordnungsmerkmal 

1. des Empfängers der gewährten Leistung im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 

2. des Inhaltsadressaten des Verwaltungsakts im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder e, 

3. des Empfängers der vergebenen Subvention im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c oder 

4. der betroffenen Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe d 

anzugeben, haben die Mitwirkungspflichtigen (§ 90) nach den 
Nummern 1 bis 4 der mitteilungspflichtigen Stelle diese Daten zu 
übermitteln. Wird der Mitwirkungspflicht nach Satz 1 nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Aufforderung durch die mitteilungs-
pflichtige Stelle entsprochen und weder die Identifikationsnummer 
noch ein anderes steuerliches Ordnungsmerkmal übermittelt, hat 
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die mitteilungspflichtige Stelle die Möglichkeit, die Identifikations-
nummer der betroffenen Mitwirkungspflichtigen nach Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz beim Bun-
deszentralamt für Steuern abzufragen. Die Abfrage ist mindestens 
zwei Wochen vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu dem die Mitteilung 
nach der Mitteilungsverordnung zu übermitteln ist. In der Abfrage 
dürfen nur die in § 139b Absatz 3 genannten Daten der betroffenen 
Mitwirkungspflichtigen nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 angegeben 
werden. Das Bundeszentralamt für Steuern entspricht dem Ersu-
chen, wenn die übermittelten Daten den beim Bundeszentralamt 
für Steuern hinterlegten Daten entsprechen. 

§ 93b Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 

(1) Kreditinstitute haben das nach § 24c Abs. 1 des Kreditwesen-
gesetzes zu führende Dateisystem auch für Abrufe nach § 93 Abs. 
7 und 8 zu führen. 

(1a) Kreditinstitute haben für Kontenabrufersuchen nach § 93 Ab-
satz 7 oder 8 zusätzlich zu den in § 24c Absatz 1 des Kreditwe-
sengesetzes bezeichneten Daten für jeden Verfügungsberechtig-
ten und jeden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwä-
schegesetzes auch die Adressen sowie die in § 154 Absatz 2a be-
zeichneten Daten zu speichern. § 154 Absatz 2d und Artikel 97 § 
26 Absatz 5 Nummer 3 und 4 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung bleiben unberührt. 

(2) Das Bundeszentralamt für Steuern darf in den Fällen des § 93 
Absatz 7 und 8 auf Ersuchen bei den Kreditinstituten einzelne Da-
ten aus den nach den Absätzen 1 und 1a zu führenden Dateisys-
temen im automatisierten Verfahren abrufen und sie an den Ersu-
chenden übermitteln. Die Identifikationsnummer nach § 139b ei-
nes Verfügungsberechtigten oder eines wirtschaftlich Berechtigten 
darf das Bundeszentralamt für Steuern nur Finanzbehörden mittei-
len. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Datenabrufs und 
der Datenübermittlung trägt der Ersuchende. 

(4) § 24c Abs. 1 Satz 2 bis 6, Abs. 4 bis 8 des Kreditwesengeset-
zes gilt entsprechend. 

§ 93c Datenübermittlung durch Dritte 

(1) Sind steuerliche Daten eines Steuerpflichtigen auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften von einem Dritten (mitteilungspflichtige 
Stelle) an Finanzbehörden elektronisch zu übermitteln, so gilt vor-
behaltlich abweichender Bestimmungen in den Steuergesetzen 
Folgendes: 

1. Die mitteilungspflichtige Stelle muss die Daten nach Ablauf des 
Besteuerungszeitraums bis zum letzten Tag des Monats Feb-
ruar des folgenden Jahres nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz durch Datenfernübertragung über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle übermitteln; bezieht sich die Übermitt-
lungspflicht auf einen Besteuerungszeitpunkt, sind die Daten 
bis zum Ablauf des zweiten Kalendermonats nach Ablauf des 
Monats zu übermitteln, in dem der Besteuerungszeitpunkt liegt. 

2. Der Datensatz muss folgende Angaben enthalten: 

a) den Namen, die Anschrift, das Ordnungsmerkmal und die 
Kontaktdaten der mitteilungspflichtigen Stelle sowie ihr 
Identifikationsmerkmal nach den §§ 139a bis 139c oder, so-
weit dieses nicht vergeben wurde, ihre Steuernummer; 

b) hat die mitteilungspflichtige Stelle einen Auftragnehmer im 
Sinne des § 87d mit der Datenübermittlung beauftragt, so 
sind zusätzlich zu den Angaben nach Buchstabe a der 
Name, die Anschrift und die Kontaktdaten des Auftragneh-
mers sowie dessen Identifikationsmerkmal nach den §§ 
139a bis 139c oder, wenn dieses nicht vergeben wurde, 
dessen Steuernummer anzugeben; 

c) den Familiennamen, den Vornamen, den Tag der Geburt, 
die Anschrift des Steuerpflichtigen und dessen Identifikati-
onsnummer nach § 139b; 

d) handelt es sich bei dem Steuerpflichtigen nicht um eine na-
türliche Person, so sind dessen Firma oder Name, Anschrift 
und Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c oder, 
wenn diese noch nicht vergeben wurde, dessen Steuernum-
mer anzugeben; 

e) den Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes oder eines 
anderen Ereignisses, anhand dessen die Daten in der zeit-
lichen Reihenfolge geordnet werden können, die Art der Mit-

teilung, den betroffenen Besteuerungszeitraum oder Be-
steuerungszeitpunkt und die Angabe, ob es sich um eine 
erstmalige, korrigierte oder stornierende Mitteilung handelt. 

3. Die mitteilungspflichtige Stelle hat den Steuerpflichtigen dar-
über zu informieren, welche für seine Besteuerung relevanten 
Daten sie an die Finanzbehörden übermittelt hat oder übermit-
teln wird. Diese Information hat in geeigneter Weise, mit Zu-
stimmung des Steuerpflichtigen elektronisch, und binnen ange-
messener Frist zu erfolgen. Auskunftspflichten nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt. 

4. Die mitteilungspflichtige Stelle hat die übermittelten Daten auf-
zuzeichnen und diese Aufzeichnungen sowie die der Mitteilung 
zugrunde liegenden Unterlagen bis zum Ablauf des siebten auf 
den Besteuerungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt fol-
genden Kalenderjahres aufzubewahren; die §§ 146 und 147 
Absatz 2, 5 und 6 gelten entsprechend. 

(2) Die mitteilungspflichtige Stelle soll Daten nicht übermitteln, 
wenn sie erst nach Ablauf des siebten auf den Besteuerungszeit-
raum oder Besteuerungszeitpunkt folgenden Kalenderjahres er-
kennt, dass sie zur Datenübermittlung verpflichtet war. 

(3) Stellt die mitteilungspflichtige Stelle bis zum Ablauf des siebten 
auf den Besteuerungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt fol-
genden Kalenderjahres fest, dass 

1. die nach Maßgabe des Absatzes 1 übermittelten Daten unzu-
treffend waren oder 

2. ein Datensatz übermittelt wurde, obwohl die Voraussetzungen 
hierfür nicht vorlagen, 

so hat die mitteilungspflichtige Stelle dies vorbehaltlich abweichen-
der Bestimmungen in den Steuergesetzen unverzüglich durch 
Übermittlung eines weiteren Datensatzes zu korrigieren oder zu 
stornieren. Absatz 1 Nummer 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Die nach den Steuergesetzen zuständige Finanzbehörde kann 
ermitteln, ob die mitteilungspflichtige Stelle 

1. ihre Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Absatz 3 
erfüllt und 

2. den Inhalt des Datensatzes nach den Vorgaben des jeweiligen 
Steuergesetzes bestimmt hat. 

Die Rechte und Pflichten der für die Besteuerung des Steuerpflich-
tigen zuständigen Finanzbehörde hinsichtlich der Ermittlung des 
Sachverhalts bleiben unberührt. 

(5) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die nach den 
Steuergesetzen für die Entgegennahme der Daten zuständige Fi-
nanzbehörde auch für die Anwendung des Absatzes 4 und des § 
72a Absatz 4 zuständig. 

(6) Die Finanzbehörden dürfen von den mitteilungspflichtigen Stel-
len mitgeteilte Daten im Sinne der Absätze 1 und 3 verarbeiten, 
wenn dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt, die ihnen übertragen wurde, erfor-
derlich ist. 

(7) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, darf die mittei-
lungspflichtige Stelle die ausschließlich zum Zweck der Übermitt-
lung erhobenen und gespeicherten Daten des Steuerpflichtigen 
nur für diesen Zweck verwenden. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind nicht anzuwenden auf 

1. Datenübermittlungspflichten nach § 51a Absatz 2c oder Ab-
schnitt XI des Einkommensteuergesetzes, 

2. Datenübermittlungspflichten gegenüber den Zollbehörden, 

3. Datenübermittlungen zwischen Finanzbehörden und 

4. Datenübermittlungspflichten ausländischer öffentlicher Stellen. 

... 

§ 95 Versicherung an Eides Statt 

(1) Die Finanzbehörde kann den Beteiligten auffordern, dass er die 
Richtigkeit von Tatsachen, die er behauptet, an Eides Statt versi-
chert. Eine Versicherung an Eides Statt soll nur gefordert werden, 
wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden 
sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern. Von eidesunfähigen Personen im 
Sinne des § 393 der Zivilprozeßordnung darf eine eidesstattliche 
Versicherung nicht verlangt werden. 

(2) Die Versicherung an Eides Statt wird von der Finanzbehörde 
zur Niederschrift aufgenommen. Zur Aufnahme sind der Behör-
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denleiter, sein ständiger Vertreter sowie Angehörige des öffentli-
chen Dienstes befugt, welche die Befähigung zum Richteramt ha-
ben. Andere Angehörige des öffentlichen Dienstes kann der Be-
hördenleiter oder sein ständiger Vertreter hierzu allgemein oder im 
Einzelfall schriftlich ermächtigen. 

(3) Die Angaben, deren Richtigkeit versichert werden soll, sind 
schriftlich festzustellen und dem Beteiligten mindestens eine Wo-
che vor Aufnahme der Versicherung mitzuteilen. Die Versicherung 
besteht darin, dass der Beteiligte unter Wiederholung der behaup-
teten Tatsachen erklärt: „Ich versichere an Eides Statt, dass ich 
nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts ver-
schwiegen habe“. Bevollmächtigte und Beistände des Beteiligten 
sind berechtigt, an der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt 
teilzunehmen. 

(4) Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt ist der Be-
teiligte über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und 
die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen 
eidesstattlichen Versicherung zu belehren. Die Belehrung ist in der 
Niederschrift zu vermerken. 

(5) Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesenden Per-
sonen sowie den Ort und den Tag der Niederschrift zu enthalten. 
Die Niederschrift ist dem Beteiligten, der die eidesstattliche Versi-
cherung abgibt, zur Genehmigung vorzulesen oder auf Verlangen 
zur Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu ver-
merken und von dem Beteiligten zu unterschreiben. Die Nieder-
schrift ist sodann von dem Amtsträger, der die Versicherung an 
Eides Statt aufgenommen hat, sowie von dem Schriftführer zu un-
terschreiben. 

(6) Die Versicherung an Eides Statt kann nicht nach § 328 erzwun-
gen werden. 

... 

§ 108 Fristen und Termine 

(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von 
Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt wird, be-
ginnt mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer 
wenn der betroffenen Person etwas anderes mitgeteilt wird. 

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzli-
chen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem 
Ablauf des nächstfolgenden Werktages. 

(4) Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeit-
raum zu erbringen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit dem 
Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, einen 
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt. 

(5) Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann einzu-
halten, wenn er auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder 
Sonnabend fällt. 

(6) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, ge-
setzliche Feiertage oder Sonnabende mitgerechnet. 

§ 109 Verlängerung von Fristen 

(1) Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen und Fristen, die 
von einer Finanzbehörde gesetzt sind, können vorbehaltlich des 
Absatzes 2 verlängert werden. Sind solche Fristen bereits abge-
laufen, können sie vorbehaltlich des Absatzes 2 rückwirkend ver-
längert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den 
Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 

(2) Absatz 1 ist  

1. in den Fällen des § 149 Absatz 3 auf Zeiträume nach dem letz-
ten Tag des Monats Februar des zweiten auf den Besteue-
rungszeitraum folgenden Kalenderjahres und 

2. in den Fällen des § 149 Absatz 4 auf Zeiträume nach dem in 
der Anordnung bestimmten Zeitpunkt 

nur anzuwenden, falls der Steuerpflichtige ohne Verschulden ver-
hindert ist oder war, die Steuererklärungsfrist einzuhalten. Bei 
Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft 
nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr er-
mitteln, tritt an die Stelle des letzten Tages des Monats Februar 
der 31. Juli des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres. Das Verschulden eines Vertreters oder eines Er-
füllungsgehilfen ist dem Steuerpflichtigen zuzurechnen.  

(3) Die Finanzbehörde kann die Verlängerung der Frist mit einer 
Nebenbestimmung versehen, insbesondere von einer Sicherheits-
leistung abhängig machen. 

(4) Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen und Fristen, die 
von einer Finanzbehörde gesetzt sind, können ausschließlich au-
tomationsgestützt verlängert werden, sofern zur Prüfung der Frist-
verlängerung ein automationsgestütztes Risikomanagementsys-
tem nach § 88 Absatz 5 eingesetzt wird und kein Anlass dazu be-
steht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. 

§ 110 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche 
Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden eines Vertreters ist 
dem Vertretenen zuzurechnen. 

(2) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hin-
dernisses zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrages 
sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag 
glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte 
Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann Wiederein-
setzung auch ohne Antrag gewährt werden. 

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die 
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder die versäumte Hand-
lung nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf 
der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. 

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Finanz-
behörde, die über die versäumte Handlung zu befinden hat. 

... 

§ 118 Begriff des Verwaltungsakts 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere ho-
heitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzel-
falls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf un-
mittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Allgemeinver-
fügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen 
Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet 
oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre 
Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 

§ 119 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. 

(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich o-
der in anderer Weise erlassen werden. Ein mündlicher Verwal-
tungsakt ist schriftlich zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes 
Interesse besteht und die betroffene Person dies unverzüglich ver-
langt. 

(3) Ein schriftlich oder elektronisch erlassener Verwaltungsakt 
muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die Unter-
schrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines 
Vertreters oder seines Beauftragten enthalten; dies gilt nicht für 
einen Verwaltungsakt, der formularmäßig oder mit Hilfe automati-
scher Einrichtungen erlassen wird. Ist für einen Verwaltungsakt 
durch Gesetz eine Schriftform angeordnet, so muss bei einem 
elektronischen Verwaltungsakt auch das der Signatur zugrunde 
liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes 
Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen. Im Falle 
des § 87a Absatz 4 Satz 3 muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 
5 des De-Mail-Gesetzes die erlassende Finanzbehörde als Nutzer 
des De-Mail-Kontos erkennen lassen. 

§ 120 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit ei-
ner Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, 
dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts er-
füllt werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach 
pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit  

1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belas-
tung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für ei-
nen bestimmten Zeitraum gilt (Befristung), 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer 
Vergünstigung oder einer Belastung von dem ungewissen Ein-
tritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedingung), 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs 

oder verbunden werden mit  
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4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dul-
den oder Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage), 

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage. 

(3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsakts 
nicht zuwiderlaufen. 

§ 121 Begründung des Verwaltungsakts 

(1) Ein schriftlicher, elektronischer sowie ein schriftlich oder elekt-
ronisch bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu 
versehen, soweit dies zu seinem Verständnis erforderlich ist. 

(2) Einer Begründung bedarf es nicht,  

1. soweit die Finanzbehörde einem Antrag entspricht oder einer 
Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines 
anderen eingreift, 

2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist o-
der der von ihm betroffen wird, die Auffassung der Finanzbe-
hörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder 
auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres erkennbar ist, 

3. wenn die Finanzbehörde gleichartige Verwaltungsakte in grö-
ßerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Ein-
richtungen erlässt und die Begründung nach den Umständen 
des Einzelfalls nicht geboten ist, 

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt, 

5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben 
wird. 

... 

§ 122 Bekanntgabe des Verwaltungsakts 

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu ge-
ben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. § 34 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Verwaltungsakt kann 
auch gegenüber einem Bevollmächtigten bekannt gegeben wer-
den. Er soll dem Bevollmächtigten bekannt gegeben werden, 
wenn der Finanzbehörde eine schriftliche oder eine nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz elektronisch übermittelte Empfangs-
vollmacht vorliegt, solange dem Bevollmächtigten nicht eine Zu-
rückweisung nach § 80 Absatz 7 bekannt gegeben worden ist. 

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermittelt 
wird, gilt als bekannt gegeben 

1. bei einer Übermittlung im Inland am dritten Tage nach der Auf-
gabe zur Post, 

2. bei einer Übermittlung im Ausland einen Monat nach der Auf-
gabe zur Post, 

außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegan-
gen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungs-
akts und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 

(2a) Ein elektronisch übermittelter Verwaltungsakt gilt am dritten 
Tage nach der Absendung als bekannt gegeben, außer wenn er 
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel 
hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsakts und den Zeit-
punkt des Zugangs nachzuweisen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, 
wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemein-
verfügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben werden, 
wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist. 

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines Verwaltungsakts wird 
dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekannt ge-
macht wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden 
können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer All-
gemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frü-
hestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt wer-
den. 

(5) Ein Verwaltungsakt wird zugestellt, wenn dies gesetzlich vor-
geschrieben ist oder behördlich angeordnet wird. Die Zustellung 
richtet sich vorbehaltlich der Sätze 3 und 4 nach den Vorschriften 
des Verwaltungszustellungsgesetzes. Für die Zustellung an einen 
Bevollmächtigten gilt abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Absatz 1 Satz 4 entsprechend. Er-
folgt die öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Be-
nachrichtigung auf der Internetseite oder in einem elektronischen 

Portal der Finanzbehörden, können die Anordnung und die Doku-
mentation nach § 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 5 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes elektronisch erfolgen. 

(6) Die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts an einen Beteiligten 
zugleich mit Wirkung für und gegen andere Beteiligte ist zulässig, 
soweit die Beteiligten einverstanden sind; diese Beteiligten können 
nachträglich eine Abschrift des Verwaltungsakts verlangen. 

(7) Betreffen Verwaltungsakte 

1. Ehegatten oder Lebenspartner oder 

2. Ehegatten mit ihren Kindern, Lebenspartner mit ihren Kindern 
oder Alleinstehende mit ihren Kindern, 

so reicht es für die Bekanntgabe an alle Beteiligten aus, wenn 
ihnen eine Ausfertigung unter ihrer gemeinsamen Anschrift über-
mittelt wird. Die Verwaltungsakte sind den Beteiligten einzeln be-
kannt zu geben, soweit sie dies beantragt haben oder soweit der 
Finanzbehörde bekannt ist, dass zwischen ihnen ernstliche Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen. 

§ 122a Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstel-
lung zum Datenabruf 

(1) Verwaltungsakte können mit Einwilligung des Beteiligten oder 
der von ihm bevollmächtigten Person bekannt gegeben werden, 
indem sie zum Datenabruf durch Datenfernübertragung bereitge-
stellt werden. 

(2) Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden. Der Widerruf wird der Finanzbehörde gegenüber 
erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 

(3) Für den Datenabruf hat sich die abrufberechtigte Person nach 
Maßgabe des § 87a Absatz 8 zu authentisieren. 

(4) Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten 
Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über 
die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als be-
kannt gegeben. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang der Be-
nachrichtigung nachzuweisen. Kann die Finanzbehörde den von 
der abrufberechtigten Person bestrittenen Zugang der Benachrich-
tigung nicht nachweisen, gilt der Verwaltungsakt an dem Tag als 
bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Daten-
abruf durchgeführt hat. Das Gleiche gilt, wenn die abrufberechtigte 
Person unwiderlegbar vorträgt, die Benachrichtigung nicht inner-
halb von drei Tagen nach der Absendung erhalten zu haben. 

(5) Entscheidet sich die Finanzbehörde, den Verwaltungsakt im 
Postfach des Nutzerkontos nach dem Onlinezugangsgesetz zum 
Datenabruf bereitzustellen, gelten abweichend von § 9 Absatz 1 
Satz 3 bis 6 des Onlinezugangsgesetzes die Regelungen des Ab-
satzes 4. 

… 

 

§ 126 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 

 (1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht den Verwaltungsakt nach § 125 nichtig macht, ist unbeacht-
lich, wenn 

1. der für den Verwaltungsakt erforderliche Antrag nachträglich 
gestellt wird, 

2. die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird, 

3. die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt wird, 

4. der Beschluss eines Ausschusses, dessen Mitwirkung für den 
Erlass des Verwaltungsakts erforderlich ist, nachträglich ge-
fasst wird, 

5. die erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde nachgeholt 
wird. 

(2) Handlungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 können bis zum Ab-
schluss der Tatsacheninstanz eines finanzgerichtlichen Verfah-
rens nachgeholt werden. 

(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder 
ist die erforderliche Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des Ver-
waltungsakts unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige Anfech-
tung des Verwaltungsakts versäumt worden, so gilt die Versäu-
mung der Einspruchsfrist als nicht verschuldet. Das für die Wie-
dereinsetzungsfrist nach § 110 Abs. 2 maßgebende Ereignis tritt 
im Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen Verfahrenshand-
lung ein. 

… 
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§ 130 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er un-
anfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 

(2) Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erhebli-
chen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwal-
tungsakt), darf nur dann zurückgenommen werden, wenn 

1. er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen worden 
ist, 

2. er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung, Drohung 
oder Bestechung erwirkt worden ist, 

3. ihn der Begünstigte durch Angaben erwirkt hat, die in wesentli-
cher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 

4. seine Rechtswidrigkeit dem Begünstigten bekannt oder infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 

(3) Erhält die Finanzbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die 
Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsak-
tes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres 
seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im 
Falle des Absatzes 2 Nr. 2. 

(4) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des 
Verwaltungsaktes die nach den Vorschriften über die örtliche Zu-
ständigkeit zuständige Finanzbehörde; dies gilt auch dann, wenn 
der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Fi-
nanzbehörde erlassen worden ist; § 26 Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 131 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein 
Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste 
oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch 
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, 

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im 
Verwaltungsakt vorbehalten ist,  

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und 
der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm ge-
setzten Frist erfüllt hat, 

3. wenn die Finanzbehörde auf Grund nachträglich eingetretener 
Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlas-
sen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse ge-
fährdet würde. 

§ 130 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden 
des Widerrufs unwirksam, wenn die Finanzbehörde keinen späte-
ren Zeitpunkt bestimmt. 

(4) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Ver-
waltungsaktes die nach den Vorschriften über die örtliche Zustän-
digkeit zuständige Finanzbehörde; dies gilt auch dann, wenn der 
zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Finanzbe-
hörde erlassen worden ist. 

§ 132 Rücknahme, Widerruf, Aufhebung und Änderung im 
Rechtsbehelfsverfahren 

Die Vorschriften über Rücknahme, Widerruf, Aufhebung und Än-
derung von Verwaltungsakten gelten auch während eines Ein-
spruchsverfahrens und während eines finanzgerichtlichen Verfah-
rens. § 130 Abs. 2 und 3 und § 131 Abs. 2 und 3 stehen der Rück-
nahme und dem Widerruf eines von einem Dritten angefochtenen 
begünstigenden Verwaltungsakts während des Einspruchsverfah-
rens oder des finanzgerichtlichen Verfahrens nicht entgegen, so-
weit dadurch dem Einspruch oder der Klage abgeholfen wird. 

 

§ 137 Steuerliche Erfassung von Körperschaften, Vereini-
gungen und Vermögensmassen 

(1) Steuerpflichtige, die nicht natürliche Personen sind, haben dem 
nach § 20 zuständigen Finanzamt und den für die Erhebung der 
Realsteuern zuständigen Gemeinden die Umstände anzuzeigen, 
die für die steuerliche Erfassung von Bedeutung sind, insbeson-
dere die Gründung, den Erwerb der Rechtsfähigkeit, die Änderung 
der Rechtsform, die Verlegung der Geschäftsleitung oder des Sit-
zes und die Auflösung. 

(2) Die Mitteilungen sind innerhalb eines Monats seit dem melde-
pflichtigen Ereignis zu erstatten. 

§ 138 Anzeigen über die Erwerbstätigkeit 

(1) Wer einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, einen gewerb-
lichen Betrieb oder eine Betriebstätte eröffnet, hat dies nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck der Gemeinde mitzuteilen, in der 
der Betrieb oder die Betriebstätte eröffnet wird; die Gemeinde un-
terrichtet unverzüglich das nach § 22 Abs. 1 zuständige Finanzamt 
von dem Inhalt der Mitteilung. Ist die Festsetzung der Realsteuern 
den Gemeinden nicht übertragen worden, so tritt an die Stelle der 
Gemeinde das nach § 22 Abs. 2 zuständige Finanzamt. Wer eine 
freiberufliche Tätigkeit aufnimmt, hat dies dem nach § 19 zustän-
digen Finanzamt mitzuteilen. Das Gleiche gilt für die Verlegung 
und die Aufgabe eines Betriebs, einer Betriebstätte oder einer frei-
beruflichen Tätigkeit. Unternehmer im Sinne des § 21 Absatz 1 
Satz 2 haben die Aufnahme einer im Geltungsbereich des Geset-
zes umsatzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der Umsatzsteuer-Zu-
ständigkeitsverordnung zuständigen Finanzamt anzuzeigen, es 
sei denn, diese Unternehmer erbringen in Deutschland aus-
schließlich steuerbare und steuerpflichtige Umsätze, die in den be-
sonderen Besteuerungsverfahren nach den §§ 18i bis 18k des 
Umsatzsteuergesetzes zu erklären sind. 

(1a) Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes 
können ihre Anzeigepflichten nach Absatz 1 zusätzlich bei der für 
die Umsatzbesteuerung zuständigen Finanzbehörde elektronisch 
erfüllen. 

(1b) Durch Rechtsverordnung kann das Bundesministerium der Fi-
nanzen mit Zustimmung des Bundesrates zur Vereinfachung des 
Besteuerungsverfahrens bestimmen, dass Unternehmer im Sinne 
des § 2 des Umsatzsteuergesetzes anlässlich der Aufnahme der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit der Finanzbehörde zu-
sätzlich zu den Anzeigen nach den Absätzen 1 und 1a auch Aus-
kunft über die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und tat-
sächlichen Verhältnisse nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung zu erteilen haben. In der Rechts-
verordnung kann bestimmt werden, unter welchen Voraussetzun-
gen auf eine elektronische Übermittlung verzichtet werden kann. § 
150 Abs. 6 Satz 2 bis 9 gilt entsprechend. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend für Steuerpflichtige im Sinne des § 137, die nicht 
nach Absatz 1 zur Anzeige verpflichtet sind. 

(1c) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder durch ein im Bun-
dessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben Ausnahmen von 
der Verpflichtung zur Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach Absatz 
1 und der Auskunftspflicht nach Absatz 1b gegenüber dem zustän-
digen Finanzamt bestimmen, soweit die anzuzeigende Tätigkeit 
keine oder nur geringfügige steuerliche Auswirkung hat. 

(2) Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Ge-
schäftsleitung oder Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes (in-
ländische Steuerpflichtige) haben dem für sie nach den §§ 18 bis 
20 zuständigen Finanzamt mitzuteilen: 

1. die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Betriebstät-
ten im Ausland; 

2. den Erwerb, die Aufgabe oder die Veränderung einer Beteili-
gung an ausländischen Personengesellschaften; 

3. den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit 
Sitz und Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes, wenn 

a) damit eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent am Ka-
pital oder am Vermögen der Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse erreicht wird oder 

b) die Summe der Anschaffungskosten aller Beteiligungen 
mehr als 150 000 Euro beträgt. Dies gilt nicht für den Erwerb 
und die Veräußerung von Beteiligungen von weniger als 1 
Prozent am Kapital oder am Vermögen der Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse, wenn mit der 
Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft ein 
wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Vertragsstaat des EWR-Abkommens stattfindet oder an ei-
ner Börse, die in einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuge-
lassen ist. Für die Ermittlung der Beteiligungshöhe im Sinne 
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des Satzes 2 sind alle gehaltenen Beteiligungen zu berück-
sichtigen. Nicht mitteilungspflichtige Erwerbe und nicht mit-
teilungspflichtige Veräußerungen im Sinne des Satzes 2 
sind bei der Ermittlung der Summe der Anschaffungskosten 
im Sinne des Satzes 1 außer Betracht zu lassen; 

4. die Tatsache, dass sie allein oder zusammen mit nahestehen-
den Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuerge-
setzes erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschen-
den oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtli-
chen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer 
Drittstaat-Gesellschaft ausüben können. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 ist auch die Art der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs, der Betriebstätte, der Per-
sonengesellschaft, der Körperschaft, Personenvereinigung, Ver-
mögensmasse oder der Drittstaat-Gesellschaft mitzuteilen. In den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 3 sind unmittelbare und mittelbare 
Beteiligungen zusammenzurechnen. 

(3) Drittstaat-Gesellschaft ist eine Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse mit Sitz oder Geschäftsleitung in 
Staaten oder Territorien, die nicht Mitglieder der Europäischen 
Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation sind. 

(4) Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 1a sind innerhalb eines 
Monats nach dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten. 

(5) Mitteilungen nach Absatz 2 sind zusammen mit der Einkom-
mensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststellungserklärung für 
den Besteuerungszeitraum, in dem der mitzuteilende Sachverhalt 
verwirklicht wurde, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 14 Mo-
naten nach Ablauf dieses Besteuerungszeitraums, nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmten Schnitt-
stellen zu erstatten. Inländische Steuerpflichtige, die nicht dazu 
verpflichtet sind, ihre Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- o-
der Feststellungserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle abzugeben, ha-
ben die Mitteilungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu 
erstatten, es sei denn, sie geben ihre Einkommensteuer-, Körper-
schaftsteuer- oder Feststellungserklärung freiwillig nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle ab. Inländische Steuerpflichtige, die nicht dazu verpflichtet 
sind, eine Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststel-
lungserklärung abzugeben, haben die Mitteilungen nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck bis zum Ablauf von 14 Monaten nach 
Ablauf des Kalenderjahrs zu erstatten, in dem der mitzuteilende 
Sachverhalt verwirklicht worden ist. 

… 

§ 139 Anmeldung von Betrieben in besonderen Fällen 

(1) Wer Waren gewinnen oder herstellen will, an deren Gewin-
nung, Herstellung, Entfernung aus dem Herstellungsbetrieb oder 
Verbrauch innerhalb des Herstellungsbetriebs eine Ver-
brauchsteuerpflicht geknüpft ist, hat dies der zuständigen Finanz-
behörde vor Eröffnung des Betriebs anzumelden. Das Gleiche gilt 
für den, der ein Unternehmen betreiben will, bei dem besondere 
Verkehrsteuern anfallen. 

(2) Durch Rechtsverordnung können Bestimmungen über den 
Zeitpunkt, die Form und den Inhalt der Anmeldung getroffen wer-
den. Die Rechtsverordnung erlässt die Bundesregierung, soweit 
es sich um Verkehrsteuern mit Ausnahme der Luftverkehrsteuer 
handelt, im Übrigen das Bundesministerium der Finanzen. Die 
Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen bedarf 
der Zustimmung des Bundesrates nur, soweit sie die Biersteuer 
betrifft. 

... 

§ 139a Identifikationsmerkmal 

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt jedem Steuerpflichtigen 
und jeder sonstigen natürlichen Person, die bei einer öffentlichen 
Stelle ein Verwaltungsverfahren führt, zum Zwecke der eindeuti-
gen Identifizierung in Besteuerungs- und Verwaltungsverfahren 

                                                           
1
 Folgende Änderung aus Art. 26 JStG 2022 (BGBl. I S. 2294) gilt nach Bekanntgabe 

des BMF zu technischen Voraussetzungen: 

In Abs. 7 Satz 2 werden die Wörter „Satz 2 bis 5“ durch die Wörter „Satz 2 bis 4“ er-
setzt. 

In Abs. 8 wird  die Angabe „Nr. 1 bis 10“ durch die Wörter  „Nummer 1 bis 12“ ersetzt 
und folgender Satz angefügt: „Die Mitteilungspflicht der Registermodernisierungsbe-
hörde gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach § 4 Absatz 4 des Identifikati-
onsnummerngesetzes bleibt unberührt.“ 

ein einheitliches und dauerhaftes Merkmal (Identifikationsmerk-
mal) zu; das Identifikationsmerkmal ist vom Steuerpflichtigen oder 
von einem Dritten, der Daten dieses Steuerpflichtigen an die Fi-
nanzbehörden zu übermitteln hat, bei Anträgen, Erklärungen oder 
Mitteilungen gegenüber Finanzbehörden anzugeben. Es besteht 
aus einer Ziffernfolge, die nicht aus anderen Daten über die be-
troffene Person gebildet oder abgeleitet werden darf; die letzte 
Stelle ist eine Prüfziffer. Natürliche Personen erhalten eine Identi-
fikationsnummer, wirtschaftlich Tätige eine Wirtschafts-Identifika-
tionsnummer. Die betroffene Person ist über die Zuteilung eines 
Identifikationsmerkmals unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Steuerpflichtiger im Sinne dieses Unterabschnitts ist jeder, der 
nach einem Steuergesetz steuerpflichtig ist.  

(3) Wirtschaftlich Tätige im Sinne dieses Unterabschnitts sind: 

1. natürliche Personen, die wirtschaftlich tätig sind, 

2. juristische Personen, 

3. Personenvereinigungen. 

§ 139b Identifikationsnummer1 

(1) Eine natürliche Person darf nicht mehr als eine Identifikations-
nummer erhalten. Jede Identifikationsnummer darf nur einmal ver-
geben werden. 

(2) Die Finanzbehörden dürfen die Identifikationsnummer verar-
beiten, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung der ihnen obliegenden 
Aufgaben erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift die Verarbei-
tung der Identifikationsnummer ausdrücklich erlaubt oder anord-
net. Andere öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen dürfen ohne 
Einwilligung der betroffenen Person 

1. die Identifikationsnummer nur verarbeiten, soweit dies für Da-
tenübermittlungen zwischen ihnen und den Finanzbehörden er-
forderlich ist oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung der 
Identifikationsnummer ausdrücklich erlaubt oder anordnet, 

2. ihre Dateisysteme nur insoweit nach der Identifikationsnummer 
ordnen oder für den Zugriff erschließen, als dies für regelmä-
ßige Datenübermittlungen zwischen ihnen und den Finanzbe-
hörden erforderlich ist, 

3. eine rechtmäßig erhobene Identifikationsnummer eines Steu-
erpflichtigen zur Erfüllung aller Mitteilungspflichten gegenüber 
Finanzbehörden verwenden, soweit die Mitteilungspflicht den-
selben Steuerpflichtigen betrifft und die Erhebung und Verwen-
dung nach Nummer 1 zulässig wäre, 

4. eine durch ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 15 
des Aktiengesetzes oder ein Unternehmen einer kreditwirt-
schaftlichen Verbundgruppe rechtmäßig erhobene Identifikati-
onsnummer eines Steuerpflichtigen zur Erfüllung aller steuerli-
chen Mitwirkungspflichten verwenden, soweit die Mitwirkungs-
pflicht denselben Steuerpflichtigen betrifft und die verwen-
dende Stelle zum selben Unternehmensverbund wie die Stelle 
gehört, die die Identifikationsnummer erhoben hat und die Ver-
arbeitung nach Nummer 1 zulässig wäre. 

(3) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu natürlichen 
Personen folgende Daten: 

1. Identifikationsnummer, 

2. Wirtschafts-Identifikationsnummern, 

3. Familienname, 

4. frühere Namen, 

5. Vornamen, 

6. Doktorgrad, 

7. (aufgehoben) 

8. Tag und Ort der Geburt, 

9. Geschlecht, 

10. gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift, 

11. zuständige Finanzbehörden, 

12. Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz, 
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13. Sterbetag, 

14. Tag des Ein- und Auszugs; 

15. Staatsangehörigkeiten sowie 

16. Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat, Jahr). 

(3a) Außerdem speichert das Bundeszentralamt für Steuern zu na-
türlichen Personen die für sie nach Absatz 10 zuletzt übermittelte 
internationale Kontonummer (IBAN), bei ausländischen Kreditin-
stituten auch den internationalen Banken-Identifizierungsschlüssel 
(BIC). 

(4) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten werden gespeichert, um 

1. sicherzustellen, dass eine Person nur eine Identifikationsnum-
mer erhält und eine Identifikationsnummer nicht mehrfach ver-
geben wird, 

2. die Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen festzustellen, 

3. zu erkennen, welche Finanzbehörden für einen Steuerpflichti-
gen zuständig sind, 

4. Daten, die auf Grund eines Gesetzes oder nach über- und zwi-
schenstaatlichem Recht entgegenzunehmen sind, an die zu-
ständigen Stellen weiterleiten zu können, 

5. den Finanzbehörden die Erfüllung der ihnen durch Rechtsvor-
schrift zugewiesenen Aufgaben zu ermöglichen. 

Die in Absatz 3 Nummer 1 und 8 aufgeführten Daten werden auch 
zur Ermittlung des Einkommens nach § 97a des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gespeichert und können von den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu diesem Zweck verarbeitet 
werden. Die in Absatz 3 Nummer 1 und 8 aufgeführten Daten wer-
den auch zum Nachweis der Elterneigenschaft sowie zur Ermitt-
lung der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder des beitrags-
pflichtigen Mitglieds für die Beitragssatzermittlung nach § 55 Ab-
satz 3 und 3a des Elften Buches Sozialgesetzbuch gespeichert 
und können von den beitragsabführenden Stellen und den Pflege-
kassen zu diesem Zweck verarbeitet werden. Die Regelungen des 
Identifikationsnummerngesetzes bleiben unberührt. 

(4a) Die in Absatz 3 Nummer 3 bis 6, 8 und 10 aufgeführten Daten 
werden bei einer natürlichen Person, die ein Nutzerkonto im Sinne 
des § 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes nutzt, auch zum 
Nachweis der Identität als Nutzer dieses Nutzerkontos gespei-
chert; diese Daten dürfen elektronisch an das Nutzerkonto über-
mittelt werden, wenn der Nutzer zuvor in die Übermittlung einge-
willigt hat. 

(4b) Die in Absatz 3 Nummer 1 und 8 aufgeführten Daten werden 
bei einer natürlichen Person auch für Zwecke der Digitalen Ren-
tenübersicht gespeichert. 

(4c) Die nach Absatz 3a gespeicherten Daten werden gespeichert, 
um eine unbare Auszahlung von Leistungen aus öffentlichen Mit-
teln zu ermöglichen, bei denen die Verwendung der nach Absatz 
3a gespeicherten Daten vorgesehen ist. Die in Absatz 3 aufgeführ-
ten Daten werden bei einer natürlichen Person auch für die in Satz 
1 genannten Zwecke gespeichert. 

(5) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten dürfen nur für die in den 
Absätzen 4 bis 4c genannten Zwecke verarbeitet werden. Die in 
Absatz 3a aufgeführten Daten dürfen nur für die in Absatz 4c ge-
nannten Zwecke verarbeitet werden; eine Übermittlung, Verwen-
dung oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvor-
schriften ist unzulässig. Auskunftssperren nach dem Bundesmel-
degesetz sind zu beachten und im Fall einer zulässigen Daten-
übermittlung ebenfalls zu übermitteln. Auskunftssperren nach dem 
Bundesmeldegesetz sind zu beachten und im Fall einer zulässigen 
Datenübermittlung ebenfalls zu übermitteln.  Der Dritte, an den die 
Daten übermittelt werden, hat die Übermittlungssperren ebenfalls 
zu beachten. Die Regelungen des Identifikationsnummerngeset-
zes bleiben unberührt. 

(6) 1Zum Zwecke der erstmaligen Zuteilung der Identifikationsnum-
mer übermitteln die Meldebehörden dem Bundeszentralamt für 
Steuern für jeden in ihrem Zuständigkeitsbereich mit alleiniger 
Wohnung oder Hauptwohnung im Melderegister registrierten Ein-
wohner folgende Daten: 

1. Familienname, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. (aufgehoben) 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. gegenwärtige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung, 

9. Tag des Ein- und Auszugs, 

10. Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz; 

11. Staatsangehörigkeiten sowie 

12. Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat, Jahr). 
2Hierzu haben die Meldebehörden jedem in ihrem Zuständigkeits-
bereich mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung registrierten 
Einwohner ein Vorläufiges Bearbeitungsmerkmal zu vergeben. 
3Dieses übermitteln sie zusammen mit den Daten nach Satz 1 an 
das Bundeszentralamt für Steuern. 4Das Bundeszentralamt für 
Steuern teilt der zuständigen Meldebehörde die dem Steuerpflich-
tigen zugeteilte Identifikationsnummer zur Speicherung im Melde-
register unter Angabe des Vorläufigen Bearbeitungsmerkmals mit 
und löscht das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal anschließend. 

(7) Die Meldebehörden haben im Falle der Speicherung einer Ge-
burt im Melderegister sowie im Falle der Speicherung einer Per-
son, für die bisher keine Identifikationsnummer zugeteilt worden 
ist, dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten nach Absatz 6 
Satz 1 zum Zwecke der Zuteilung der Identifikationsnummer zu 
übermitteln. Absatz 6 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Wird im Mel-
deregister eine Person gespeichert, der nach eigenen Angaben 
noch keine Identifikationsnummer zugeteilt worden ist, so können 
die Meldebehörden dies in einem maschinellen Verfahren beim 
Bundeszentralamt für Steuern überprüfen; dabei dürfen nur die 
Daten nach Absatz 3 verwendet werden. Stimmen die von der Mel-
debehörde übermittelten Daten mit den beim Bundeszentralamt 
für Steuern nach Absatz 3 gespeicherten Daten überein, teilt das 
Bundeszentralamt für Steuern der Meldebehörde die in Absatz 3 
Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 genannten Daten mit; andernfalls teilt es 
der Meldebehörde mit, dass keine Zuordnung möglich war. 

(8) Die Meldebehörde teilt dem Bundeszentralamt für Steuern Än-
derungen der in Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 bis 8 bezeichneten Daten 
sowie bei Sterbefällen den Sterbetag unter Angabe der Identifika-
tionsnummer oder, sofern diese noch nicht zugeteilt wurde, unter 
Angabe des Vorläufigen Bearbeitungsmerkmals mit. 

(9) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet die Meldebe-
hörden, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der 
ihm von den Meldebehörden übermittelten Daten vorliegen. 

(10) Natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
können dem Bundeszentralamt für Steuern die IBAN, bei auslän-
dischen Kreditinstituten auch den BIC, des für Auszahlungen in 
den Fällen des Absatzes 4c zu verwendenden Kontos unter An-
gabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten in einem 
sicheren Verfahren 

1. übermitteln, 

2. durch ihren Bevollmächtigten im Sinne des § 80 Absatz 2 über-
mitteln lassen oder 

3. durch das kontoführende Kreditinstitut übermitteln lassen; die 
Kreditinstitute haben zu diesem Zweck ein geeignetes Verfah-
ren bereitzustellen. 

Für natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben und für die nach § 63 des Einkommensteuergesetzes 
Kindergeld festgesetzt worden ist, teilt die zuständige Familien-
kasse als mitteilungspflichtige Stelle dem Bundeszentralamt für 
Steuern für die in Absatz 4c genannten Zwecke unter Angabe der 
in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten der natürlichen Per-
son die IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten auch den BIC, 
des Kontos mit, auf welches das Kindergeld zuletzt ausgezahlt 
worden ist; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem tatsächlichen Zah-
lungsempfänger weder um den Kindergeldberechtigten noch um 
das Kind handelt. Änderungen der nach den Sätzen 1 oder 2 be-
reits mitgeteilten IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten auch 
des BIC, sind dem Bundeszentralamt für Steuern unter Angabe 
der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten umgehend mit-
zuteilen. 

(11) Die Übermittlung der in Absatz 10 genannten Daten an das 
Bundeszentralamt für Steuern muss elektronisch nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle erfolgen. 

(12) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt den für ein Verfahren 
im Sinne des Absatzes 4c zuständigen Stellen die in Absatz 3 
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Nummer 1, 3, 5, 8, 10, 12 und 13 sowie Absatz 3a genannten Da-
ten zum automationsgestützten Abgleich oder zum Abruf durch 
Datenfernübertragung zur Verfügung. 

(13) Eine Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern 
nach Absatz 10 Satz 1 ist erstmals zu einem vom Bundesministe-
rium der Finanzen zu bestimmenden und im Bundesgesetzblatt 
bekanntzumachenden Zeitpunkt zulässig. Die nach Absatz 10 
Satz 2 mitteilungspflichtigen Stellen haben die von ihnen mitzutei-
lenden Daten erstmals zu einem vom Bundesministerium der Fi-
nanzen zu bestimmenden und im Bundesgesetzblatt bekanntzu-
machenden Zeitpunkt an das Bundeszentralamt für Steuern zu 
übermitteln. Wird Kindergeld erstmals nach dem vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen nach Satz 2 bestimmten Zeitpunkt ausge-
zahlt, gilt Satz 2 entsprechend. 

§ 139c Wirtschafts-Identifikationsnummer 

(1) Die Wirtschafts-Identifikationsnummer wird auf Anforderung 
des zuständigen Finanzamts vergeben. Sie beginnt mit den Buch-
staben „DE“. Jede Wirtschafts-Identifikationsnummer darf nur ein-
mal vergeben werden.  

(2) Die Finanzbehörden dürfen die Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer nur verarbeiten, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung der ihnen 
obliegenden Aufgaben erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift 
dies erlaubt oder anordnet. Andere öffentliche oder nicht-öffentli-
che Stellen dürfen die Wirtschafts-Identifikationsnummer nur ver-
arbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder Geschäfts-
zwecke oder für Datenübermittlungen zwischen ihnen und den Fi-
nanzbehörden erforderlich ist. Soweit die Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer andere Nummern ersetzt, bleiben Rechtsvorschriften, 
die eine Übermittlung durch die Finanzbehörden an andere Behör-
den regeln, unberührt.  

(3) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu natürlichen 
Personen, die wirtschaftlich tätig sind, folgende Daten: 

1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 

2. Identifikationsnummer, 

3. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs) oder Name des Un-
ternehmens, 

4. frühere Firmennamen oder Namen des Unternehmens, 

5. Rechtsform, 

6. Wirtschaftszweignummer, 

7. amtlicher Gemeindeschlüssel, 

8. Anschrift des Unternehmens, Firmensitz, 

9. Handelsregistereintrag (Registergericht, Datum und Nummer 
der Eintragung), 

10. Datum der Betriebseröffnung oder Zeitpunkt der Aufnahme der 
Tätigkeit, 

11. Datum der Betriebseinstellung oder Zeitpunkt der Beendigung 
der Tätigkeit, 

12. zuständige Finanzbehörden, 

13. Unterscheidungsmerkmale nach Absatz 5a, 

14. Angaben zu verbundenen Unternehmen. 

(4) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu juristischen 
Personen folgende Daten: 

1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 

2. Identifikationsmerkmale der gesetzlichen Vertreter, 

3. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs), 

4. frühere Firmennamen, 

5. Rechtsform, 

6. Wirtschaftszweignummer, 

7. amtlicher Gemeindeschlüssel, 

8. Sitz gemäß § 11, insbesondere Ort der Geschäftsleitung, 

9. Datum des Gründungsaktes, 

10. Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistereintrag (Re-
gistergericht, Datum und Nummer der Eintragung), 

11. Datum der Betriebseröffnung oder Zeitpunkt der Aufnahme der 
Tätigkeit, 

12. Datum der Betriebseinstellung oder Zeitpunkt der Beendigung 
der Tätigkeit, 

13. Zeitpunkt der Auflösung, 

14. Datum der Löschung im Register, 

15. verbundene Unternehmen, 

16. zuständige Finanzbehörden, 

17. Unterscheidungsmerkmale nach Absatz 5a. 

(5) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu Personenver-
einigungen folgende Daten: 

1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 

2. Identifikationsmerkmale der gesetzlichen Vertreter, 

3. Identifikationsmerkmale der Beteiligten, 

4. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs) oder Name der Per-
sonenvereinigung, 

5. frühere Firmennamen oder Namen der Personenvereinigung, 

6. Rechtsform, 

7. Wirtschaftszweignummer, 

8. amtlicher Gemeindeschlüssel, 

9. Sitz gemäß § 11, insbesondere Ort der Geschäftsleitung, 

10. Datum des Gesellschaftsvertrags, 

11. Eintragung im Handels-, Partnerschafts- oder Gesellschaftsre-
gister (Registergericht, Datum und Nummer der Eintragung), 

12. Datum der Betriebseröffnung oder Zeitpunkt der Aufnahme der 
Tätigkeit, 

13. Datum der Betriebseinstellung oder Zeitpunkt der Beendigung 
der Tätigkeit, 

14. Zeitpunkt der Auflösung, 

15. Zeitpunkt der Beendigung, 

16. Datum der Löschung im Register, 

17. verbundene Unternehmen, 

18. zuständige Finanzbehörden, 

19. Unterscheidungsmerkmale nach Absatz 5a. 

(5a) 1Bei jedem wirtschaftlich Tätigen (§ 139a Absatz 3) wird die 
Wirtschafts-Identifikationsnummer für jede einzelne seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeiten, jeden seiner Betriebe sowie für jede sei-
ner Betriebstätten um ein fünfstelliges Unterscheidungsmerkmal 
ergänzt, so dass die Tätigkeiten, Betriebe und Betriebstätten des 
wirtschaftlich Tätigen in Besteuerungsverfahren eindeutig identifi-
ziert werden können. 2Der ersten wirtschaftlichen Tätigkeit des 
wirtschaftlich Tätigen, seinem ersten Betrieb oder seiner ersten 
Betriebstätte wird vom Bundeszentralamt für Steuern hierbei das 
Unterscheidungsmerkmal 00001 zugeordnet. 3Jeder weiteren wirt-
schaftlichen Tätigkeit, jedem weiteren Betrieb sowie jeder weiteren 
Betriebstätte des wirtschaftlich Tätigen ordnet das Bundeszentral-
amt für Steuern auf Anforderung der zuständigen Finanzbehörde 
fortlaufend ein eigenes Unterscheidungsmerkmal zu. 4Das Bun-
deszentralamt für Steuern speichert zu den einzelnen wirtschaftli-
chen Tätigkeiten, den einzelnen Betrieben sowie den einzelnen 
Betriebstätten des wirtschaftlich Tätigen folgende Daten: 

1. Unterscheidungsmerkmal, 

2. Wirtschafts-Identifikationsnummer des wirtschaftlich Tätigen, 

3. Firma (§§ 17 ff. des Handelsgesetzbuchs) oder Name der wirt-
schaftlichen Tätigkeit, des Betriebes oder der Betriebstätte, 

4. frühere Firmennamen oder Namen der wirtschaftlichen Tätig-
keit, des Betriebes oder der Betriebstätte, 

5. Rechtsform, 

6. Wirtschaftszweignummer, 

7. amtlicher Gemeindeschlüssel, 

8. Anschrift der wirtschaftlichen Tätigkeit, des Betriebes oder der 
Betriebstätte, 

9. Registereintrag (Registergericht, Datum und Nummer der Ein-
tragung), 

10. Datum der Eröffnung des Betriebes oder der Betriebstätte oder 
Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit, 

11. Datum der Einstellung des Betriebes oder der Betriebstätte o-
der Zeitpunkt der Beendigung der wirtschaftlichen Tätigkeit, 

12. Datum der Löschung im Register, 

13. zuständige Finanzbehörden.“ 

(6) Die Speicherung der in den Absätzen 3 bis 5a aufgeführten 
Daten erfolgt, um 
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1. sicherzustellen, dass eine vergebene Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer nicht noch einmal für einen anderen wirtschaftlich 
Tätigen verwendet wird, 

2. für einen wirtschaftlich Tätigen die vergebene Wirtschafts-Iden-
tifikationsnummer festzustellen, 

3. zu erkennen, welche Finanzämter zuständig sind, 

4. Daten, die auf Grund eines Gesetzes oder nach über- und zwi-
schenstaatlichem Recht entgegenzunehmen sind, an die zu-
ständigen Stellen weiterleiten zu können, 

5. den Finanzbehörden die Erfüllung der ihnen durch Rechtsvor-
schrift zugewiesenen Aufgaben zu ermöglichen. 

(6a) Die in Absatz 4 Nummer 3, 5, 8 und 10 aufgeführten Daten 
und die in Absatz 5 Nummer 4, 6, 9 und 11 aufgeführten Daten 
werden bei einer juristischen Person oder bei einer rechtsfähigen 
Personengesellschaft, die ein Nutzerkonto im Sinne des § 2 Ab-
satz 5 des Onlinezugangsgesetzes nutzt, auch zum Nachweis der 
Identität als Nutzer dieses Nutzerkontos gespeichert; diese Daten 
dürfen elektronisch an das Nutzerkonto übermittelt werden, wenn 
der Nutzer zuvor in die Übermittlung eingewilligt hat. 

(7) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten dürfen nur für die in Absatz 
6 genannten Zwecke verarbeitet werden, es sei denn, eine 
Rechtsvorschrift sieht eine andere Verarbeitung ausdrücklich vor.  

§ 139d Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates: 

1. organisatorische und technische Maßnahmen zur Wahrung 
des Steuergeheimnisses, insbesondere zur Verhinderung ei-
nes unbefugten Zugangs zu Daten, die durch § 30 geschützt 
sind, 

2. Richtlinien zur Vergabe der Identifikationsnummer nach § 139b 
und der Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c, 

3. Fristen, nach deren Ablauf die nach §§ 139b und 139c gespei-
cherten Daten zu löschen sind, sowie 

4. die Form und das Verfahren der Datenübermittlungen nach § 
139b Abs. 6 bis 9. 

§ 140 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach an-
deren Gesetzen 

Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und 
Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeu-
tung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Ge-
setzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. 

§ 141 Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger 

(1) Gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte, die 
nach den Feststellungen der Finanzbehörde für den einzelnen Be-
trieb 

1. einen Gesamtumsatz im Sinne des § 19 Absatz 3 Satz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes von mehr als 800 000 Euro im Kalen-
derjahr oder 

2. (weggefallen) 

3. selbstbewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit 
einem Wirtschaftswert (§ 46 des Bewertungsgesetzes) von 
mehr als 25 000 Euro oder 

4. einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 80 000 Euro 
im Wirtschaftsjahr oder 

5. einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 
80 000 Euro im Kalenderjahr 

gehabt haben, sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bü-
cher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen Ab-
schlüsse zu machen, wenn sich eine Buchführungspflicht nicht aus 
§ 140 ergibt. Die §§ 238, 240, 241, 242 Abs. 1 und die §§ 243 bis 
256 des Handelsgesetzbuchs gelten sinngemäß, sofern sich nicht 
aus den Steuergesetzen etwas anderes ergibt. Bei der Anwen-
dung der Nummer 3 ist der Wirtschaftswert aller vom Land- und 
Forstwirt selbstbewirtschafteten Flächen maßgebend, unabhängig 
davon, ob sie in seinem Eigentum stehen oder nicht. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 ist vom Beginn des Wirt-
schaftsjahrs an zu erfüllen, das auf die Bekanntgabe der Mitteilung 

                                                           
2
 ab 1.1.2025 gilt nach Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2022 (BGBl. I S. 2730): 

In § 146 Absatz 2c werden die Wörter „Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften oder zur 

folgt, durch die die Finanzbehörde auf den Beginn dieser Verpflich-
tung hingewiesen hat. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf des 
Wirtschaftsjahrs, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, in dem die Fi-
nanzbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 
nicht mehr vorliegen. 

(3) Die Buchführungspflicht geht auf denjenigen über, der den Be-
trieb im Ganzen zur Bewirtschaftung als Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter übernimmt. Ein Hinweis nach Absatz 2 auf den 
Beginn der Buchführungspflicht ist nicht erforderlich. 

(4) (weggefallen) 

... 

§ 145 Allgemeine Anforderungen an Buchführung und Auf-
zeichnungen 

(1) Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem 
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen 
Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unter-
nehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in 
ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 

(2) Aufzeichnungen sind so vorzunehmen, dass der Zweck, den 
sie für die Besteuerung erfüllen sollen, erreicht wird. 

§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für 
Aufzeichnungen2 

(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzu-
nehmen. Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich 
festzuhalten. Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung nach Satz 1 be-
steht aus Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von Waren an eine 
Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung nicht. 
Das gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige ein elektronisches Auf-
zeichnungssystem im Sinne des § 146a verwendet. 

(2) Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen und aufzubewahren. 
Dies gilt nicht, soweit für Betriebstätten außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes nach dortigem Recht eine Verpflichtung 
besteht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, und diese Ver-
pflichtung erfüllt wird. In diesem Falle sowie bei Organgesellschaf-
ten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes müssen die 
Ergebnisse der dortigen Buchführung in die Buchführung des hie-
sigen Unternehmens übernommen werden, soweit sie für die Be-
steuerung von Bedeutung sind. Dabei sind die erforderlichen An-
passungen an die steuerrechtlichen Vorschriften im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu machen. 

(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann der Steuerpflichtige 
elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Auf-
zeichnungen oder Teile davon in einem anderen Mitgliedstaat oder 
in mehreren Drittstaaten der Europäischen Union führen und auf-
bewahren. Macht der Steuerpflichtige von dieser Befugnis Ge-
brauch, hat er sicherzustellen, dass der Datenzugriff nach § 146b 
Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Umsatzsteuergesetzes in vollem Umfang möglich ist. 

(2b) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Finanz-
behörde auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Steuer-
pflichtigen bewilligen, dass elektronische Bücher und sonstige er-
forderliche elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon in ei-
nem Drittstaat oder in mehreren Drittstaaten geführt und aufbe-
wahrt werden können. Voraussetzung ist, dass 

1. der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den 
Standort oder die Standorte des Datenverarbeitungssystems o-
der bei Beauftragung eines Dritten dessen Namen und An-
schrift mitteilt, 

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 bis 
147 und 200 Absatz 1 und 2 ergebenden Pflichten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist, 

3. der Datenzugriff nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 
und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 des Umsatzsteuergesetzes in 
vollem Umfang möglich ist und 

4. die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 

Werden der Finanzbehörde Umstände bekannt, die zu einer Be-
einträchtigung der Besteuerung führen, hat sie die Bewilligung zu 

Vorlage angeforderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer Außen-
prüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach Bekanntgabe durch 
die zuständige Finanzbehörde“ durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt. 
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widerrufen und die unverzügliche Rückverlagerung der elektroni-
schen Bücher und sonstigen erforderlichen elektronischen Auf-
zeichnungen einen oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union zu verlangen. Eine Änderung der unter Satz 2 Num-
mer 1 benannten Umstände ist der zuständigen Finanzbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

(2c) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverla-
gerung seiner elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten 
nach Absatz 2b Satz 4, zur Einräumung des Datenzugriffs nach § 
147 Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage ange-
forderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer 
Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen 
Frist nach Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde nicht 
nach oder hat er seine elektronische Buchführung ohne Bewilli-
gung der zuständigen Finanzbehörde in einen Drittstaat oder meh-
rere Drittstaaten verlagert, kann ein Verzögerungsgeld von 2 500 
Euro bis 250 000 Euro festgesetzt werden. 

(3) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
sind in einer lebenden Sprache vorzunehmen. Wird eine andere 
als die deutsche Sprache verwendet, so kann die Finanzbehörde 
Übersetzungen verlangen. Werden Abkürzungen, Ziffern, Buch-
staben oder Symbole verwendet, muss im Einzelfall deren Bedeu-
tung eindeutig festliegen. 

(4) Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise 
verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr fest-
stellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenom-
men werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ur-
sprünglich oder erst später gemacht worden sind. 

(5) Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen kön-
nen auch in der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder 
auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen der Buch-
führung einschließlich des dabei angewandten Verfahrens den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen; bei 
Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzuneh-
men sind, bestimmt sich die Zulässigkeit des angewendeten Ver-
fahrens nach dem Zweck, den die Aufzeichnungen für die Besteu-
erung erfüllen sollen. Bei der Führung der Bücher und der sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbeson-
dere sichergestellt sein, dass während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und unverzüglich les-
bar gemacht werden können. Dies gilt auch für die Befugnisse der 
Finanzbehörde nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und 
§ 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 des Umsatzsteuergesetzes. Absätze 
1 bis 4 gelten sinngemäß. 

(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unter-
nehmer Bücher und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von 
Bedeutung sind, führt, ohne hierzu verpflichtet zu sein. 

§ 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Auf-
zeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme; 
Verordnungsermächtigung 

(1) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere 
Vorgänge mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems 
erfasst, hat ein elektronisches Aufzeichnungssystem zu verwen-
den, das jeden aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall und an-
deren Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net aufzeichnet. Das elektronische Aufzeichnungssystem und die 
digitalen Aufzeichnungen nach Satz 1 sind durch eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. Diese zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem Sicherheitsmo-
dul, einem Speichermedium und einer einheitlichen digitalen 
Schnittstelle bestehen. Die digitalen Aufzeichnungen sind auf dem 
Speichermedium zu sichern und für Nachschauen sowie Außen-
prüfungen durch elektronische Aufbewahrung verfügbar zu halten. 
Es ist verboten, innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
solche elektronischen Aufzeichnungssysteme, Software für elekt-
ronische Aufzeichnungssysteme und zertifizierte technische Si-
cherheitseinrichtungen, die den in den Sätzen 1 bis 3 beschriebe-
nen Anforderungen nicht entsprechen, zur Verwendung im Sinne 
der Sätze 1 bis 3 gewerbsmäßig zu bewerben oder gewerbsmäßig 
in den Verkehr zu bringen. 

(2) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 erfasst, hat dem an diesem Geschäftsvorfall 
Beteiligten in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem 
Geschäftsvorfall unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften 
einen Beleg über den Geschäftsvorfall auszustellen und dem an 
diesem Geschäftsvorfall Beteiligten zur Verfügung zu stellen (Be-
legausgabepflicht). Bei Verkauf von Waren an eine Vielzahl von 

nicht bekannten Personen können die Finanzbehörden nach § 148 
aus Zumutbarkeitsgründen nach pflichtgemäßem Ermessen von 
einer Belegausgabepflicht nach Satz 1 befreien. Die Befreiung 
kann widerrufen werden. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages und des 
Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern und für Heimat und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz Folgendes zu bestimmen: 

1. die elektronischen Aufzeichnungssysteme, die über eine zerti-
fizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen, 
und 

2. die Anforderungen an 

a) das Sicherheitsmodul, 

b) das Speichermedium, 

c) die einheitliche digitale Schnittstelle, 

d) die elektronische Aufbewahrung der Aufzeichnungen, 

e) die Protokollierung von digitalen Grundaufzeichnungen zur 
Sicherstellung der Integrität und Authentizität sowie der 
Vollständigkeit der elektronischen Aufzeichnung, 

f) den Beleg und 

g) die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung. 

Die Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a bis c ist durch eine Zertifizierung des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informationstechnik nachzuweisen, die fortlaufend 
aufrechtzuerhalten ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik kann mit der Festlegung von Anforderungen an die 
technische Sicherheitseinrichtung im Sinne des Satzes 1 Nummer 
2 Buchstabe a bis c beauftragt werden. Die Rechtsverordnung 
nach Satz 1 ist dem Bundestag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt 
vor der Zuleitung an den Bundesrat. Der Bundestag kann der 
Rechtsverordnung durch Beschluss zustimmen oder sie durch Be-
schluss ablehnen. Der Beschluss des Bundestages wird dem Bun-
desministerium der Finanzen zugeleitet. Hat sich der Bundestag 
nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsver-
ordnung nicht mit ihr befasst, so gilt die Zustimmung nach Satz 1 
als erteilt und die Rechtsverordnung wird dem Bundesrat zugelei-
tet. 

(4) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere 
Vorgänge mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im 
Sinne des Absatzes 1 erfasst, hat dem nach den §§ 18 bis 20 zu-
ständigen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz 
durch Datenfernübertragung mitzuteilen: 

1. Name des Steuerpflichtigen, 

2. Steuernummer des Steuerpflichtigen, 

3. Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 

4. Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems, 

5. Anzahl der verwendeten elektronischen Aufzeichnungssys-
teme, 

6. Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeich-
nungssystems, 

7. Datum der Anschaffung des verwendeten elektronischen Auf-
zeichnungssystems, 

8. Datum der Außerbetriebnahme des verwendeten elektroni-
schen Aufzeichnungssystems. 

Die Mitteilung nach Satz 1 ist innerhalb eines Monats nach An-
schaffung oder Außerbetriebnahme des elektronischen Aufzeich-
nungssystems zu erstatten. 

§ 146b Kassen-Nachschau 

(1) Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und 
Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben können 
die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige 
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung, während der üb-
lichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder 
Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten, um Sachverhalte 
festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können (Kas-
sen-Nachschau). Der Kassen-Nachschau unterliegt auch die Prü-
fung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen Auf-
zeichnungssystems nach § 146a Absatz 1. Wohnräume dürfen ge-
gen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden. 
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Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(2) Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen 
haben dem mit der Kassen-Nachschau betrauten Amtsträger auf 
Verlangen Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenfüh-
rung erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen über die der 
Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte und Zeiträume 
vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststellung 
der Erheblichkeit nach Absatz 1 geboten ist. Liegen die in Satz 1 
genannten Aufzeichnungen oder Bücher in elektronischer Form 
vor, ist der Amtsträger berechtigt, diese einzusehen, die Übermitt-
lung von Daten über die einheitliche digitale Schnittstelle zu ver-
langen oder zu verlangen, dass Buchungen und Aufzeichnungen 
auf einem maschinell auswertbaren Datenträger nach den Vorga-
ben der einheitlichen digitalen Schnittstelle zur Verfügung gestellt 
werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige. 

(3) Wenn die bei der Kassen-Nachschau getroffenen Feststellun-
gen hierzu Anlass geben, kann ohne vorherige Prüfungsanord-
nung zu einer Außenprüfung nach § 193 übergegangen werden. 
Auf den Übergang zur Außenprüfung wird schriftlich hingewiesen. 

§ 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Un-
terlagen 

(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren: 

1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, La-
geberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständ-
nis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organi-
sationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe, 

3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 

4. Buchungsbelege, 

4a. Unterlagen nach Artikel 15 Absatz und Artikel 163 des Zollko-
dex der Union, 

5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Be-
deutung sind. 

(2) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz 
und der Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 4a, sofern es sich bei 
letztgenannten Unterlagen um amtliche Urkunden oder hand-
schriftlich zu unterschreibende nicht förmliche Präferenznach-
weise handelt, können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen 
auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Da-
tenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass 
die Wiedergabe oder die Daten 

1. mit den empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefen und den 
Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unterlagen in-
haltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar 
sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell ausgewertet 
werden können. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1, 4 und 4a aufgeführten Unterlagen sind 
zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen 
sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen Steuergeset-
zen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Kürzere Auf-
bewahrungsfristen nach außersteuerlichen Gesetzen lassen die in 
Satz 1 bestimmte Frist unberührt. Bei empfangenen Lieferschei-
nen, die keine Buchungsbelege nach Absatz 1 Nummer 4 sind, 
endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt der Rechnung. Für 
abgesandte Lieferscheine, die keine Buchungsbelege nach Ab-
satz 1 Nummer 4 sind, endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Ver-
sand der Rechnung. Die Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, 
soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung 
sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist; § 
169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht. 

(4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalender-
jahrs, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das In-
ventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lage-
bericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen 
oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, 
ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonsti-
gen Unterlagen entstanden sind. 

(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wieder-
gabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegt, 
ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfü-
gung zu stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu 

machen; auf Verlangen der Finanzbehörde hat er auf seine Kosten 
die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise auszudrucken o-
der ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen. 

(6) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverar-
beitungssystems erstellt worden, 

1. hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das 
Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das 
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu 
nutzen, 

2. kann die Finanzbehörde verlangen, dass die Daten nach ihren 
Vorgaben maschinell ausgewertet zur Verfügung gestellt wer-
den, oder 

3. kann die Finanzbehörde verlangen, dass die Daten nach ihren 
Vorgaben in einem maschinell auswertbaren Format an sie 
übertragen werden. 

Teilt der Steuerpflichtige der Finanzbehörde mit, dass sich seine 
Daten nach Absatz 1 bei einem Dritten befinden, so hat der Dritte 

1. der Finanzbehörde Einsicht in die für den Steuerpflichtigen ge-
speicherten Daten zu gewähren oder 

2. diese Daten nach den Vorgaben der Finanzbehörde maschinell 
auszuwerten oder 

3. ihr nach ihren Vorgaben die für den Steuerpflichtigen gespei-
cherten Daten in einem maschinell auswertbaren Format zu 
übertragen. 

Die Kosten trägt der Steuerpflichtige. In Fällen des Satzes 3 hat 
der mit der Außenprüfung betraute Amtsträger den in § 3 und § 4 
Nummer 1 und 2 des Steuerberatungsgesetzes bezeichneten Per-
sonen sein Erscheinen in angemessener Frist anzukündigen. 

(7) Die Verarbeitung und Aufbewahrung der nach Absatz 6 zur 
Verfügung gestellten Daten ist auch auf mobilen Datenverarbei-
tungssystemen der Finanzbehörden unabhängig von deren Ein-
satzort zulässig, sofern diese unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik gegen unbefugten Zugriff gesichert sind. Die Finanz-
behörde darf die nach Absatz 6 zur Verfügung gestellten und ge-
speicherten Daten bis zur Unanfechtbarkeit der die Daten betref-
fenden Verwaltungsakte auch auf den mobilen Datenverarbei-
tungssystemen unabhängig von deren Einsatzort aufbewahren. 

... 

§ 149 Abgabe der Steuererklärungen 

(1) Die Steuergesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet ist. Zur Abgabe einer Steuererklärung ist 
auch verpflichtet, wer hierzu von der Finanzbehörde aufgefordert 
wird. Die Aufforderung kann durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung 
bleibt auch dann bestehen, wenn die Finanzbehörde die Besteue-
rungsgrundlagen nach § 162 geschätzt hat. 

(2) Soweit die Steuergesetze nichts anderes bestimmen, sind 
Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf einen 
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, spätestens sieben Mo-
nate nach Ablauf des Kalenderjahres oder sieben Monate nach 
dem gesetzlich bestimmten Zeitpunkt abzugeben. Bei Steuer-
pflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach ei-
nem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, 
endet die Frist nicht vor Ablauf des siebten Monats, der auf den 
Schluss des in dem Kalenderjahr begonnenen Wirtschaftsjahres 
folgt. 

(3) Sofern Personen, Gesellschaften, Verbände, Vereinigungen, 
Behörden oder Körperschaften im Sinne der §§ 3 und 4 des Steu-
erberatungsgesetzes beauftragt sind mit der Erstellung von 

1. Einkommensteuererklärungen nach § 25 Absatz 3 des Einkom-
mensteuergesetzes mit Ausnahme der Einkommensteuerer-
klärungen im Sinne des § 46 Absatz 2 Nummer 8 des Einkom-
mensteuergesetzes, 

2. Körperschaftsteuererklärungen nach § 31 Absatz 1 und 1a des 
Körperschaftsteuergesetzes, Feststellungserklärungen im 
Sinne des § 14 Absatz 5, § 27 Absatz 2 Satz 4, § 28 Absatz 1 
Satz 4 oder § 38 Absatz 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes oder Erklärungen zur Zerlegung der Körperschaftsteuer 
nach § 6 Absatz 7 des Zerlegungsgesetzes, 

3. Erklärungen zur Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags 
oder Zerlegungserklärungen nach § 14a des Gewerbesteuer-
gesetzes, 
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4. Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahrnach § 18 Ab-
satz 3 des Umsatzsteuergesetzes, 

5. Erklärungen zur gesonderten sowie zur gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung einkommensteuerpflichtiger oder kör-
perschaftsteuerpflichtiger Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 in Verbindung mit § 181 Absatz 1 und 2, 

6. Erklärungen zur gesonderten Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach der Verordnung über die gesonderte Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung oder 

7. Erklärungen zur gesonderten Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 18 des Außensteuergesetzes, 

so sind diese Erklärungen vorbehaltlich des Absatzes 4 spätes-
tens bis zum letzten Tag des Monats Februar und in den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 2 bis zum 31. Juli des zweiten auf den Be-
steuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres abzugeben. 

(4) Das Finanzamt kann anordnen, dass Erklärungen im Sinne des 
Absatzes 3 vor dem letzten Tag des Monats Februar des zweiten 
auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres abzuge-
ben sind, wenn 

1. für den betroffenen Steuerpflichtigen 

a) für den vorangegangenen Besteuerungszeitraum Erklärun-
gen nicht oder verspätet abgegeben wurden, 

b) für den vorangegangenen Besteuerungszeitraum innerhalb 
von drei Monaten vor Abgabe der Steuererklärung oder in-
nerhalb von drei Monaten vor dem Beginn des Zinslaufs im 
Sinne des § 233a Absatz 2 Satz 1 nachträgliche Vorauszah-
lungen festgesetzt wurden, 

c) Vorauszahlungen für den Besteuerungszeitraum außerhalb 
einer Veranlagung herabgesetzt wurden, 

d) die Veranlagung für den vorangegangenen Veranlagungs-
zeitraum zu einer Abschlusszahlung von mindestens 25 
Prozent der festgesetzten Steuer oder mehr als 10 000 Euro 
geführt hat, 

e) die Steuerfestsetzung auf Grund einer Steuererklärung im 
Sinne des Absatzes 3 Nummer 1, 2 oder 4 voraussichtlich 
zu einer Abschlusszahlung von mehr als 10 000 Euro führen 
wird oder 

f) eine Außenprüfung vorgesehen ist, 

2. der betroffene Steuerpflichtige im Besteuerungszeitraum einen 
Betrieb eröffnet oder eingestellt hat oder 

3. für Beteiligte an Gesellschaften oder Gemeinschaften Verluste 
festzustellen sind.  

Für das Befolgen der Anordnung ist eine Frist von vier Monaten 
nach Bekanntgabe der Anordnung zu setzen. Ferner dürfen die 
Finanzämter nach dem Ergebnis einer automationsgestützten Zu-
fallsauswahl anordnen, dass Erklärungen im Sinne des Absatzes 
3 vor dem letzten Tag des Monats Februar des zweiten auf den 
Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres mit einer Frist 
von vier Monaten nach Bekanntgabe der Anordnung abzugeben 
sind. In der Aufforderung nach Satz 3 ist darauf hinzuweisen, dass 
sie auf einer automationsgestützten Zufallsauswahl beruht; eine 
weitere Begründung ist nicht erforderlich. In den Fällen des Absat-
zes 2 Satz 2 tritt an die Stelle des letzten Tages des Monats Feb-
ruar der 31. Juli des zweiten auf den Besteuerungszeitraum fol-
genden Kalenderjahres. Eine Anordnung nach Satz 1 oder Satz 3 
darf für die Abgabe der Erklärung keine kürzere als die in Absatz 
2 bestimmte Frist setzen. In den Fällen der Sätze 1 und 3 erstreckt 
sich eine Anordnung auf alle Erklärungen im Sinne des Absatzes 
3, die vom betroffenen Steuerpflichtigen für den gleichen Besteu-
erungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt abzugeben sind. 

(5) Absatz 3 gilt nicht für Umsatzsteuererklärungen für das Kalen-
derjahr, wenn die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit vor oder 
mit dem Ablauf des Besteuerungszeitraums endete. 

(6) Die oberste Landesfinanzbehörde oder eine von ihr bestimmte 
Landesfinanzbehörde kann zulassen, dass Personen, Gesell-
schaften, Verbände, Vereinigungen, Behörden und Körperschaf-
ten im Sinne der §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes bis zu 
bestimmten Stichtagen einen bestimmten prozentualen Anteil der 
Erklärungen im Sinne des Absatzes 3 einreichen. Soweit Erklärun-
gen im Sinne des Absatzes 3 in ein Verfahren nach Satz 1 einbe-
zogen werden, ist Absatz 4 Satz 3 nicht anzuwenden. Die Einrich-
tung eines Verfahrens nach Satz 1 steht im Ermessen der obers-
ten Landesfinanzbehörden und ist nicht einklagbar. 

§ 150 Form und Inhalt der Steuererklärungen 

(1) Eine Steuererklärung ist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben, wenn  

1. keine elektronische Steuererklärung vorgeschrieben ist, 

2. nicht freiwillig eine gesetzlich oder amtlich zugelassene elekt-
ronische Steuererklärung abgegeben wird, 

3. keine mündliche oder konkludente Steuererklärung zugelassen 
ist und 

4. eine Aufnahme der Steuererklärung an Amtsstelle nach § 151 
nicht in Betracht kommt. 

§ 87a Absatz 1 Satz 1 ist nur anzuwenden, soweit eine elektroni-
sche Steuererklärung vorgeschrieben oder zugelassen ist. Der 
Steuerpflichtige hat in der Steuererklärung die Steuer selbst zu be-
rechnen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist (Steueranmel-
dung). 

(2) Die Angaben in den Steuererklärungen sind wahrheitsgemäß 
nach bestem Wissen und Gewissen zu machen.  

(3) Ordnen die Steuergesetze an, dass der Steuerpflichtige die 
Steuererklärung eigenhändig zu unterschreiben hat, so ist die Un-
terzeichnung durch einen Bevollmächtigten nur dann zulässig, 
wenn der Steuerpflichtige infolge seines körperlichen oder geisti-
gen Zustandes oder durch längere Abwesenheit an der Unter-
schrift gehindert ist. Die eigenhändige Unterschrift kann nachträg-
lich verlangt werden, wenn der Hinderungsgrund weggefallen ist. 

(4) Den Steuererklärungen müssen die Unterlagen beigefügt wer-
den, die nach den Steuergesetzen vorzulegen sind. Dritte Perso-
nen sind verpflichtet, hierfür erforderliche Bescheinigungen auszu-
stellen. 

(5) In die Steuererklärungsformulare können auch Fragen aufge-
nommen werden, die zur Ergänzung der Besteuerungsunterlagen 
für Zwecke einer Statistik nach dem Gesetz über Steuerstatistiken 
erforderlich sind. Die Finanzbehörden können ferner von Steuer-
pflichtigen Auskünfte verlangen, die für die Durchführung des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes erforderlich sind. Die Finanz-
behörden haben bei der Überprüfung der Angaben dieselben Be-
fugnisse wie bei der Aufklärung der für die Besteuerung erhebli-
chen Verhältnisse. 

(6) 1Zur Erleichterung und Vereinfachung des automatisierten Be-
steuerungsverfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates be-
stimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen Steuererklä-
rungen oder sonstige für das Besteuerungsverfahren erforderliche 
Daten ganz oder teilweise durch Datenfernübertragung oder auf 
maschinell verwertbaren Datenträgern übermittelt werden können. 
In der Rechtsverordnung können von den §§ 72a und 87b bis 87d 
abweichende Regelungen getroffen werden. Die Rechtsverord-
nung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates, soweit die 
Kraftfahrzeugsteuer, die Luftverkehrsteuer, die Versicherung-
steuer und Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, be-
troffen sind. 

(7) Können Steuererklärungen, die nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abgegeben oder nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelt werden, nach 
§ 155 Absatz 4 Satz 1 zu einer ausschließlich automationsgestütz-
ten Steuerfestsetzung führen, ist es dem Steuerpflichtigen zu er-
möglichen, Angaben, die nach seiner Auffassung Anlass für eine 
Bearbeitung durch Amtsträger sind, in einem dafür vorgesehenen 
Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung zu machen. Daten, 
die von mitteilungspflichtigen Stellen nach Maßgabe des § 93c an 
die Finanzverwaltung übermittelt wurden, gelten als Angaben des 
Steuerpflichtigen, soweit sie in den Steuererklärungsformularen 
als eDaten gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermittel-
ten Steuererklärungen für den Belegabruf bereitgestellt werden 
und er nicht in einem dafür vorzusehenden Abschnitt oder Daten-
feld der Steuererklärung abweichende Angaben macht. 

(8) Ordnen die Steuergesetze an, dass die Finanzbehörde auf An-
trag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung der 
Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung verzichten kann, ist einem solchen Antrag 
zu entsprechen, wenn eine Erklärungsabgabe nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung für den Steu-
erpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn die Schaffung der technischen Mög-
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lichkeiten für eine Datenfernübertragung des amtlich vorgeschrie-
benen Datensatzes nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen 
Aufwand möglich wäre oder wenn der Steuerpflichtige nach seinen 
individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur einge-
schränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der Datenfernübertra-
gung zu nutzen. 

... 

§ 152 Verspätungszuschlag 

(1) Gegen denjenigen, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt, kann ein 
Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Von der Festsetzung ei-
nes Verspätungszuschlags ist abzusehen, wenn der Erklärungs-
pflichtige glaubhaft macht, dass die Verspätung entschuldbar ist; 
das Verschulden eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen ist 
dem Erklärungspflichtigen zuzurechnen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein Verspätungszuschlag festzu-
setzen, wenn eine Steuererklärung, die sich auf ein Kalenderjahr 
oder auf einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt bezieht, 

1. nicht binnen 14 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs oder 
nicht binnen 14 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt, 

2. in den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 2 nicht binnen 19 Mona-
ten nach Ablauf des Kalenderjahrs oder nicht binnen 19 Mona-
ten nach dem Besteuerungszeitpunkt oder 

3. in den Fällen des § 149 Absatz 4 nicht bis zu dem in der An-
ordnung bestimmten Zeitpunkt abgegeben wurde. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, 

1. wenn die Finanzbehörde die Frist für die Abgabe der Steuerer-
klärung nach § 109 verlängert hat oder diese Frist rückwirkend 
verlängert, 

2. wenn die Steuer auf null Euro oder auf einen negativen Betrag 
festgesetzt wird, 

3. wenn die festgesetzte Steuer die Summe der festgesetzten Vo-
rauszahlungen und der anzurechnenden Steuerabzugsbeträge 
nicht übersteigt oder 

4. bei jährlich abzugebenden Lohnsteueranmeldungen, bei An-
meldungen von Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen nach § 
48 Absatz 2 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung so-
wie bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuer-
schutzsteueranmeldungen. 

(4) Sind mehrere Personen zur Abgabe einer Steuererklärung ver-
pflichtet, kann die Finanzbehörde nach ihrem Ermessen entschei-
den, ob sie den Verspätungszuschlag gegen eine der erklärungs-
pflichtigen Personen, gegen mehrere der erklärungspflichtigen 
Personen oder gegen alle erklärungspflichtigen Personen fest-
setzt. Wird der Verspätungszuschlag gegen mehrere oder gegen 
alle erklärungspflichtigen Personen festgesetzt, sind diese Perso-
nen Gesamtschuldner des Verspätungszuschlags. In Fällen des § 
180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der Verspätungs-
zuschlag festzusetzen 

1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die 
Personenvereinigung und 

2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig ge-
gen die nach § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 erklärungspflich-
tigen Personen. 

(5) Der Verspätungszuschlag beträgt vorbehaltlich des Satzes 2, 
der Absätze 8 und 13 Satz 2 für jeden angefangenen Monat der 
eingetretenen Verspätung 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, 
mindestens jedoch 10 Euro für jeden angefangenen Monat der 
eingetretenen Verspätung. Für Steuererklärungen, die sich auf ein 
Kalenderjahr oder auf einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt be-
ziehen, beträgt der Verspätungszuschlag für jeden angefangenen 
Monat der eingetretenen Verspätung 0,25 Prozent der um die fest-
gesetzten Vorauszahlungen und die anzurechnenden Steuerab-
zugsbeträge verminderten festgesetzten Steuer, mindestens je-
doch 25 Euro für jeden angefangenen Monat der eingetretenen 
Verspätung. Wurde ein Erklärungspflichtiger von der Finanzbe-
hörde erstmals nach Ablauf der gesetzlichen Erklärungsfrist zur 
Abgabe einer Steuererklärung innerhalb einer dort bezeichneten 
Frist aufgefordert und konnte er bis zum Zugang dieser Aufforde-
rung davon ausgehen, keine Steuererklärung abgeben zu müs-
sen, so ist der Verspätungszuschlag nur für die Monate zu berech-
nen, die nach dem Ablauf der in der Aufforderung bezeichneten 
Erklärungsfrist begonnen haben. 

(6) Für Erklärungen zur gesonderten Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen, für Erklärungen zur Festsetzung des Gewerbe-
steuermessbetrags und für Zerlegungserklärungen gelten vorbe-
haltlich des Absatzes 7 die Absätze 1 bis 3 und Absatz 4 Satz 1 
und 2 entsprechend. Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden 
angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 25 Euro. 

(7) Für Erklärungen zu gesondert festzustellenden einkommen-
steuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften 
beträgt der Verspätungszuschlag für jeden angefangenen Monat 
der eingetretenen Verspätung 0,0625 Prozent der positiven 
Summe der festgestellten Einkünfte, mindestens jedoch 25 Euro 
für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung. 

(8) Absatz 5 gilt nicht für  

1. vierteljährlich oder monatlich abzugebende Steueranmeldun-
gen, 

2. nach § 41a Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz des Einkommen-
steuergesetzes jährlich abzugebende Lohnsteueranmeldun-
gen, 

3. nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Versicherungsteuergesetzes jähr-
lich abzugebende Versicherungsteueranmeldungen, 

4. nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Feuerschutzsteuergesetzes jähr-
lich abzugebende Feuerschutzsteueranmeldungen und 

5. Anmeldungen der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 
48 Absatz 2 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung. 

In diesen Fällen sind bei der Bemessung des Verspätungszu-
schlags die Dauer und Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie 
die Höhe der Steuer zu berücksichtigen. 

(9) Bei Nichtabgabe der Steuererklärung ist der Verspätungszu-
schlag für einen Zeitraum bis zum Ablauf desjenigen Tages zu be-
rechnen, an dem die erstmalige Festsetzung der Steuer wirksam 
wird. Gleiches gilt für die Nichtabgabe der Erklärung zur Festset-
zung des Gewerbesteuermessbetrags, der Zerlegungserklärung 
oder der Erklärung zur gesonderten Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen. 

(10) Der Verspätungszuschlag ist auf volle Euro abzurunden und 
darf höchstens 25 000 Euro betragen. 

(11) Die Festsetzung des Verspätungszuschlags soll mit dem 
Steuerbescheid, dem Gewerbesteuermessbescheid oder dem 
Zerlegungsbescheid verbunden werden; in den Fällen des Absat-
zes 4 kann sie mit dem Feststellungsbescheid verbunden werden. 

(12) Wird die Festsetzung der Steuer oder des Gewerbesteuer-
messbetrags oder der Zerlegungsbescheid oder die gesonderte 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen aufgehoben, so ist 
auch die Festsetzung eines Verspätungszuschlags aufzuheben. 
Wird die Festsetzung der Steuer, die Anrechnung von Vorauszah-
lungen oder Steuerabzugsbeträgen auf die festgesetzte Steuer o-
der in den Fällen des Absatzes 7 die gesonderte Feststellung ein-
kommensteuerpflichtiger oder körperschaftsteuerpflichtiger Ein-
künfte geändert, zurückgenommen, widerrufen oder nach § 129 
berichtigt, so ist ein festgesetzter Verspätungszuschlag entspre-
chend zu ermäßigen oder zu erhöhen, soweit nicht auch nach der 
Änderung oder Berichtigung die Mindestbeträge anzusetzen sind. 
Ein Verlustrücktrag nach § 10d Absatz 1 des Einkommensteuer-
gesetzes oder ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 sind hierbei nicht zu be-
rücksichtigen. 

(13) Die Absätze 2, 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 sowie Absatz 8 gel-
ten vorbehaltlich des Satzes 2 nicht für Steuererklärungen, die ge-
genüber den Hauptzollämtern abzugeben sind. Für die Bemes-
sung des Verspätungszuschlags zu Steuererklärungen zur Luft-
verkehrsteuer gilt Absatz 8 Satz 2 entsprechend. 

§ 153 Berichtigung von Erklärungen 

(1) Erkennt ein Steuerpflichtiger nachträglich vor Ablauf der Fest-
setzungsfrist, 

1. dass eine von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig 
oder unvollständig ist und dass es dadurch zu einer Verkürzung 
von Steuern kommen kann oder bereits gekommen ist oder 

2. dass eine durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuer-
stemplern zu entrichtende Steuer nicht in der richtigen Höhe 
entrichtet worden ist, 

so ist er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erfor-
derliche Richtigstellung vorzunehmen. Die Verpflichtung trifft auch 
den Gesamtrechtsnachfolger eines Steuerpflichtigen und die nach 
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den §§ 34 und 35 für den Gesamtrechtsnachfolger oder den Steu-
erpflichtigen handelnden Personen. 

(2) Die Anzeigepflicht besteht ferner, wenn die Voraussetzungen 
für eine Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder sonstige Steu-
ervergünstigung nachträglich ganz oder teilweise wegfallen. 

(3) Wer Waren, für die eine Steuervergünstigung unter einer Be-
dingung gewährt worden ist, in einer Weise verwenden will, die der 
Bedingung nicht entspricht, hat dies vorher der Finanzbehörde an-
zuzeigen. 

… 

§ 155 Steuerfestsetzung 

(1) Die Steuern werden, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, 
von der Finanzbehörde durch Steuerbescheid festgesetzt. Steuer-
bescheid ist der nach § 122 Abs. 1 bekanntgegebene Verwal-
tungsakt. Dies gilt auch für die volle oder teilweise Freistellung von 
einer Steuer und für die Ablehnung eines Antrages auf Steuerfest-
setzung. 

(2) Ein Steuerbescheid kann erteilt werden, auch wenn ein Grund-
lagenbescheid noch nicht erlassen wurde. 

(3) Schulden mehrere Steuerpflichtige eine Steuer als Gesamt-
schuldner, so können gegen sie zusammengefasste Steuerbe-
scheide ergehen. Mit zusammengefassten Steuerbescheiden kön-
nen Verwaltungsakte über steuerliche Nebenleistungen oder 
sonstige Ansprüche, auf die dieses Gesetz anzuwenden ist, gegen 
einen oder mehrere der Steuerpflichtigen verbunden werden. Das 
gilt auch dann, wenn festgesetzte Steuern, steuerliche Nebenleis-
tungen oder sonstige Ansprüche nach dem zwischen den Steuer-
pflichtigen bestehenden Rechtsverhältnis nicht von allen Beteilig-
ten zu tragen sind. 

(4) Die Finanzbehörden können Steuerfestsetzungen sowie An-
rechnungen von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen auf 
der Grundlage der ihnen vorliegenden Informationen und der An-
gaben des Steuerpflichtigen ausschließlich automationsgestützt 
vornehmen, berichtigen, zurücknehmen, widerrufen, aufheben o-
der ändern, soweit kein Anlass dazu besteht, den Einzelfall durch 
Amtsträger zu bearbeiten. Das gilt auch 

1. für den Erlass, die Berichtigung, die Rücknahme, den Widerruf, 
die Aufhebung und die Änderung von mit den Steuerfestset-
zungen sowie Anrechnungen von Steuerabzugsbeträgen und 
Vorauszahlungen verbundenen Verwaltungsakten sowie, 

2. wenn die Steuerfestsetzungen sowie Anrechnungen von Steu-
erabzugsbeträgen und Vorauszahlungen mit Nebenbestim-
mungen nach § 120 versehen oder verbunden werden, soweit 
dies durch eine Verwaltungsanweisung des Bundesministeri-
ums der Finanzen oder der obersten Landesfinanzbehörden 
allgemein angeordnet ist. 

Ein Anlass zur Bearbeitung durch Amtsträger liegt insbesondere 
vor, soweit der Steuerpflichtige in einem dafür vorgesehenen Ab-
schnitt oder Datenfeld der Steuererklärung Angaben im Sinne des 
§ 150 Absatz 7 gemacht hat. Bei vollständig automationsgestütz-
tem Erlass eines Verwaltungsakts gilt die Willensbildung über sei-
nen Erlass und über seine Bekanntgabe im Zeitpunkt des Ab-
schlusses der maschinellen Verarbeitung als abgeschlossen. (5) 
Die für die Steuerfestsetzung geltenden Vorschriften sind auf die 
Festsetzung einer Steuervergütung sinngemäß anzuwenden. 

§ 156 Absehen von Steuerfestsetzung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann zur Vereinfachung 
der Verwaltung durch Rechtsverordnung3 bestimmen, dass eine 
Steuer nicht festgesetzt wird, wenn der eigentlich festzusetzende 
Betrag den durch diese Rechtsverordnung zu bestimmenden Be-
trag voraussichtlich nicht übersteigt. Der nach Satz 1 zu bestim-
mende Betrag darf 25 Euro nicht übersteigen. Das Gleiche gilt für 
die Änderung einer Steuerfestsetzung, wenn der Betrag, der sich 
als Differenz zwischen der geänderten und der bisherigen Steuer-
festsetzung ergeben würde, den in der Rechtsverordnung genann-
ten Betrag nicht übersteigt. Die Rechtsverordnung bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates, soweit sie die Kraftfahrzeugsteuer, 
die Luftverkehrsteuer, die Versicherungsteuer, Einfuhr- und Aus-
fuhrabgaben oder Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Bier-
steuer, betrifft. 

                                                           
3
 Kleinbetragsverordnung vom 19.12.2000, BGBl. I S. 1805, geändert am 18.7.2016, 

BGBl. I S. 1679 

(2) Die Festsetzung einer Steuer und einer steuerlichen Neben-
leistung sowie deren Änderung kann, auch über einen Betrag von 
25 Euro hinausgehend, unterbleiben, wenn zu erwarten ist, dass 

1. die Erhebung keinen Erfolg haben wird oder  

2. die Kosten der Festsetzung und die Kosten der Erhebung au-
ßer Verhältnis zu dem Betrag stehen werden. 

Für bestimmte oder bestimmbare Fallgruppen können die obers-
ten Finanzbehörden bundeseinheitliche Weisungen zur Anwen-
dung von Satz 1 Nummer 2 erteilen. Diese Weisungen dürfen nicht 
veröffentlicht werden, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Gesetz-
mäßigkeit der Besteuerung gefährden könnte. Auf dem Gebiet der 
von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalte-
ten Steuern legen die obersten Finanzbehörden der Länder diese 
Weisungen zur Gewährleistung eines bundeseinheitlichen Voll-
zugs der Steuergesetze im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen fest. 

§ 157 Form und Inhalt der Steuerbescheide 

(1) Steuerbescheide sind schriftlich oder elektronisch zu erteilen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie müssen die festgesetzte 
Steuer nach Art und Betrag bezeichnen und angeben, wer die 
Steuer schuldet. Ihnen ist außerdem eine Belehrung darüber bei-
zufügen, welcher Rechtsbehelf zulässig ist und binnen welcher 
Frist und bei welcher Behörde er einzulegen ist. 

(2) Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bildet einen mit 
Rechtsbehelfen nicht selbständig anfechtbaren Teil des Steuerbe-
scheides, soweit die Besteuerungsgrundlagen nicht gesondert 
festgestellt werden. 

§ 158 Beweiskraft der Buchführung 

(1) Die Buchführung und die Aufzeichnungen des Steuerpflichti-
gen, die den Vorschriften der §§ 140 bis 148 entsprechen, sind der 
Besteuerung zugrunde zu legen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

1. soweit nach den Umständen des Einzelfalls Anlass besteht, die 
sachliche Richtigkeit zu beanstanden oder 

2. soweit die elektronischen Daten nicht nach der Vorgabe der 
einheitlichen digitalen Schnittstellen des § 41 Absatz 1 Satz 7 
des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 4 Absatz 
2a der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung, des § 146a oder 
des § 147b in Verbindung mit der jeweiligen Rechtsverordnung 
zur Verfügung gestellt werden. 

... 

§ 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen 

(1) Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht 
ermitteln oder berechnen kann, hat sie sie zu schätzen. Dabei sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Be-
deutung sind.  

(2) Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige 
über seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu geben 
vermag oder weitere Auskunft oder eine Versicherung an Eides 
statt verweigert oder seine Mitwirkungspflicht nach § 90 Abs. 2 ver-
letzt. Das Gleiche gut, wenn der Steuerpflichtige Bücher oder Auf-
zeichnungen, die er nach den Steuergesetzen zu führen hat, nicht 
vorlegen kann, wenn die Buchführung oder die Aufzeichnungen 
nach § 158 Absatz 2 nicht der Besteuerung zugrunde gelegt wer-
den oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit o-
der Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten Anga-
ben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmeh-
rungen bestehen und der Steuerpflichtige die Zustimmung nach § 
93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 nicht erteilt. Hat der Steuerpflichtige seine 
Mitwirkungspflichten nach § 12 des Gesetzes zur Abwehr von 
Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb verletzt, so 
wird widerlegbar vermutet, dass in Deutschland steuerpflichtige 
Einkünfte in Bezug zu Staaten oder Gebieten im Sinne des § 3 
Absatz 1 des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und 
unfairem Steuerwettbewerb 

1. bisher nicht erklärt wurden, tatsächlich aber vorhanden sind, o-
der 

2. bisher zwar erklärt wurden, tatsächlich aber höher sind als er-
klärt. 
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(3) Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach § 
90 Absatz 3 dadurch, dass er keine Aufzeichnungen über einen 
Geschäftsvorfall vorlegt, oder sind die über einen Geschäftsvorfall 
vorgelegten Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar oder 
wird festgestellt, dass der Steuerpflichtige Aufzeichnungen im 
Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 5 nicht zeitnah erstellt hat, so wird 
widerlegbar vermutet, dass seine im Inland steuerpflichtigen Ein-
künfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 90 
Absatz 3 dienen, höher als die von ihm erklärten Einkünfte sind. 
Hat in solchen Fällen die Finanzbehörde eine Schätzung vorzu-
nehmen und können diese Einkünfte nur innerhalb eines bestimm-
ten Rahmens, insbesondere nur aufgrund von Preisspannen be-
stimmt werden, kann dieser Rahmen zu Lasten des Steuerpflichti-
gen ausgeschöpft werden. Bestehen trotz Vorlage verwertbarer 
Aufzeichnungen durch den Steuerpflichtigen Anhaltspunkte dafür, 
dass seine Einkünfte bei Beachtung des Fremdvergleichsgrund-
satzes hoher wären als die auf Grund der Aufzeichnungen erklär-
ten Einkünfte, und können, entsprechende Zweifel deswegen nicht 
aufgeklärt werden, weil eine ausländische, nahe stehende Person 
ihre Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 2 oder ihre Auskunfts-
pflichten nach § 93 Abs. 1 nicht erfüllt, Ist Satz 2 entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Legt ein Steuerpflichtiger über einen Geschäftsvorfall keine 
Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Absatz 3 vor oder sind die über 
einen Geschäftsvorfall vorgelegten Aufzeichnungen im Wesentli-
chen unverwertbar, ist ein Zuschlag von 5 000 Euro festzusetzen. 
Der Zuschlag beträgt mindestens 5 Prozent und höchstens 10 Pro-
zent des Mehrbetrags der Einkünfte, der sich nach einer Berichti-
gung aufgrund der Anwendung des Absatzes 3 ergibt, wenn sich 
danach ein Zuschlag von mehr als 5 000 Euro ergibt. Der Zuschlag 
ist regelmäßig nach Abschluss der Außenprüfung festzusetzen. 
Bei verspäteter Vorlage von verwertbaren Aufzeichnungen beträgt 
der Zuschlag bis zu 1 000 000 Euro, mindestens jedoch 100 Euro 
für jeden vollen Tag der Fristüberschreitung; er kann für volle Wo-
chen und Monate der verspäteten Vorlage in Teilbeträgen festge-
setzt werden. Soweit den Finanzbehörden Ermessen hinsichtlich 
der Höhe des jeweiligen Zuschlags eingeräumt ist, sind neben 
dem Zweck dieses Zuschlags, den Steuerpflichtigen zur Erstellung 
und fristgerechten Vorlage der Aufzeichnungen nach § 90 Absatz 
3 anzuhalten, insbesondere die von ihm gezogenen Vorteile und 
bei verspäteter Vorlage auch die Dauer der Fristüberschreitung zu 
berücksichtigen.  Von der Festsetzung eines Zuschlags ist abzu-
sehen, wenn die Nichterfüllung der Pflichten nach § 90 Abs. 3 ent-
schuldbar erscheint oder ein Verschulden nur geringfügig ist. Das 
Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs-
gehilfen steht dem eigenen Verschulden gleich. 

(4a) Verletzt der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten nach 
§ 12 des Steueroasen-Abwehrgesetzes, ist Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden. Von der Festsetzung eines Zuschlags ist ab-
zusehen, wenn die Nichterfüllung der Mitwirkungspflichten ent-
schuldbar erscheint oder das Verschulden nur geringfügig ist. Das 
Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs-
gehilfen ist dem Steuerpflichtigen zuzurechnen. 

(5) In den Fällen des § 155 Abs. 2 können die in einem Grundla-
genbescheid festzustellenden Besteuerungsgrundlagen geschätzt 
werden. 

§ 163 Abweichende Festsetzung von Steuern aus Billigkeits-
gründen 

(1) Steuern können niedriger festgesetzt werden und einzelne Be-
steuerungsgrundlagen, die die Steuern erhöhen, können bei der 
Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhe-
bung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Mit 
Zustimmung des Steuerpflichtigen kann bei Steuern vom Einkom-
men zugelassen werden, dass einzelne Besteuerungsgrundlagen, 
soweit sie die Steuer erhöhen, bei der Steuerfestsetzung erst zu 
einer späteren Zeit und, soweit sie die Steuer mindern, schon zu 
einer früheren Zeit berücksichtigt werden. 

(2) Eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1 kann mit der Steuer-
festsetzung verbunden werden, für die sie von Bedeutung ist. 

(3) Eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1 steht in den Fällen 
des Absatzes 2 stets unter Vorbehalt des Widerrufs, wenn sie 

1. von der Finanzbehörde nicht ausdrücklich als eigenständige 
Billigkeitsentscheidung ausgesprochen worden ist, 

2. mit einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 
nach § 164 verbunden ist oder 

3. mit einer vorläufigen Steuerfestsetzung nach § 165 verbunden 
ist und der Grund der Vorläufigkeit auch für die Entscheidung 
nach Absatz 1 von Bedeutung ist. 

In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 entfällt der Vorbehalt des Wi-
derrufs, wenn die Festsetzungsfrist für die Steuerfestsetzung ab-
läuft, für die die Billigkeitsmaßnahme Grundlagenbescheid ist. In 
den Fällen von Satz 1 Nummer 2 entfällt der Vorbehalt des Wider-
rufs mit Aufhebung oder Entfallen des Vorbehalts der Nachprüfung 
der Steuerfestsetzung, für die die Billigkeitsmaßnahme Grundla-
genbescheid ist. In den Fällen von Satz 1 Nummer 3 entfällt der 
Vorbehalt des Widerrufs mit Eintritt der Endgültigkeit der Steuer-
festsetzung, für die die Billigkeitsmaßnahme Grundlagenbescheid 
ist. 

(4) Ist eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1, die nach Absatz 3 
unter Vorbehalt des Widerrufs steht, rechtswidrig, ist sie mit Wir-
kung für die Vergangenheit zurückzunehmen. § 130 Absatz 3 Satz 
1 gilt in diesem Fall nicht. 

§ 164 Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 

(1) Die Steuern können, solange der Steuerfall nicht abschließend 
geprüft ist, allgemein oder im Einzelfall unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung festgesetzt werden, ohne dass dies einer Begrün-
dung bedarf. Die Festsetzung einer Vorauszahlung ist stets eine 
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung. 

(2) Solange der Vorbehalt wirksam ist, kann die Steuerfestsetzung 
aufgehoben oder geändert werden. Der Steuerpflichtige kann die 
Aufhebung oder Änderung der Steuerfestsetzung jederzeit bean-
tragen. Die Entscheidung hierüber kann jedoch bis zur abschlie-
ßenden Prüfung des Steuerfalles, die innerhalb angemessener 
Frist vorzunehmen ist, hinausgeschoben werden. 

(3) Der Vorbehalt der Nachprüfung kann jederzeit aufgehoben 
werden. Die Aufhebung steht einer Steuerfestsetzung ohne Vor-
behalt der Nachprüfung gleich; § 157 Abs. 1 Satz 1 und 3 gilt sinn-
gemäß. Nach einer Außenprüfung ist der Vorbehalt aufzuheben, 
wenn sich Änderungen gegenüber der Steuerfestsetzung unter 
Vorbehalt der Nachprüfung nicht ergeben. 

(4) Der Vorbehalt der Nachprüfung entfällt, wenn die Festset-
zungsfrist abläuft. § 169 Abs. 2 Satz 2, § 170 Absatz 6 und § 171 
Abs. 7, 8 und 10 sind nicht anzuwenden. 

§ 165 Vorläufige Steuerfestsetzung, Aussetzung der Steuer-
festsetzung 

(1) Soweit ungewiss ist, ob die Voraussetzungen für die Entste-
hung einer Steuer eingetreten sind, kann sie vorläufig festgesetzt 
werden. Diese Regelung ist auch anzuwenden, wenn 

1. ungewiss ist, ob und wann Verträge mit anderen Staaten über 
die Besteuerung (§ 2), die sich zugunsten des Steuerpflichtigen 
auswirken, für die Steuerfestsetzung wirksam werden, 

2. das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit eines Steu-
ergesetzes mit dem Grundgesetz festgestellt hat und der Ge-
setzgeber zu einer Neuregelung verpflichtet ist, 

2a. sich auf Grund einer Entscheidung des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Union ein Bedarf für eine gesetzliche Neuregelung 
ergeben kann, 

3. die Vereinbarkeit eines Steuergesetzes mit höherrangigem 
Recht Gegenstand eines Verfahrens bei dem Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften, dem Bundesverfassungsge-
richt oder einem obersten Bundesgericht ist oder 

4. die Auslegung eines Steuergesetzes Gegenstand eines Ver-
fahrens bei dem Bundesfinanzhof ist. 

Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind anzugeben. Unter den 
Voraussetzungen der Sätze 1 oder 2 kann die Steuerfestsetzung 
auch gegen oder ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt werden. 

(2) Soweit die Finanzbehörde eine Steuer vorläufig festgesetzt hat, 
kann sie die Festsetzung aufheben oder ändern. Wenn die Unge-
wissheit beseitigt ist, ist eine vorläufige Steuerfestsetzung aufzu-
heben, zu ändern oder für endgültig zu erklären; eine ausgesetzte 
Steuerfestsetzung ist nachzuholen. In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 muss eine vorläufige Steuerfestsetzung nach Satz 2 nur auf 
Antrag des Steuerpflichtigen für endgültig erklärt werden, wenn sie 
nicht aufzuheben oder zu ändern ist. In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 Nr. 4 endet die Ungewissheit, sobald feststeht, dass die 
Grundsätze der Entscheidung des Bundesfinanzhofs über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden sind. 

(3) Die vorläufige Steuerfestsetzung kann mit einer Steuerfestset-
zung unter Vorbehalt der Nachprüfung verbunden werden. 
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... 

§ 169 Festsetzungsfrist 

(1) Eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung 
sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen 
ist. Dies gilt auch für die Berichtigung wegen offenbarer Unrichtig-
keit nach § 129. Die Frist ist gewahrt, wenn vor Ablauf der Fest-
setzungsfrist 

1. der Steuerbescheid oder im Fall des § 122a die elektronische 
Benachrichtigung den Bereich der für die Steuerfestsetzung 
zuständigen Finanzbehörde verlassen hat oder 

2. bei öffentlicher Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes die Benachrichtigung bekannt gemacht oder 
veröffentlicht wird. 

(2) Die Festsetzungsfrist beträgt: 

1. ein Jahr 
für Verbrauchsteuern und Verbrauchsteuervergütungen, 

2. vier Jahre 
für Steuern und Steuervergütungen, die keine Steuern oder 
Steuervergütungen im Sinne der Nummer 1 oder Einfuhr- und 
Ausfuhrabgaben nach Artikel 4 Nr. 20 und 21 des Zollkodex 
der Union sind. 

Die Festsetzungsfrist beträgt zehn Jahre, soweit eine Steuer hin-
terzogen, und fünf Jahre, soweit sie leichtfertig verkürzt worden ist. 
Dies gilt auch dann, wenn die Steuerhinterziehung oder leichtfer-
tige Steuerverkürzung nicht durch den Steuerschuldner oder eine 
Person begangen worden ist, deren er sich zur Erfüllung seiner 
steuerlichen Pflichten bedient, es sei denn, der Steuerschuldner 
weist nach, dass er durch die Tat keinen Vermögensvorteil erlangt 
hat und dass sie auch nicht darauf beruht, dass er die im Verkehr 
erforderlichen Vorkehrungen zur Verhinderung von Steuerverkür-
zungen unterlassen hat. 

§ 170 Beginn der Festsetzungsfrist 

(1) Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die Steuer entstanden ist oder eine bedingt entstandene 
Steuer unbedingt geworden ist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 beginnt die Festsetzungsfrist, wenn 

1. eine Steuererklärung oder eine Steueranmeldung einzureichen 
oder eine Anzeige zu erstatten ist, mit Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die Steuererklärung, die Steueranmeldung oder 
die Anzeige eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des 
dritten Kalenderjahrs, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 
die Steuer entstanden ist, es sei denn, dass die Festsetzungs-
frist nach Absatz 1 später beginnt, 

2. eine Steuer durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steu-
erstemplern zu zahlen ist, mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
für den Steuerfall Steuerzeichen oder Steuerstempler verwen-
det worden sind, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Ka-
lenderjahrs, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer-
zeichen oder Steuerstempler hätten verwendet werden müs-
sen. 

Dies gilt nicht für Verbrauchsteuern, ausgenommen die Energie-
steuer auf Erdgas und die Stromsteuer. 

(3) Wird eine Steuer oder eine Steuervergütung nur auf Antrag 
festgesetzt, so beginnt die Frist für die Aufhebung oder Änderung 
dieser Festsetzung oder ihrer Berichtigung nach § 129 nicht vor 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Antrag gestellt wird. 

(4) Wird durch Anwendung des Absatzes 2 Nr. 1 auf die Vermö-
gensteuer oder die Grundsteuer der Beginn der Festsetzungsfrist 
hinausgeschoben, so wird der Beginn der Festsetzungsfrist für die 
folgenden Kalenderjahre des Hauptveranlagungszeitraums je-
weils um die gleiche Zeit hinausgeschoben. 

(5) Für die Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) beginnt die Fest-
setzungsfrist nach den Absätzen 1 oder 2 

1. bei einem Erwerb von Todes wegen nicht vor Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem der Erwerber Kenntnis von dem Erwerb er-
langt hat, 

2. bei einer Schenkung nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
der Schenker gestorben ist oder die Finanzbehörde von der 
vollzogenen Schenkung Kenntnis erlangt hat, 

3. bei einer Zweckzuwendung unter Lebenden nicht vor Ablauf 
des Kalenderjahrs, in dem die Verpflichtung erfüllt worden ist. 

(6) Für die Steuer, die auf Kapitalerträge entfällt, die 

1. aus Staaten oder Territorien stammen, die nicht Mitglieder der 
Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsasso-
ziation sind, und 

2. nicht nach Verträgen im Sinne des § 2 Absatz 1 oder hierauf 
beruhenden Vereinbarungen automatisch mitgeteilt werden, 

beginnt die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem diese Kapitalerträge der Finanzbehörde durch Er-
klärung des Steuerpflichtigen oder in sonstiger Weise bekannt ge-
worden sind, spätestens jedoch zehn Jahre nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist. 

(7) Für Steuern auf Einkünfte oder Erträge, die in Zusammenhang 
stehen mit Beziehungen zu einer Drittstaat-Gesellschaft im Sinne 
des § 138 Absatz 3, auf die der Steuerpflichtige allein oder zusam-
men mit nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des 
Außensteuergesetzes unmittelbar oder mittelbar einen beherr-
schenden oder bestimmenden Einfluss ausüben kann, beginnt die 
Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem diese Beziehungen durch Mitteilung des Steuerpflichtigen o-
der auf andere Weise bekannt geworden sind, spätestens jedoch 
zehn Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer 
entstanden ist. 

§ 171 Ablaufhemmung 

(1) Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange die Steuerfestset-
zung wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate 
des Fristlaufes nicht erfolgen kann. 

(2) Ist beim Erlass eines Steuerbescheides eine offenbare Unrich-
tigkeit unterlaufen, so endet die Festsetzungsfrist insoweit nicht 
vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe dieses Steuerbeschei-
des. Das Gleiche gilt in den Fällen des § 173a. 

(3) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist außerhalb eines Ein-
spruchs- oder Klageverfahrens ein Antrag auf Steuerfestsetzung 
oder auf Aufhebung oder Änderung einer Steuerfestsetzung oder 
ihrer Berichtigung nach § 129 gestellt, so läuft die Festsetzungs-
frist insoweit nicht ab, bevor über den Antrag unanfechtbar ent-
schieden worden ist. 

(3a) Wird ein Steuerbescheid mit einem Einspruch oder einer 
Klage angefochten, so läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor 
über den Rechtsbehelf unanfechtbar entschieden ist; dies gilt 
auch, wenn der Rechtsbehelf erst nach Ablauf der Festsetzungs-
frist eingelegt wird. Der Ablauf der Festsetzungsfrist ist hinsichtlich 
des gesamten Steueranspruchs gehemmt; dies gilt nicht, soweit 
der Rechtsbehelf unzulässig ist. In den Fällen des § 100 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 101 der Finanzgerichtsord-
nung ist über den Rechtsbehelf erst dann unanfechtbar entschie-
den, wenn ein auf Grund der genannten Vorschriften erlassener 
Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist. 

(4)  Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist mit einer Außenprüfung 
begonnen oder wird deren Beginn auf Antrag des Steuerpflichtigen 
hinausgeschoben, so läuft die Festsetzungsfrist für die Steuern, 
auf die sich die Außenprüfung erstreckt oder im Fall der Hinaus-
schiebung der Außenprüfung erstrecken sollte, nicht ab, bevor die 
aufgrund der Außenprüfung zu erlassenden Steuerbescheide un-
anfechtbar geworden sind oder nach Bekanntgabe der Mitteilung 
nach § 202 Absatz 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. Dies gilt 
nicht, wenn eine Außenprüfung unmittelbar nach ihrem Beginn für 
die Dauer von mehr als sechs Monaten aus Gründen unterbrochen 
wird, die die Finanzbehörde zu vertreten hat. Die Ablaufhemmung 
nach Satz 1 endet spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde; 
eine weitergehende Ablaufhemmung nach anderen Vorschriften 
bleibt unberührt. Wird auf Antrag des Steuerpflichtigen der Beginn 
der Außenprüfung verschoben oder die Außenprüfung unterbro-
chen, so verlängert sich die Frist nach Satz 3 erster Halbsatz für 
die in Satz 1 genannten Steuern um die Dauer des Hinausschie-
bens oder der Unterbrechung. Nimmt die Finanzbehörde für die in 
Satz 1 genannten Steuern vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz zwischenstaatliche Amtshilfe in Anspruch, verlängert 
sich diese Frist um die Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe, 
mindestens aber um ein Jahr. Satz 5 gilt nur, sofern der Steuer-
pflichtige auf die Inanspruchnahme der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster Halbsatz hingewiesen 
wurde. Wird dem Steuerpflichtigen vor Ablauf der Festsetzungs-
frist die Einleitung eines Strafverfahrens für eine der in Satz 1 ge-
nannten Steuern bekanntgegeben und wird infolgedessen mit ei-
ner Außenprüfung nicht begonnen oder eine bereits begonnene 
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Außenprüfung unterbrochen, ist Satz 3 nicht anzuwenden; die Ab-
sätze 5 und 6 bleiben unberührt. § 200a Absatz 4 und 5 bleibt un-
berührt. 

(5) Beginnen die Behörden des Zollfahndungsdienstes oder die 
mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanz-
behörden vor Ablauf der Festsetzungsfrist beim Steuerpflichtigen 
mit Ermittlungen der Besteuerungsgrundlagen, so läuft die Fest-
setzungsfrist insoweit nicht ab, bevor die auf Grund der Ermittlun-
gen zu erlassenden Steuerbescheide unanfechtbar geworden 
sind; Absatz 4 Satz 2 gilt sinngemäß. Das gleiche gilt, wenn dem 
Steuerpflichtigen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Einleitung 
des Steuerstrafverfahrens oder des Bußgeldverfahrens wegen ei-
ner Steuerordnungswidrigkeit bekanntgegeben worden ist; § 169 
Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß. 

(6) Ist bei Steuerpflichtigen eine Außenprüfung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes nicht durchführbar, wird der Ablauf der Fest-
setzungsfrist auch durch sonstige Ermittlungshandlungen im 
Sinne des § 92 gehemmt, bis die auf Grund dieser Ermittlungen 
erlassenen Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind. Die Ab-
laufhemmung tritt jedoch nur dann ein, wenn der Steuerpflichtige 
vor Ablauf der Festsetzungsfrist auf den Beginn der Ermittlungen 
nach Satz 1 hingewiesen worden ist; § 169 Abs. 1 Satz 3 gilt sinn-
gemäß. 

(7) In den Fällen des § 169 Abs. 2 Satz 2 endet die Festsetzungs-
frist nicht, bevor die Verfolgung der Steuerstraftat oder der Steuer-
ordnungswidrigkeit verjährt ist. 

(8) Ist die Festsetzung einer Steuer nach § 165 ausgesetzt oder 
die Steuer vorläufig festgesetzt worden, so endet die Festset-
zungsfrist nicht vor dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Unge-
wissheit beseitigt ist und die Finanzbehörde hiervon Kenntnis er-
halten hat. In den Fällen des § 165 Abs. 1 Satz 2 endet die Fest-
setzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren, nachdem die Un-
gewissheit beseitigt ist und die Finanzbehörde hiervon Kenntnis 
erlangt hat. 

(9) Erstattet der Steuerpflichtige vor Ablauf der Festsetzungsfrist 
eine Anzeige nach den §§ 153, 371 und 378 Abs. 3, so endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach Eingang der 
Anzeige. 

(10) Soweit für die Festsetzung einer Steuer ein Feststellungsbe-
scheid, ein Steuermessbescheid oder ein anderer Verwaltungsakt 
bindend ist (Grundlagenbescheid), endet die Festsetzungsfrist 
nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des Grundla-
genbescheids. Ist für den Erlass des Grundlagenbescheids eine 
Stelle zuständig, die keine Finanzbehörde im Sinne des § 6 Absatz 
2 ist, endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
nach dem Zeitpunkt, in dem die für den Folgebescheid zuständige 
Finanzbehörde Kenntnis von der Entscheidung über den Erlass 
des Grundlagenbescheids erlangt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für einen Grundlagenbescheid, auf den § 181 nicht anzuwenden 
ist, nur, sofern dieser Grundlagenbescheid vor Ablauf der für den 
Folgebescheid geltenden Festsetzungsfrist bei der zuständigen 
Behörde beantragt worden ist. Ist der Ablauf der Festsetzungsfrist 
hinsichtlich des Teils der Steuer, für den der Grundlagenbescheid 
nicht bindend ist, nach Absatz 4 gehemmt, endet die Festset-
zungsfrist für den Teil der Steuer, für den der Grundlagenbescheid 
bindend ist, nicht vor Ablauf der nach Absatz 4 gehemmten Frist. 

(10a) Soweit Daten eines Steuerpflichtigen im Sinne des § 93c in-
nerhalb von sieben Kalenderjahren nach dem Besteuerungszeit-
raum oder dem Besteuerungszeitpunkt den Finanzbehörden zu-
gegangen sind, endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von 
zwei Jahren nach Zugang dieser Daten. 

(11) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so endet die Fest-
setzungsfrist nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeit-
punkt, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder 
der Mangel der Vertretung aufhört. Dies gilt auch, soweit für eine 
Person ein Betreuer bestellt und ein Einwilligungsvorbehalt nach § 
1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeordnet ist, der Betreuer 
jedoch verstorben oder auf andere Weise weggefallen oder aus 
rechtlichen Gründen an der Vertretung des Betreuten verhindert 
ist. 

(12) Richtet sich die Steuer gegen einen Nachlass, so endet die 
Festsetzungsfrist nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt, in dem die Erbschaft von dem Erben angenommen 
oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet wird oder 

von dem an die Steuer gegen einen Vertreter festgesetzt werden 
kann. 

(13) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist eine noch nicht festge-
setzte Steuer im Insolvenzverfahren angemeldet, so läuft die Fest-
setzungsfrist insoweit nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Be-
endigung des des Insolvenzverfahrens ab. 

(14) Die Festsetzungsfrist für einen Steueranspruch endet nicht, 
soweit ein damit zusammenhängender Erstattungsanspruch nach 
§ 37 Abs. 2 noch nicht verjährt ist (§ 228). 

(15) Soweit ein Dritter Steuern für Rechnung des Steuerschuld-
ners einzubehalten und abzuführen oder für Rechnung des Steu-
erschuldners zu entrichten hat, endet die Festsetzungsfrist gegen-
über dem Steuerschuldner nicht vor Ablauf der gegenüber dem 
Steuerentrichtungspflichtigen geltenden Festsetzungsfrist. 

§ 172 Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden 

(1) Ein Steuerbescheid darf, soweit er nicht vorläufig oder unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist, nur aufgehoben o-
der geändert werden, 

1. wenn er Verbrauchsteuern betrifft, 

2. wenn er andere Steuern als Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben 
nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union oder 
Verbrauchsteuern betrifft, 

a) soweit der Steuerpflichtige zustimmt oder seinem Antrag 
der Sache nach entsprochen wird; dies gilt jedoch zuguns-
ten des Steuerpflichtigen nur, soweit er vor Ablauf der Ein-
spruchsfrist zugestimmt oder den Antrag gestellt hat oder 
soweit die Finanzbehörde einem Einspruch oder einer 
Klage abhilft, 

b) soweit er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlas-
sen worden ist, 

c) soweit er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung, 
Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist, 

d) soweit dies sonst gesetzlich zugelassen ist; die §§ 130 und 
131 gelten nicht. 

Dies gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid durch Einspruchs-
entscheidung bestätigt oder geändert worden ist. In den Fällen des 
Satzes 2 ist Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a ebenfalls anzuwenden, wenn 
der Steuerpflichtige vor Ablauf der Klagefrist zugestimmt oder den 
Antrag gestellt hat; Erklärungen und Beweismittel, die nach § 364b 
Abs. 2 in der Einspruchsentscheidung nicht berücksichtigt wurden, 
dürfen hierbei nicht berücksichtigt werden. 

(2) Absatz 1 gilt auch für einen Verwaltungsakt, durch den ein An-
trag auf Erlass, Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids 
ganz oder teilweise abgelehnt wird. 

(3) Anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens 
gestellte Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer Steuerfest-
setzung, die eine vom Gerichtshof der Europäischen Union, vom 
Bundesverfassungsgericht oder vom Bundesfinanzhof entschie-
dene Rechtsfrage betreffen und denen nach dem Ausgang des 
Verfahrens vor diesen Gerichten nicht entsprochen werden kann, 
können durch Allgemeinverfügung insoweit zurückgewiesen wer-
den. § 367 Abs. 2b Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 

... 

§ 179 Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 

(1) Abweichend von § 157 Abs. 2 werden die Besteuerungsgrund-
lagen durch Feststellungsbescheid gesondert festgestellt, soweit 
dies in diesem Gesetz oder sonst in den Steuergesetzen bestimmt 
ist. 

(2) Ein Feststellungsbescheid richtet sich gegen den Steuerpflich-
tigen, dem der Gegenstand der Feststellung bei der Besteuerung 
zuzurechnen ist. Die gesonderte Feststellung wird gegenüber 
mehreren Beteiligten einheitlich vorgenommen, wenn dies gesetz-
lich bestimmt ist oder der Gegenstand der Feststellung mehreren 
Personen zuzurechnen ist. Ist eine dieser Personen an dem Ge-
genstand der Feststellung nur über eine andere Person beteiligt, 
so kann insoweit eine besondere gesonderte Feststellung vorge-
nommen werden. 

(3) Soweit in einem Feststellungsbescheid eine notwendige Fest-
stellung unterblieben ist, ist sie in einem Ergänzungsbescheid 
nachzuholen. 

§ 180 Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 

(1) Gesondert festgestellt werden insbesondere: 
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1. die Einheitswerte und die Grundsteuerwerte nach Maßgabe 
des Bewertungsgesetzes, 

2.   a) die einkommensteuerpflichtigen und körperschaftsteuer-
pflichtigen Einkünfte und mit ihnen im Zusammenhang ste-
hende andere Besteuerungsgrundlagen, wenn an den Ein-
künften mehrere Personen beteiligt sind und die Einkünfte 
diesen Personen steuerlich zuzurechnen sind, 

b) in anderen als den in Buchstabe a genannten Fällen die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 
einer freiberuflichen Tätigkeit, wenn nach den Verhältnissen 
zum Schluss des Gewinnermittlungszeitraums das für die 
gesonderte Feststellung zuständige Finanzamt nicht auch 
für die Steuern vom Einkommen zuständig ist, 

3. der Wert der vermögensteuerpflichtigen Wirtschaftsgüter (§§ 
114 bis 117a des Bewertungsgesetzes) und der Wert der 
Schulden und sonstigen Abzüge (§ 118 des Bewertungsgeset-
zes), wenn die Wirtschaftsgüter, Schulden und sonstigen Ab-
züge mehreren Personen zuzurechnen sind und die Feststel-
lungen für die Besteuerung von Bedeutung sind. 

Wenn sich in den Fällen von Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b die für 
die örtliche Zuständigkeit maßgeblichen Verhältnisse nach 
Schluss des Gewinnermittlungszeitraums geändert haben, so rich-
tet sich die örtliche Zuständigkeit auch für Feststellungszeiträume, 
die vor der Änderung der maßgeblichen Verhältnisse liegen, nach 
§ 18 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 in Verbindung mit § 26. 

(1a) Einzelne, im Rahmen einer Außenprüfung für den Prüfungs-
zeitraum ermittelte und abgrenzbare Besteuerungsgrundlagen 
können gesondert festgestellt werden (Teilabschlussbescheid), 
solange noch kein Prüfungsbericht nach § 202 Absatz 1 ergangen 
ist. Auf Antrag des Steuerpflichtigen soll ein Teilabschlussbe-
scheid ergehen, wenn daran ein erhebliches Interesse besteht und 
dies vom Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wird. 

(2) Zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei 
gleichen Sachverhalten und zur Erleichterung des Besteuerungs-
verfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
dass in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen Besteue-
rungsgrundlagen gesondert und für mehrere Personen einheitlich 
festgestellt werden. Dabei können insbesondere geregelt werden 

1. der Gegenstand und der Umfang der gesonderten Feststel-
lung, 

2. die Voraussetzungen für das Feststellungsverfahren, 

3. die örtliche Zuständigkeit der Finanzbehörden, 

4. die Bestimmung der am Feststellungsverfahren beteiligten Per-
sonen (Verfahrensbeteiligte) und der Umfang ihrer steuerlichen 
Pflichten und Rechte einschließlich der Vertretung Beteiligter 
durch andere Beteiligte, 

5. die Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die Verfahrensbe-
teiligten und Empfangsbevollmächtigte, 

6. die Zulässigkeit, der Umfang und die Durchführung von Außen-
prüfungen zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen. 

Durch Rechtsverordnung kann das Bundesministerium der Finan-
zen mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass Besteue-
rungsgrundlagen, die sich erst später auswirken, zur Sicherung 
der späteren zutreffenden Besteuerung gesondert und für mehrere 
Personen einheitlich festgestellt werden; Satz 2 gilt entsprechend. 
Die Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustimmung des Bun-
desrates, soweit sie Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauch-
steuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betreffen.  

(3) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a gilt nicht, wenn 

1. nur eine der an den Einkünften beteiligten Personen mit ihren 
Einkünften im Geltungsbereich dieses Gesetzes einkommen-
steuerpflichtig oder körperschaftsteuerpflichtig ist oder 

2. es sich um einen Fall von geringer Bedeutung handelt, insbe-
sondere weil die Höhe des festgestellten Betrags und die Auf-
teilung feststehen; dies gilt sinngemäß auch für die Fälle des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 3. 

Das nach § 18 Absatz 1 Nummer 4 zuständige Finanzamt kann 
durch Bescheid feststellen, dass eine gesonderte Feststellung 
nicht durchzuführen ist. Der Bescheid gilt als Steuerbescheid. 

(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a gilt ferner nicht für 
Arbeitsgemeinschaften, deren alleiniger Zweck in der Erfüllung ei-
nes einzigen Werkvertrages oder Werklieferungsvertrages be-
steht. 

(5) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie die Absätze 2 und 3 sind 
entsprechend anzuwenden, soweit  

1. die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung von der Bemessungsgrundlage ausgenommenen Ein-
künfte bei der Festsetzung der Steuern der beteiligten Perso-
nen von Bedeutung sind oder 

2. Steuerabzugsbeträge und Körperschaftsteuer auf die festge-
setzte Steuer anzurechnen sind. 

§ 181 Verfahrensvorschriften für die gesonderte Feststel-
lung, Feststellungsfrist, Erklärungspflicht 

(1) Für die gesonderte Feststellung gelten die Vorschriften über 
die Durchführung der Besteuerung sinngemäß. Steuererklärung 
im Sinne des § 170 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist die Erklärung 
zur gesonderten Feststellung. Wird eine Erklärung zur gesonder-
ten Feststellung nach § 180 Absatz 2 ohne Aufforderung durch die 
Finanzbehörde abgegeben, gilt § 170 Absatz 3 sinngemäß. In den 
Fällen des § 180 Absatz 1a ist keine Erklärung zur gesonderten 
Feststellung abzugeben; als Steuererklärung nach § 170 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 gilt in diesem Fall die Steuererklärung, für deren 
Besteuerungszeitraum der Teilabschlussbescheid unmittelbar 
Bindungswirkung entfaltet. 

(2) Eine Erklärung zur gesonderten Feststellung hat derjenige ab-
zugeben, dem der Gegenstand der Feststellung ganz oder teil-
weise zuzurechnen ist. Erklärungspflichtig sind insbesondere 

1. in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe 
a 

a) bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig die 
Personenvereinigung und nachrangig jeder Feststellungs-
beteiligte, dem ein Anteil an den einkommensteuerpflichti-
gen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zuzu-
rechnen ist, 

b) bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sons-
tigen Fällen jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an 
den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuer-
pflichtigen Einkünften zuzurechnen ist; 

2. in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe 
b der Unternehmer; 

3. in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 jeder Fest-
stellungsbeteiligte, dem ein Anteil an den Wirtschaftsgütern, 
Schulden oder sonstigen Abzügen zuzurechnen ist; 

4. in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe 
a und Nummer 3 bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen auch die in § 34 bezeichneten Personen. 

Hat ein Erklärungspflichtiger eine Erklärung zur gesonderten Fest-
stellung abgegeben, sind andere Beteiligte insoweit von der Erklä-
rungspflicht befreit. 

(2a) Die Erklärung zur gesonderten Feststellung nach § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 ist nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag 
kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Erklä-
rung zur gesonderten Feststellung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben und vom Erklärungspflichtigen eigen-
händig zu unterschreiben. 

(3) Die Frist für die gesonderte Feststellung von Einheitswerten 
(Feststellungsfrist) beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs, auf des-
sen Beginn die Hauptfeststellung, die Fortschreibung, die Nach-
feststellung oder die Aufhebung eines Einheitswerts vorzunehmen 
ist. Ist eine Erklärung zur gesonderten Feststellung des Einheits-
werts abzugeben, beginnt die Feststellungsfrist mit Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem die Erklärung eingereicht wird, spätestens je-
doch mit Ablauf des dritten Kalenderjahrs, das auf das Kalender-
jahr folgt, auf dessen Beginn die Einheitswertfeststellung vorzu-
nehmen oder aufzuheben ist. Die Frist für die gesonderte Feststel-
lung von Einheitswerten oder von Grundsteuerwerten (Feststel-
lungsfrist) beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, auf dessen Be-
ginn die Hauptfeststellung, die Fortschreibung, die Nachfeststel-
lung oder die Aufhebung eines Einheitswerts oder eines Grund-
steuerwerts vorzunehmen ist. Ist eine Erklärung zur gesonderten 
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Feststellung des Einheitswerts oder des Grundsteuerwerts abzu-
geben, beginnt die Feststellungsfrist mit Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Erklärung eingereicht wird, spätestens jedoch mit 
Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, 
auf dessen Beginn die Einheitswertfeststellung oder die Grund-
steuerwertfeststellung vorzunehmen oder aufzuheben ist. Wird der 
Beginn der Feststellungsfrist nach Satz 2 hinausgeschoben, wird 
der Beginn der Feststellungsfrist für die weiteren Feststellungszeit-
punkte des Hauptfeststellungszeitraums jeweils um die gleiche 
Zeit hinausgeschoben. 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 beginnt die Feststellungsfrist nicht 
vor Ablauf des Kalenderjahrs, auf dessen Beginn der Einheitswert 
oder der Grundsteuerwert erstmals steuerlich anzuwenden ist. 

(5) Eine gesonderte Feststellung kann auch nach Ablauf der für 
sie geltenden Feststellungsfrist insoweit erfolgen, als die geson-
derte Feststellung für eine Steuerfestsetzung von Bedeutung ist, 
für die die Festsetzungsfrist im Zeitpunkt der gesonderten Fest-
stellung noch nicht abgelaufen ist; hierbei bleibt § 171 Abs. 10 au-
ßer Betracht. Hierauf ist im Feststellungsbescheid hinzuweisen. § 
169 Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß. 

§ 182 Wirkungen der gesonderten Feststellung 

(1) Feststellungsbescheide sind, auch wenn sie noch nicht unan-
fechtbar sind, für andere Feststellungsbescheide, für Steuermess-
bescheide, für Steuerbescheide und für Steueranmeldungen (Fol-
gebescheide) bindend, soweit die in den Feststellungsbescheiden 
getroffenen Feststellungen für diese Folgebescheide von Bedeu-
tung sind. Dies gilt entsprechend bei Feststellungen nach § 180 
Absatz 5 Nummer 2 für Verwaltungsakte, die die Verwirklichung 
der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis betreffen. Wird ein 
Feststellungsbescheid nach § 180 Absatz 5 Nummer 2 erlassen, 
aufgehoben oder geändert, ist ein Verwaltungsakt, für den dieser 
Feststellungsbescheid Bindungswirkung entfaltet, in entsprechen-
der Anwendung des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zu korrigie-
ren.  

(2) Ein Feststellungsbescheid über einen Einheitswert oder einen 
Grundsteuerwert nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wirkt auch 
gegenüber dem Rechtsnachfolger, auf den der Gegenstand der 
Feststellung nach dem Feststellungszeitpunkt mit steuerlicher Wir-
kung übergeht. Tritt die Rechtsnachfolge jedoch ein, bevor der 
Feststellungsbescheid ergangen ist, so wirkt er gegen den Rechts-
nachfolger nur dann, wenn er ihm bekannt gegeben wird. Die 
Sätze 1 und 2 gelten für gesonderte sowie gesonderte und einheit-
liche Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die sich erst 
später auswirken, nach der Verordnung über die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung entsprechend. 

(3) Erfolgt eine gesonderte Feststellung gegenüber mehreren Be-
teiligten nach § 179 Absatz 2 Satz 2 einheitlich und ist ein Betei-
ligter im Feststellungsbescheid unrichtig bezeichnet worden, weil 
Rechtsnachfolge eingetreten ist, kann dies durch besonderen Be-
scheid gegenüber dem Rechtsnachfolger berichtigt werden. 

... 

§ 188 Zerlegungsbescheid 

(1) Über die Zerlegung ergeht ein schriftlicher oder elektronischer 
Bescheid (Zerlegungsbescheid), der den Beteiligten bekannt zu 
geben ist, soweit sie betroffen sind. Die Bekanntgabe an Gemein-
den erfolgt durch Bereitstellung zum Abruf nach § 122a; eine Ein-
willigung der Gemeinde ist nicht erforderlich. 

(2) Der Zerlegungsbescheid muss die Höhe des zu zerlegenden 
Steuermessbetrags angeben und bestimmen, welche Anteile den 
beteiligten Steuerberechtigten zugeteilt werden. Er muss ferner 
die Zerlegungsgrundlagen angeben. 

… 

§ 191 Haftungsbescheide, Duldungsbescheide 

(1) Wer kraft Gesetzes für eine Steuer haftet (Haftungsschuldner), 
kann durch Haftungsbescheid, wer kraft Gesetzes verpflichtet ist, 
die Vollstreckung zu dulden, kann durch Duldungsbescheid in An-
spruch genommen werden. Die Anfechtung wegen Ansprüchen 
aus dem Steuerschuldverhältnis außerhalb des Insolvenzverfah-
rens erfolgt durch Duldungsbescheid, soweit sie nicht im Wege der 
Einrede nach § 9 des Anfechtungsgesetzes geltend zu machen ist; 
bei der Berechnung von Fristen nach den §§ 3 und 4 des Anfech-
tungsgesetzes steht der Erlass eines Duldungsbescheids der ge-
richtlichen Geltendmachung der Anfechtung nach § 7 Abs. 1 des 

Anfechtungsgesetzes gleich. Die Bescheide sind schriftlich oder 
elektronisch zu erteilen. 

(2) Bevor gegen einen Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuer-
berater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer oder vereidig-
ten Buchprüfer wegen einer Handlung im Sinne des § 69, die er in 
Ausübung seines Berufes vorgenommen hat, ein Haftungsbe-
scheid erlassen wird, gibt die Finanzbehörde der zuständigen Be-
rufskammer Gelegenheit, die Gesichtspunkte vorzubringen, die 
von ihrem Standpunkt für die Entscheidung von Bedeutung sind. 

(3) Die Vorschriften über die Festsetzungsfrist sind auf den Erlass 
von Haftungsbescheiden entsprechend anzuwenden. Die Festset-
zungsfrist beträgt vier Jahre, in den Fällen des § 70 bei Steuerhin-
terziehung zehn Jahre, bei leichtfertiger Steuerverkürzung fünf 
Jahre, in den Fällen des § 71 zehn Jahre. Die Festsetzungsfrist 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Tatbestand ver-
wirklicht worden ist, an den das Gesetz die Haftungsfolge knüpft. 
Ist die Steuer, für die gehaftet wird, noch nicht festgesetzt worden, 
so endet die Festsetzungsfrist für den Haftungsbescheid nicht vor 
Ablauf der für die Steuerfestsetzung geltenden Festsetzungsfrist; 
andernfalls gilt § 171 Abs. 10 sinngemäß. In den Fällen der §§ 73 
und 74 endet die Festsetzungsfrist nicht, bevor die gegen den 
Steuerschuldner festgesetzte Steuer verjährt (§ 228) ist. 

(4) Ergibt sich die Haftung nicht aus den Steuergesetzen, so kann 
ein Haftungsbescheid ergehen, solange die Haftungsansprüche 
nach dem für sie maßgebenden Recht noch nicht verjährt sind. 

(5) Ein Haftungsbescheid kann nicht mehr ergehen, 

1. soweit die Steuer gegen den Steuerschuldner nicht festgesetzt 
worden ist und wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist auch nicht 
mehr festgesetzt werden kann, 

2. soweit die gegen den Steuerschuldner festgesetzte Steuer ver-
jährt ist oder die Steuer erlassen worden ist. 

Dies gilt nicht, wenn die Haftung darauf beruht, dass der Haftungs-
schuldner Steuerhinterziehung oder Steuerhehlerei begangen hat. 

... 

§ 218 Verwirklichung von Ansprüchen aus dem Steuer-
schuldverhältnis 

(1) Grundlage für die Verwirklichung von Ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis (§ 37) sind die Steuerbescheide, die Steu-
ervergütungsbescheide, die Haftungsbescheide und die Verwal-
tungsakte, durch die steuerliche Nebenleistungen festgesetzt wer-
den; bei den Säumniszuschlägen genügt die Verwirklichung des 
gesetzlichen Tatbestandes (§ 240). Die Steueranmeldungen (§ 
168) stehen den Steuerbescheiden gleich. 

(2) Über Streitigkeiten, die die Verwirklichung der Ansprüche im 
Sinne des Absatzes 1 betreffen, entscheidet die Finanzbehörde 
durch Abrechnungsbescheid. Dies gilt auch, wenn die Streitigkeit 
einen Erstattungsanspruch (§ 37 Abs. 2) betrifft. 

(3) Wird eine Anrechnungsverfügung oder ein Abrechnungsbe-
scheid auf Grund eines Rechtsbehelfs oder auf Antrag des Steu-
erpflichtigen oder eines Dritten zurückgenommen und in dessen 
Folge ein für ihn günstigerer Verwaltungsakt erlassen, können 
nachträglich gegenüber dem Steuerpflichtigen oder einer anderen 
Person die entsprechenden steuerlichen Folgerungen gezogen 
werden. § 174 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

... 

§ 222 Stundung 

Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis ganz oder teilweise stunden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
Die Stundung soll in der Regel nur auf Antrag und gegen Sicher-
heitsleistung gewährt werden. Steueransprüche gegen den Steu-
erschuldner können nicht gestundet werden, soweit ein Dritter 
(Entrichtungspflichtiger) die Steuer für Rechnung des Steuer-
schuldners zu entrichten, insbesondere einzubehalten und abzu-
führen hat. Die Stundung des Haftungsanspruchs gegen den Ent-
richtungspflichtigen ist ausgeschlossen, soweit er Steuerabzugs-
beträge einbehalten oder Beträge, die eine Steuer enthalten, ein-
genommen hat. 

§ 223 Zahlungsaufschub 

-aufgehoben- 
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§ 224 Leistungsort, Tag der Zahlung 

(1) Zahlungen an Finanzbehörden sind an die zuständige Kasse 
zu entrichten. Außerhalb des Kassenraums können Zahlungsmit-
tel nur einem Amtsträger übergeben werden, der zur Annahme 
von Zahlungsmitteln außerhalb des Kassenraums besonders er-
mächtigt worden ist und sich hierüber ausweisen kann.  

(2) Eine wirksam geleistete Zahlung gilt als entrichtet:  

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln am Tag 
des Eingangs, bei Hingabe oder Übersendung von Schecks je-
doch drei Tage nach dem Tag des Eingangs, 

2.  bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Finanzbe-
hörde und bei Einzahlung mit Zahlschein an dem Tag, an dem 
der Betrag der Finanzbehörde gutgeschrieben wird, 

3. bei Vorliegen eines SEPA-Lastschriftmandats am Fälligkeits-
tag. 

(3) Zahlungen der Finanzbehörden sind unbar zu leisten. Das Bun-
desministerium der Finanzen und die für die Finanzverwaltung zu-
ständigen obersten Landesbehörden können für ihre Geschäfts-
bereiche Ausnahmen zulassen. Als Tag der Zahlung gilt bei Über-
weisung oder Zahlungsanweisung der dritte Tag nach der Hingabe 
oder Absendung des Auftrags an das Kreditinstitut oder, wenn der 
Betrag nicht sofort abgebucht werden soll, der dritte Tag nach der 
Abbuchung.  

(4) Die zuständige Kasse kann für die Übergabe von Zahlungsmit-
teln gegen Quittung geschlossen werden. Absatz 2 Nr. 1 gilt ent-
sprechend, wenn bei der Schließung von Kassen nach Satz 1 am 
Ort der Kasse eine oder mehrere Zweiganstalten der Deutschen 
Bundesbank oder, falls solche am Ort der Kasse nicht bestehen, 
ein oder mehrere Kreditinstitute ermächtigt werden, für die Kasse 
Zahlungsmittel gegen Quittung anzunehmen.  

... 

§ 227 Erlass 

Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung 
nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; unter den gleichen 
Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet o-
der angerechnet werden. 

§ 228 Gegenstand der Verjährung, Verjährungsfrist 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis unterliegen einer be-
sonderen Zahlungsverjährung. Die Verjährungsfrist beträgt fünf 
Jahre, in Fällen der §§ 370, 373 oder 374 zehn Jahre. 

§ 229 Beginn der Verjährung 

(1) Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der Anspruch erstmals fällig geworden ist. Sie beginnt jedoch nicht 
vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Festsetzung eines An-
spruchs aus dem Steuerschuldverhältnis, ihre Aufhebung, Ände-
rung oder Berichtigung nach § 129 wirksam geworden ist, aus der 
sich der Anspruch ergibt; eine Steueranmeldung steht einer Steu-
erfestsetzung gleich. Wird die Festsetzung oder Anmeldung eines 
Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis aufgehoben, geändert 
oder nach § 129 berichtigt, so beginnt die Verjährung des gesam-
ten Anspruchs erst mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Auf-
hebung, Änderung oder Berichtigung wirksam geworden ist. 

(2) Ist ein Haftungsbescheid ohne Zahlungsaufforderung ergan-
gen, so beginnt die Verjährung mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Zahlungsaufforderung nachgeholt worden ist, spätestens 
aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Haf-
tungsbescheid wirksam geworden ist. 

§ 230 Hemmung der Verjährung 

(1) Die Verjährung ist gehemmt, solange der Anspruch wegen hö-
herer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungs-
frist nicht verfolgt werden kann. 

(2) Die Verjährungsfrist läuft nicht ab, solange die Festsetzungs-
frist des Anspruchs noch nicht abgelaufen ist. § 171 Absatz 14 ist 
dabei nicht anzuwenden. 

§ 231 Unterbrechung der Verjährung 

(1) Die Verjährung eines Anspruchs wird unterbrochen 

durch 

1. Zahlungsaufschub, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, 
Aussetzung der Verpflichtung des Zollschuldners zur Abga-
benentrichtung oder Vollstreckungsaufschub, 

2. Sicherheitsleistung, 

3. eine Vollstreckungsmaßnahme, 

4. Anmeldung im Insolvenzverfahren, 

5. Eintritt des Vollstreckungsverbots nach § 210 oder § 294 Ab-
satz 1 der Insolvenzordnung, 

6. Aufnahme in einen Insolvenzplan oder einen gerichtlichen 
Schuldenbereinigungsplan, 

7. Ermittlungen der Finanzbehörde nach dem Wohnsitz oder dem 
Aufenthaltsort des Zahlungspflichtigen und 

8. schriftliche Geltendmachung des Anspruchs 

§ 169 Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß. 

(2) Die Unterbrechung der Verjährung dauert fort 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 bis zum Ablauf 
der Maßnahme, 

2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 bis zum Erlöschen 
der Sicherheit, 

3. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 bis zum Erlöschen 
des Pfändungspfandrechts, der Zwangshypothek oder des 
sonstigen Vorzugsrechts auf Befriedigung, 

4. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 bis zur Beendigung 
des Insolvenzverfahrens, 

5. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5 bis zum Wegfall des 
Vollstreckungsverbots nach § 210 oder § 294 Absatz 1 der In-
solvenzordnung, 

6. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6, bis der Insol-
venzplan oder der gerichtliche Schuldenbereinigungsplan er-
füllt oder hinfällig wird. 

Wird gegen die Finanzbehörde ein Anspruch geltend gemacht, so 
endet die hierdurch eingetretene Unterbrechung der Verjährung 
nicht, bevor über den Anspruch rechtskräftig entschieden worden 
ist. 

(3) Mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Unterbrechung geen-
det hat, beginnt eine neue Verjährungsfrist. 

(4) Die Verjährung wird nur in Höhe des Betrags unterbrochen, auf 
den sich die Unterbrechungshandlung bezieht. 

§ 232 Wirkung der Verjährung 

Durch die Verjährung erlöschen der Anspruch aus dem Steuer-
schuldverhältnis und die von ihm abhängenden Zinsen. 

§ 233 Grundsatz 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) werden nur ver-
zinst, soweit dies durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen 
Union vorgeschrieben ist. Ansprüche auf steuerliche Nebenleis-
tungen (§ 3 Abs. 4) und die entsprechenden Erstattungsansprüche 
werden nicht verzinst. 

§ 233a Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuer-
erstattungen 

(1) Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Vermö-
gen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag 
im Sinne des Absatzes 3, ist dieser zu verzinsen. Dies gilt nicht für 
die Festsetzung von Vorauszahlungen und Steuerabzugsbeträ-
gen. 

(2) Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, 
in dem die Steuer entstanden ist. Er beginnt für die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer 23 Monate nach diesem Zeitpunkt, wenn 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen 
Steuerfestsetzung die anderen Einkünfte überwiegen; hierbei sind 
Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht zu berücksichtigen. Er endet mit Ab-
lauf des Tages, an dem die Steuerfestsetzung wirksam wird. 

(2a) Soweit die Steuerfestsetzung auf der Berücksichtigung eines 
rückwirkenden Ereignisses (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2) 
oder auf einem Verlustabzug nach § 10d Abs. 1 des Einkommen-
steuergesetzes beruht, beginnt der Zinslauf abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem das rückwirkende Ereignis eingetreten oder der Verlust ent-
standen ist. 

(3) Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, 
vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge, um die 
anzurechnende Körperschaftsteuer und um die bis zum Beginn 
des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unterschiedsbe-
trag). Bei der Vermögensteuer ist als Unterschiedsbetrag für die 



Stand 27.3.2024 Seite 35 AO 

 www.joachimrose.de - (AO.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

Zinsberechnung die festgesetzte Steuer, vermindert um die fest-
gesetzten Vorauszahlungen oder die bisher festgesetzte Jahres-
steuer, maßgebend. Ein Unterschiedsbetrag zugunsten des Steu-
erpflichtigen ist nur bis zur Höhe des zu erstattenden Betrages zu 
verzinsen; die Verzinsung beginnt frühestens mit dem Tag der 
Zahlung. Besteht der Erstattungsbetrag aus mehreren Teil-Leis-
tungen, richtet sich der Zinsberechnungszeitraum jeweils nach 
dem Zeitpunkt der einzelnen Leistung; die Leistungen sind in chro-
nologischer Reihenfolge zu berücksichtigen, beginnend mit der 
jüngsten Leistung. 

(4) Die Festsetzung der Zinsen soll mit der Steuerfestsetzung ver-
bunden werden. 

(5) Wird die Steuerfestsetzung aufgehoben, geändert oder nach § 
129 berichtigt, ist eine bisherige Zinsfestsetzung zu ändern; glei-
ches gilt, wenn die Anrechnung von Steuerbeträgen zurückge-
nommen, widerrufen oder nach § 129 berichtigt wird. Maßgebend 
für die Zinsberechnung ist der Unterschiedsbetrag zwischen der 
festgesetzten Steuer und der vorher festgesetzten Steuer, jeweils 
vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um 
die anzurechnende Körperschaftsteuer. Dem sich hiernach erge-
benden Zinsbetrag sind bisher festzusetzende Zinsen hinzuzu-
rechnen; bei einem Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuer-
pflichtigen entfallen darauf festgesetzte Zinsen. Im übrigen gilt Ab-
satz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten bei der Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs entsprechend. 

(7) Bei Anwendung des Absatzes 2a gelten die Absätze 3 und 5 
mit der Maßgabe, dass der Unterschiedsbetrag in Teil-Unter-
schiedsbeträge mit jeweils gleichem Zinslaufbeginn aufzuteilen ist; 
für jeden Teil-Unterschiedsbetrag sind Zinsen gesondert und in 
der zeitlichen Reihenfolge der Teil-Unterschiedsbeträge zu be-
rechnen, beginnend mit den Zinsen auf den Teil-Unterschiedsbe-
trag mit dem ältesten Zinslaufbeginn. Ergibt sich ein Teil-Unter-
schiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen, entfallen auf die-
sen Betrag festgesetzte Zinsen frühestens ab Beginn des für die-
sen Teil-Unterschiedsbetrag maßgebenden Zinslaufs; Zinsen für 
den Zeitraum bis zum Beginn des Zinslaufs dieses Teil-Unter-
schiedsbetrags bleiben endgültig bestehen. Dies gilt auch, wenn 
zuvor innerhalb derselben Zinsberechnung Zinsen auf einen Teil-
Unterschiedsbetrag zuungunsten des Steuerpflichtigen berechnet 
worden sind. 

(8) Zinsen auf einen Unterschiedsbetrag zuungunsten des Steuer-
pflichtigen (Nachzahlungszinsen) sind entweder nicht festzuset-
zen oder zu erlassen, soweit Zahlungen oder andere Leistungen 
auf eine später wirksam gewordene Steuerfestsetzung erbracht 
wurden, die Finanzbehörde diese Leistungen angenommen und 
auf die festgesetzte und zu entrichtende Steuer angerechnet hat. 
Absatz 3 Satz 4 ist hierbei entsprechend anzuwenden. Soweit 
Nachzahlungszinsen aufgrund einer Aufhebung, Änderung oder 
Berichtigung der Steuerfestsetzung nach Absatz 5 Satz 3 zweiter 
Halbsatz entfallen, mindert sich der Zinsverzicht nach Satz 1 ent-
sprechend. Die §§ 163 und 227 bleiben unberührt. 

§ 234 Stundungszinsen 

(1) Für die Dauer einer gewährten Stundung von Ansprüchen aus 
dem Steuerschuldverhältnis werden Zinsen erhoben. Wird der 
Steuerbescheid nach Ablauf der Stundung aufgehoben, geändert 
oder nach § 129 berichtigt, so bleiben die bis dahin entstandenen 
Zinsen unberührt. 

(2) Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, 
wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre. 

(3) Zinsen nach § 233a, die für denselben Zeitraum festgesetzt 
wurden, sind anzurechnen. 

§ 235 Verzinsung von hinterzogenen Steuern 

(1) Hinterzogene Steuern sind zu verzinsen. Zinsschuldner ist der-
jenige, zu dessen Vorteil die Steuern hinterzogen worden sind. 
Wird die Steuerhinterziehung dadurch begangen, dass ein anderer 
als der Steuerschuldner seine Verpflichtung, einbehaltene Steuern 
an die Finanzbehörde abzuführen oder Steuern zu Lasten eines 
anderen zu entrichten, nicht erfüllt, so ist dieser Zinsschuldner. 

(2) Der Zinslauf beginnt mit dem Eintritt der Verkürzung oder der 
Erlangung des Steuervorteils, es sei denn, dass die hinterzogenen 
Beträge ohne die Steuerhinterziehung erst später fällig geworden 
wären. In diesem Fall ist der spätere Zeitpunkt maßgebend. 

(3) Der Zinslauf endet mit der Zahlung der hinterzogenen Steuern. 
Für eine Zeit, für die ein Säumniszuschlag verwirkt, die Zahlung 

gestundet oder die Vollziehung ausgesetzt ist, werden Zinsen 
nach dieser Vorschrift nicht erhoben. Wird der Steuerbescheid 
nach Ende des Zinslaufs aufgehoben, geändert oder nach § 129 
berichtigt, so bleiben die bis dahin entstandenen Zinsen unberührt. 

(4) Zinsen nach § 233a, die für denselben Zeitraum festgesetzt 
wurden, sind anzurechnen. 

§ 236 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge 

(1) Wird durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder 
auf Grund einer solchen Entscheidung eine festgesetzte Steuer 
herabgesetzt oder eine Steuervergütung gewährt, so ist der zu er-
stattende oder zu vergütende Betrag vorbehaltlich des Absatzes 3 
vom Tag der Rechtshängigkeit an bis zum Auszahlungstag zu ver-
zinsen. Ist der zu erstattende Betrag erst nach Eintritt der Rechts-
hängigkeit entrichtet worden, so beginnt die Verzinsung mit dem 
Tag der Zahlung. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 

1. sich der Rechtsstreit durch Aufhebung oder Änderung des an-
gefochtenen Verwaltungsakts oder durch Erlass des beantrag-
ten Verwaltungsakts erledigt oder 

2. eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder ein unan-
fechtbarer Verwaltungsakt, durch den sich der Rechtsstreit er-
ledigt hat, 

a) zur Herabsetzung der in einem Folgebescheid festgesetz-
ten Steuer, 

b) zur Herabsetzung der Gewerbesteuer nach Änderung des 
Gewerbesteuermessbetrags 

 führt. 

(3) Ein zu erstattender oder zu vergütender Betrag wird nicht ver-
zinst, soweit dem Beteiligten die Kosten des Rechtsbehelfs nach 
§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung auferlegt worden sind. 

(4) Zinsen nach § 233a, die für denselben Zeitraum festgesetzt 
wurden, sind anzurechnen. 

(5) Ein Zinsbescheid ist nicht aufzuheben oder zu ändern, wenn 
der Steuerbescheid nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens 
aufgehoben, geändert oder nach § 129 berichtigt wird. 

§ 237 Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung 

(1) Soweit ein Einspruch oder eine Anfechtungsklage gegen einen 
Steuerbescheid, eine Steueranmeldung oder einen Verwaltungs-
akt, der einen Steuervergütungsbescheid aufhebt oder ändert, o-
der gegen eine Einspruchsentscheidung über einen dieser Verwal-
tungsakte endgültig keinen Erfolg gehabt hat, ist der geschuldete 
Betrag, hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen 
Verwaltungsakts ausgesetzt wurde, zu verzinsen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn nach Einlegung eines förmlichen außergerichtli-
chen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs gegen einen Grundlagen-
bescheid (§ 171 Abs. 10) oder eine Rechtsbehelfsentscheidung 
über einen Grundlagenbescheid die Vollziehung eines Folgebe-
scheids ausgesetzt wurde. 

(2) Zinsen werden erhoben vom Tag des Eingangs des außerge-
richtlichen Rechtsbehelfs bei der Behörde, deren Verwaltungsakt 
angefochten wird, oder vom Tag der Rechtshängigkeit beim Ge-
richt an bis zum Tag, an dem die Aussetzung der Vollziehung en-
det. Ist die Vollziehung erst nach dem Eingang des außergerichtli-
chen Rechtsbehelfs oder erst nach der Rechtshängigkeit ausge-
setzt worden, so beginnt die Verzinsung mit dem Tag, an dem die 
Wirkung der Aussetzung der Vollziehung beginnt. 

(3) Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn nach 
Aussetzung der Vollziehung des Einkommensteuerbescheids, des 
Körperschaftsteuerbescheids oder eines Feststellungsbescheids 
die Vollziehung eines Gewerbesteuermessbescheids oder Gewer-
besteuerbescheids ausgesetzt wird. 

(4) § 234 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Ein Zinsbescheid ist nicht aufzuheben oder zu ändern, wenn 
der Steuerbescheid nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens 
aufgehoben, geändert oder nach § 129 berichtigt wird. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für festgesetzte Haftungsansprüche 
entsprechend, soweit sich die Haftung auf Steuern und zurückzu-
zahlende Steuervergütungen erstreckt. 

§ 238 Höhe und Berechnung der Zinsen 

(1) Die Zinsen betragen für jeden Monat einhalb Prozent. Sie sind 
von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate 
zu zahlen; angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Erlischt der 
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zu verzinsende Anspruch durch Aufrechnung, gilt der Tag, an dem 
die Schuld des Aufrechnenden fällig wird, als Tag der Zahlung. 

(1a) In den Fällen des § 233a betragen die Zinsen abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 ab dem 1. Januar 2019 0,15 Prozent für jeden 
Monat, das heißt 1,8 Prozent für jedes Jahr. 

(1b) Sind für einen Zinslauf unterschiedliche Zinssätze maßgeb-
lich, ist der Zinslauf in Teilverzinsungszeiträume aufzuteilen. Die 
Zinsen für die Teilverzinsungszeiträume sind jeweils tageweise zu 
berechnen. Hierbei wird jeder Kalendermonat unabhängig von der 
tatsächlichen Anzahl der Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes 
Kalenderjahr mit 360 Tagen gerechnet. 

(1c) Die Angemessenheit des Zinssatzes nach Absatz 1a ist unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs wenigstens alle zwei Jahre zu eva-
luieren. Die erste Evaluierung erfolgt spätestens zum 1. Januar 
2024. 

(2) Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag 
jeder Steuerart auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag 
abgerundet. 

§ 239 Festsetzung der Zinsen 

(1) Auf die Zinsen sind die für die Steuern geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, jedoch beträgt die Festsetzungsfrist 
zwei Jahre. Die Festsetzungsfrist beginnt: 

1. in den Fällen des § 233a mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Steuer festgesetzt, aufgehoben, geändert oder nach § 129 
berichtigt worden ist, 

2. in den Fällen des § 234 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Stundung geendet hat, 

3. in den Fällen des § 235 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Festsetzung der hinterzogenen Steuern unanfechtbar ge-
worden ist, jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
ein eingeleitetes Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen 
worden ist, 

4. in den Fällen des § 236 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Steuer erstattet oder die Steuervergütung ausgezahlt wor-
den ist, 

5. in den Fällen des § 237 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
ein Einspruch oder eine Anfechtungsklage endgültig erfolglos 
geblieben ist und 

6. in allen anderen Fällen mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
der Zinslauf endet. 

Die Festsetzungsfrist läuft in den Fällen des § 233a nicht ab, so-
lange die Steuerfestsetzung, ihre Aufhebung, ihre Änderung oder 
ihre Berichtigung nach § 129 noch zulässig ist. 

(2) Zinsen sind auf volle Euro zum Vorteil des Steuerpflichtigen 
gerundet festzusetzen. Sie werden nur dann festgesetzt, wenn sie 
mindestens 10 Euro betragen. 

(3) Werden Besteuerungsgrundlagen gesondert festgestellt oder 
wird ein Steuermessbetrag festgesetzt, sind die Grundlagen für 
eine Festsetzung von Zinsen 

1. nach § 233a in den Fällen des § 233a Absatz 2a oder 

2. nach § 235 gesondert festzustellen, soweit diese an Sachver-
halte anknüpfen, die Gegenstand des Grundlagenbescheids 
sind. 

(4) Werden wegen einer Steueranmeldung, die nach § 168 Satz 1 
einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich-
steht, Zinsen nach § 233a festgesetzt, so steht diese Zinsfestset-
zung ebenfalls unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. 

(5) Die Festsetzung von Zinsen nach § 233a hat Bindungswirkung 
für Zinsfestsetzungen nach den §§ 234, 235, 236 oder 237, soweit 
auf diese Zinsen nach § 233a festgesetzte Zinsen anzurechnen 
sind. 

§ 240 Säumniszuschläge 

(1) Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages ent-
richtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 
Säumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständigen 
Steuerbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag. Das Gleiche gilt für zurückzuzah-
lende Steuervergütungen und Haftungsschulden, soweit sich die 
Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende Steuervergütungen 
erstreckt. Die Säumnis nach Satz 1 tritt nicht ein, bevor die Steuer 

festgesetzt oder angemeldet worden ist. Wird die Festsetzung ei-
ner Steuer oder Steuervergütung aufgehoben, geändert oder nach 
§ 129 berichtigt, so bleiben die bis dahin verwirkten Säumniszu-
schläge unberührt; das Gleiche gilt, wenn ein Haftungsbescheid 
zurückgenommen, widerrufen oder nach § 129 berichtigt wird. Er-
lischt der Anspruch durch Aufrechnung, bleiben Säumniszu-
schläge unberührt, die bis zur Fälligkeit der Schuld des Aufrech-
nenden entstanden sind. 

(2) Säumniszuschläge entstehen nicht bei steuerlichen Nebenleis-
tungen. 

(3) Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu drei Tagen 
nicht erhoben. Dies gilt nicht bei Zahlung nach § 224 Abs. 2 Nr. 1. 

(4) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge 
gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist je-
doch kein höherer Säumniszuschlag zu entrichten als verwirkt 
worden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner 
eingetreten wäre. 

§ 241 Art der Sicherheitsleistung 

(1) Wer nach den Steuergesetzen Sicherheit zu leisten hat, kann 
diese erbringen 

1. durch Hinterlegung von im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
umlaufenden Zahlungsmitteln bei der zuständigen Finanzbe-
hörde, 

2. durch Verpfändung der in Absatz 2 genannten Wertpapiere, die 
von dem zur Sicherheitsleistung Verpflichteten der Deutschen 
Bundesbank oder einem Kreditinstitut zur Verwahrung anver-
traut worden sind, das zum Depotgeschäft zugelassen ist, 
wenn dem Pfandrecht keine anderen Rechte vorgehen. Die 
Haftung der Wertpapiere für Forderungen des Verwahrers für 
ihre Verwahrung und Verwaltung bleibt unberührt. Der Verpfän-
dung von Wertpapieren steht die Verpfändung von Anteilen an 
einem Sammelbestand nach § 6 des Depotgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4130-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 17. Juli 1985 (BGBl. I S. 1507), gleich, 

3. durch eine mit der Übergabe des Sparbuches verbundene Ver-
pfändung von Spareinlagen bei einem Kreditinstitut, das im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Einlagengeschäft zuge-
lassen ist, wenn dem Pfandrecht keine anderen Rechte vorge-
hen, 

4. durch Verpfändung von Forderungen, die in einem Schuldbuch 
des Bundes, eines Sondervermögens des Bundes oder eines 
Landes eingetragen sind, wenn dem Pfandrecht keine anderen 
Rechte vorgehen, 

5. durch Bestellung von 

a) erstrangigen Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden an 
Grundstücken oder Erbbaurechten, die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes belegen sind, 

b) erstrangigen Schiffshypotheken an Schiffen, Schiffsbauwer-
ken oder Schwimmdocks, die in einem im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes geführten Schiffsregister oder Schiffsbau-
register eingetragen sind, 

6. durch Verpfändung von Forderungen, für die eine erstrangige 
Verkehrshypothek an einem im Geltungsbereich dieses Geset-
zes belegenen Grundstück oder Erbbaurecht besteht, oder 
durch Verpfändung von erstrangigen Grundschulden oder Ren-
tenschulden an im Geltungsbereich dieses Gesetzes belege-
nen Grundstücken oder Erbbaurechten, wenn an den Forde-
rungen, Grundschulden oder Rentenschulden keine vorgehen-
den Rechte bestehen, 

7. durch Schuldversprechen, Bürgschaft oder Wechselverpflich-
tungen eines tauglichen Steuerbürgen (§ 244). 

(2) Wertpapiere im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind 

1. Schuldverschreibungen des Bundes, eines Sondervermögens 
des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes, 

2. Schuldverschreibungen zwischenstaatlicher Einrichtungen, de-
nen der Bund Hoheitsrechte übertragen hat, wenn sie im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes zum amtlichen Börsenhandel 
zugelassen sind, 
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3. Schuldverschreibungen der Deutschen Genossenschaftsbank, 
der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank, der Deut-
schen Ausgleichsbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und 
der Landwirtschaftlichen Rentenbank, 

4. Pfandbriefe, Kommunalobligationen und verwandte Schuldver-
schreibungen, 

5. Schuldverschreibungen, deren Verzinsung und Rückzahlung 
vom Bund oder von einem Land gewährleistet werden. 

(3) Ein unter Steuerverschluss befindliches Lager steuerpflichtiger 
Waren gilt als ausreichende Sicherheit für die darauf lastende 
Steuer. 

... 

§ 254 Voraussetzungen für den Beginn der Vollstreckung 

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, darf die Vollstreckung erst 
beginnen, wenn die Leistung fällig ist und der Vollstreckungs-
schuldner zur Leistung oder Duldung oder Unterlassung aufgefor-
dert worden ist (Leistungsgebot) und seit der Aufforderung min-
destens eine Woche verstrichen ist. Das Leistungsgebot kann mit 
dem zu vollstreckenden Verwaltungsakt verbunden werden. Ein 
Leistungsgebot ist auch dann erforderlich, wenn der Verwaltungs-
akt gegen den Vollstreckungsschuldner wirkt, ohne ihm bekannt 
gegeben zu sein. Soweit der Vollstreckungsschuldner eine von 
ihm auf Grund einer Steueranmeldung geschuldete Leistung nicht 
erbracht hat, bedarf es eines Leistungsgebotes nicht. 

(2) Eines Leistungsgebots wegen der Säumniszuschläge und Zin-
sen bedarf es nicht, wenn sie zusammen mit der Steuer beigetrie-
ben werden. Dies gilt sinngemäß für die Vollstreckungskosten, 
wenn sie zusammen mit dem Hauptanspruch beigetrieben wer-
den. Die gesonderte Anforderung von Säumniszuschlägen kann 
ausschließlich automationsgestützt erfolgen. 

... 

§ 261 Niederschlagung 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis dürfen niedergeschla-
gen werden, wenn zu erwarten ist, dass 

1. die Erhebung keinen Erfolg haben wird oder 

2. die Kosten der Erhebung außer Verhältnis zu dem zu erheben-
den Betrag stehen werden. 

... 

§ 347 Statthaftigkeit des Einspruchs 

(1) Gegen Verwaltungsakte 

1. in Abgabenangelegenheiten, auf die dieses Gesetz Anwen-
dung findet, 

2. in Verfahren zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in ande-
ren als den in Nummer 1 bezeichneten Angelegenheiten, so-
weit die Verwaltungsakte durch Bundesfinanzbehörden oder 
Landesfinanzbehörden nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
zu vollstrecken sind, 

3. in öffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Angelegenhei-
ten, auf die dieses Gesetz nach § 164a des Steuerberatungs-
gesetzes Anwendung findet, 

4. in anderen durch die Finanzbehörden verwalteten Angelegen-
heiten, soweit die Vorschriften über die außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe durch Gesetz für anwendbar erklärt worden sind 
oder erklärt werden, 

ist als Rechtsbehelf der Einspruch statthaft. Der Einspruch ist au-
ßerdem statthaft, wenn geltend gemacht wird, dass in den in Satz 
1 bezeichneten Angelegenheiten über einen vom Einspruchsfüh-
rer gestellten Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes ohne Mit-
teilung eines zureichenden Grundes binnen angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden worden ist. 

(2) Abgabenangelegenheiten sind alle mit der Verwaltung der Ab-
gaben einschließlich der Abgabenvergütungen oder sonst mit der 
Anwendung der abgabenrechtlichen Vorschriften durch die Fi-
nanzbehörden zusammenhängenden Angelegenheiten ein-
schließlich der Maßnahmen der Bundesfinanzbehörden zur Be-
achtung der Verbote und Beschränkungen für den Warenverkehr 
über die Grenze; den Abgabenangelegenheiten stehen die Ange-
legenheiten der Verwaltung der Finanzmonopole gleich. 

(3) Die Vorschriften des Siebenten Teils finden auf das Straf- und 
Bußgeldverfahren keine Anwendung. 

... 

§ 351 Bindungswirkung anderer Verwaltungsakte 

(1) Verwaltungsakte, die unanfechtbare Verwaltungsakte ändern, 
können nur insoweit angegriffen werden, als die Änderung reicht, 
es sei denn, dass sich aus den Vorschriften über die Aufhebung 
und Änderung von Verwaltungsakten etwas anderes ergibt.  

(2) Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10) 
können nur durch Anfechtung dieses Bescheids, nicht auch durch 
Anfechtung des Folgebescheids, angegriffen werden.  

... 

§ 363 Aussetzung und Ruhen des Verfahrens 

(1) Hängt die Entscheidung ganz oder zum Teil von dem Bestehen 
oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab, das den Ge-
genstand eines anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einem 
Gericht oder einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, kann die 
Finanzbehörde die Entscheidung bis zur Erledigung des anderen 
Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung des Gerichts oder der Ver-
waltungsbehörde aussetzen.  

(2) Die Finanzbehörde kann das Verfahren mit Zustimmung des 
Einspruchsführers ruhen lassen, wenn das aus wichtigen Gründen 
zweckmäßig erscheint. Ist wegen der Verfassungsmäßigkeit einer 
Rechtsnorm oder wegen einer Rechtsfrage ein Verfahren bei dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, dem Bundesverfassungsge-
richt oder einem obersten Bundesgericht anhängig und wird der 
Einspruch hierauf gestützt, ruht das Einspruchsverfahren insoweit; 
dies gilt nicht, soweit nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder Nr. 4 die 
Steuer vorläufig festgesetzt wurde. Mit Zustimmung der obersten 
Finanzbehörde kann durch öffentlich bekannt zu gebende Allge-
meinverfügung für bestimmte Gruppen gleichgelagerter Fälle an-
geordnet werden, dass Einspruchsverfahren insoweit auch in an-
deren als den in den Sätzen 1 und 2 genannten Fällen ruhen. Das 
Einspruchsverfahren ist fortzusetzen, wenn der Einspruchsführer 
dies beantragt oder die Finanzbehörde dies dem Einspruchsführer 
mitteilt.  

(3) Wird ein Antrag auf Aussetzung oder Ruhen des Verfahrens 
abgelehnt oder die Aussetzung oder das Ruhen des Verfahrens 
widerrufen, kann die Rechtswidrigkeit der Ablehnung oder des Wi-
derrufs nur durch Klage gegen die Einspruchsentscheidung gel-
tend gemacht werden. 

… 

§ 369 Steuerstraftaten 

(1) Steuerstraftaten (Zollstraftaten) sind: 

1. Taten, die nach den Steuergesetzen strafbar sind, 

2. der Bannbruch, 

3. die Wertzeichenfälschung und deren Vorbereitung, soweit die 
Tat Steuerzeichen betrifft, 

4. die Begünstigung einer Person, die eine Tat nach den Num-
mern 1 bis 3 begangen hat. 

(2) Für Steuerstraftaten gelten die allgemeinen Gesetze über das 
Strafrecht, soweit die Strafvorschriften der Steuergesetze nichts 
anderes bestimmen. 

§ 370 Steuerhinterziehung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer 

1. den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich 
erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht, 

2. die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche 
Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuer-
stemplern unterlässt 

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen 
nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1. in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile erlangt, 

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Eu-
ropäischer Amtsträger (§ 11 Absatz 1 Nummer 2a des Strafge-
setzbuchs) missbraucht, 
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3. die Mithilfe eines Amtsträgers oder Europäischen Amtsträgers 
(§ 11 Absatz 1 Nummer 2a des Strafgesetzbuchs) ausnutzt, der 
seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht, 

4. unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege 
fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuer-
vorteile erlangt, 

5. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung 
von Taten nach Absatz 1 verbunden hat, Umsatz- oder Ver-
brauchssteuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Umsatz- o-
der Verbrauchssteuervorteile erlangt oder 

6. eine Drittstaat-Gesellschaft im Sinne des § 138 Absatz 3, auf 
die er alleine oder zusammen mit nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes unmittelbar 
oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Ein-
fluss ausüben kann, zur Verschleierung steuerlich erheblicher 
Tatsachen nutzt und auf diese Weise fortgesetzt Steuern ver-
kürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 

(4) Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in 
voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden; dies gilt auch 
dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der Nach-
prüfung festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung einer Steuer-
festsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht. Steuer-
vorteile sind auch Steuervergütungen; nicht gerechtfertigte Steu-
ervorteile sind erlangt, soweit sie zu Unrecht gewährt oder belas-
sen werden. Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch 
dann erfüllt, wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus an-
deren Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen 
Gründen hätte beansprucht werden können. 

(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen wer-
den, deren Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr verboten ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf 
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben bezieht, die von einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union verwaltet werden oder die ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation oder 
einem mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das Gleiche gilt, 
wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern oder auf die in Artikel 1 Ab-
satz 1 der Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 
2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 92/12/EWG (ABl. L 9 vom 14.1.2009, S. 12) 
genannten harmonisierten Verbrauchsteuern bezieht, die von ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verwaltet wer-
den. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig von dem Recht des Tat-
ortes auch für Taten, die außerhalb des Geltungsbereiches dieses 
Gesetzes begangen werden. 

§ 371 Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung 

(1) Wer gegenüber der Finanzbehörde zu allen Steuerstraftaten 
einer Steuerart in vollem Umfang die unrichtigen Angaben berich-
tigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen 
Angaben nachholt, wird wegen dieser Steuerstraftaten nicht nach 
§ 370 bestraft. Die Angaben müssen zu allen unverjährten Steuer-
straftaten einer Steuerart, mindestens aber zu allen Steuerstrafta-
ten einer Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre erfol-
gen. 

(2) Straffreiheit tritt nicht ein, wenn 

1. bei einer der zur Selbstanzeige gebrachten unverjährten Steu-
erstraftaten vor der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung 

a) dem an der Tat Beteiligten, seinem Vertreter, dem Begüns-
tigten im Sinne des § 370 Absatz 1 oder dessen Vertreter 
eine Prüfungsanordnung nach § 196 bekannt gegeben wor-
den ist, beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen Um-
fang der angekündigten Außenprüfung, oder 

b) dem an der Tat Beteiligten oder seinem Vertreter die Einlei-
tung des Straf- oder Bußgeldverfahrens bekannt gegeben 
worden ist oder 

c) ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung 
erschienen ist, beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen 
Umfang der Außenprüfung, oder 

d) ein Amtsträger zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer 
Steuerordnungswidrigkeit erschienen ist oder 

e) ein Amtsträger der Finanzbehörde zu einer Umsatzsteuer-
Nachschau nach § 27b des Umsatzsteuergesetzes, einer 
Lohnsteuer-Nachschau nach § 42g des Einkommensteuer-

gesetzes oder einer Nachschau nach anderen steuerrecht-
lichen Vorschriften erschienen ist und sich ausgewiesen hat 
oder 

2. eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergän-
zung oder Nachholung ganz oder zum Teil bereits entdeckt war 
und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdigung der 
Sachlage damit rechnen musste, 

3. die nach § 370 Absatz 1 verkürzte Steuer oder der für sich oder 
einen anderen erlangte nicht gerechtfertigte Steuervorteil einen 
Betrag von 25 000 Euro je Tat übersteigt, oder 

4. ein in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 bis 6 genannter beson-
ders schwerer Fall vorliegt. 

Der Ausschluss der Straffreiheit nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a und c hindert nicht die Abgabe einer Berichtigung nach Absatz 1 
für die nicht unter Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und c fallenden 
Steuerstraftaten einer Steuerart. 

(2a) Soweit die Steuerhinterziehung durch Verletzung der Pflicht 
zur rechtzeitigen Abgabe einer vollständigen und richtigen Um-
satzsteuervoranmeldung oder Lohnsteueranmeldung begangen 
worden ist, tritt Straffreiheit abweichend von den Absätzen 1 und 
2 Satz 1 Nummer 3 bei Selbstanzeigen in dem Umfang ein, in dem 
der Täter gegenüber der zuständigen Finanzbehörde die unrichti-
gen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt o-
der die unterlassenen Angaben nachholt. Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 gilt nicht, wenn die Entdeckung der Tat darauf beruht, dass eine 
Umsatzsteuervoranmeldung oder Lohnsteueranmeldung nachge-
holt oder berichtigt wurde. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Steu-
eranmeldungen, die sich auf das Kalenderjahr beziehen. Für die 
Vollständigkeit der Selbstanzeige hinsichtlich einer auf das Kalen-
derjahr bezogenen Steueranmeldung ist die Berichtigung, Ergän-
zung oder Nachholung der Voranmeldungen, die dem Kalender-
jahr nachfolgende Zeiträume betreffen, nicht erforderlich. 

(3) Sind Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder Steuervor-
teile erlangt, so tritt für den an der Tat Beteiligten Straffreiheit nur 
ein, wenn er die aus der Tat zu seinen Gunsten hinterzogenen 
Steuern, die Hinterziehungszinsen nach § 235 und die Zinsen 
nach § 233a, soweit sie auf die Hinterziehungszinsen nach § 235 
Absatz 4 angerechnet werden, sowie die Verzugszinsen nach Ar-
tikel 114 des Zollkodex der Unoin innerhalb der ihm bestimmten 
angemessenen Frist entrichtet. In den Fällen des Absatzes 2a 
Satz 1 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die fristgerechte Entrich-
tung von Zinsen nach § 233a oder § 235 unerheblich ist. 

(4) Wird die in § 153 vorgesehene Anzeige rechtzeitig und ord-
nungsmäßig erstattet, so wird ein Dritter, der die in § 153 bezeich-
neten Erklärungen abzugeben unterlassen oder unrichtig oder un-
vollständig abgegeben hat, strafrechtlich nicht verfolgt, es sei 
denn, dass ihm oder seinem Vertreter vorher die Einleitung eines 
Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben 
worden ist. Hat der Dritte zum eigenen Vorteil gehandelt, so gilt 
Absatz 3 entsprechend. 

§ 375 Nebenfolgen 

(1) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen 

1. Steuerhinterziehung, 

2. Bannbruchs nach § 372 Abs. 2, § 373, 

3. Steuerhehlerei oder 

4. Begünstigung einer Person, die eine Tat nach den Nummern 1 
bis 3 begangen hat, 

kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, 
und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
aberkennen (§ 45 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs). 

(2) Ist eine Steuerhinterziehung, ein Bannbruch nach § 372 Abs. 
2, § 373 oder eine Steuerhehlerei begangen worden, so können  

1. die Erzeugnisse, Waren und andere Sachen, auf die sich die 
Hinterziehung von Verbrauchsteuer oder Einfuhr- und Ausfuhr-
abgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der 
Union, der Bannbruch oder die Steuerhehlerei bezieht, und 

2. die Beförderungsmittel, die zur Tat benutzt worden sind, 

eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden. 

§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 

-aufgehoben- 



Stand 27.3.2024 Seite 39 AO 

 www.joachimrose.de - (AO.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

§ 376 Verfolgungsverjährung 

(1) In den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 genannten 
Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung beträgt die Ver-
jährungsfrist 15 Jahre; § 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt 
entsprechend. 

(2) Die Verjährung der Verfolgung einer Steuerstraftat wird auch 
dadurch unterbrochen, dass dem Beschuldigten die Einleitung des 
Bußgeldverfahrens bekannt gegeben oder diese Bekanntgabe an-
geordnet wird. 

(3) Abweichend von § 78c Absatz 3 Satz 2 des Strafgesetzbuches 
verjährt in den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer q bis 6 genannten 
Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung die Verfolgung 
spätestens, wenn seit dem in § 78a des Strafgesetzbuches be-
zeichneten Zeitpunkt das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Ver-
jährungsfrist verstrichen ist. 

§ 377 Steuerordnungswidrigkeiten 

(1) Steuerordnungswidrigkeiten (Zollordnungswidrigkeiten) sind 
Zuwiderhandlungen, die nach diesem Gesetz oder den Steuerge-
setzen mit Geldbuße geahndet werden können. 

(2) Für Steuerordnungswidrigkeiten gelten die Vorschriften des 
Ersten Teils des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit die 
Bußgeldvorschriften dieses Gesetzes oder der Steuergesetze 
nichts anderes bestimmen. 

§ 378 Leichtfertige Steuerverkürzung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen eine 
der in § 370 Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht. § 370 
Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro geahndet werden. 

(3) Eine Geldbuße wird nicht festgesetzt, soweit der Täter gegen-
über der Finanzbehörde die unrichtigen Angaben berichtigt, die 
unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Anga-
ben nachholt, bevor ihm oder seinem Vertreter die Einleitung eines 
Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben 
worden ist. Sind Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder 
Steuervorteile erlangt, so wird eine Geldbuße nicht festgesetzt, 
wenn der Täter die aus der Tat zu seinen Gunsten verkürzten 
Steuern innerhalb der ihm bestimmten angemessenen Frist ent-
richtet. § 371 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 379 Steuergefährdung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 

2. Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt, 

3. nach Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflichtige Ge-
schäftsvorfälle oder Betriebsvorgänge nicht oder in tatsächli-
cher Hinsicht unrichtig aufzeichnet oder aufzeichnen lässt, ver-
bucht oder verbuchen lässt, 

4. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 1 ein dort genanntes System 
nicht oder nicht richtig verwendet, 

5. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 2 ein dort genanntes System 
nicht oder nicht richtig schützt, 

6. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 5 gewerbsmäßig ein dort ge-
nanntes System oder eine dort genannte Software bewirbt oder 
in den Verkehr bringt, 

7. entgegen § 147 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 oder 4 eine Unterlage 
nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder 

8. entgegen § 147a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 eine 
Aufzeichnung oder eine Unterlage nicht oder nicht mindestens 
sechs Jahre aufbewahrt 

und dadurch ermöglicht, Steuern zu verkürzen oder nicht gerecht-
fertigte Steuervorteile zu erlangen. Satz 1 Nr. 1 gilt auch dann, 
wenn Einfuhr- und Ausfuhrabgaben verkürzt werden können, die 
von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verwal-
tet werden oder die einem Staat zustehen, der für Waren aus der 
Europäischen Union auf Grund eines Assoziations- oder Präfe-
renzabkommens eine Vorzugsbehandlung gewährt; § 370 Abs. 7 
gilt entsprechend. Das Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatz-
steuern bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union verwaltet werden. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. der Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

1a. entgegen § 144 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 5, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erstellt, 

1b. einer Rechtsverordnung nach § 117c Absatz 1 oder einer voll-
ziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

1c. entgegen § 138a Absatz 1, 3 oder 4 eine Übermittlung des län-
derbezogenen Berichts oder entgegen § 138a Absatz 4 Satz 3 
eine Mitteilung nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig (§ 
138a Absatz 6) macht, 

1d. der Mitteilungspflicht nach § 138b Absatz 1 bis 3 nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

1e. entgegen § 138d Absatz 1 in Verbindung mit § 138f Absatz 1, 
2, 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie 9 und 10 oder § 138h Absatz 
2, jeweils auch in Verbindung mit § 138f Absatz 6 Satz 1 und 2 
oder § 138g Absatz 1 Satz 1 eine Mitteilung über eine grenz-
überschreitende Steuergestaltung nicht oder nicht rechtzeitig 
macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig 
mitteilt, 

1f. (aufgehoben) 

1g. entgegen § 138k Satz 1 in der Steuererklärung die Angabe der 
von ihm verwirklichten grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

1h. einer vollziehbaren Anordnung nach § 147 Absatz 6 Satz 1 zu-
widerhandelt, 

1i. entgegen § 147 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 Einsicht nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig gewährt oder 

2. die Pflichten nach § 154 Absatz 1 bis 2c verletzt. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
Auflage nach § 120 Abs. 2 Nr. 4 zuwiderhandelt, die einem Ver-
waltungsakt für Zwecke der besonderen Steueraufsicht (§§ 209 
bis 217) beigefügt worden ist. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 
8, Absatz 2 Nummer 1a, 1b und 2 sowie Absatz 3 kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung 
nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 1c kann mit 
einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden, wenn die 
Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

(6) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 
und Absatz 2 Nummer 1h und 1i kann mit einer Geldbuße bis zu 
25 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 
378 geahndet werden kann. 

(7) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 1, 1d, 1e und 
1g  kann mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden, 
wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

§ 380 Gefährdung der Abzugsteuern 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig seiner 
Verpflichtung, Steuerabzugsbeträge einzubehalten und abzufüh-
ren, nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
undzwanzigtausend Euro geahndet werden, wenn die Handlung 
nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

§ 381 Verbrauchsteuergefährdung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig Vor-
schriften der Verbrauchsteuergesetze oder der dazu erlassenen 
Rechtsverordnungen 

1. über die zur Vorbereitung, Sicherung oder Nachprüfung der Be-
steuerung auferlegten Pflichten, 

2. über Verpackung und Kennzeichnung verbrauchsteuerpflichti-
ger Erzeugnisse oder Waren, die solche Erzeugnisse enthal-
ten, oder über Verkehrs- oder Verwendungsbeschränkungen 
für solche Erzeugnisse oder Waren oder 

3. über den Verbrauch unversteuerter Waren in den Freihäfen 

zuwiderhandelt, soweit die Verbrauchsteuergesetze oder die dazu 
erlassenen Rechtsverordnungen für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweisen. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 
378 geahndet werden kann. 

§ 382 Gefährdung der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Pflichtiger oder bei der Wahr-
nehmung der Angelegenheiten eines Pflichtigen vorsätzlich oder 
fahrlässig Zollvorschriften, den dazu erlassenen Rechtsverord-
nungen oder den Verordnungen des Rates der Europäischen 
Union oder der Europäischen Kommission zuwiderhandelt, die 

1. für die zollamtliche Erfassung des Warenverkehrs über die 
Grenze des Zollgebiets der Europäischen Union sowie über die 
Freizonengrenzen, 

2. für die Überführung von Waren in ein Zollverfahren und dessen 
Durchführung oder für die Erlangung einer sonstigen zollrecht-
lichen Bestimmung von Waren, 

3. für die Freizonen, den grenznahen Raum sowie die darüber 
hinaus der Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete 

gelten, soweit die Zollvorschriften, die dazu oder die auf Grund von 
Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnungen für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweisen. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, soweit die Zollvorschriften und 
die dazu erlassenen Rechtsverordnungen für Verbrauchsteuern 
sinngemäß gelten. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 
378 geahndet werden kann. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsver-
ordnungen die Tatbestände der Verordnungen des Rates der Eu-
ropäischen Union oder der Europäischen Kommission, die nach 
den Absätzen 1 bis 3 als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße ge-
ahndet werden können, bezeichnen, soweit dies zur Durchführung 
dieser Rechtsvorschriften erforderlich ist und die Tatbestände 
Pflichten zur Gestellung, Vorführung, Lagerung oder Behandlung 
von Waren, zur Abgabe von Erklärungen oder Anzeigen, zur Auf-
nahme von Niederschriften sowie zur Ausfüllung oder Vorlage von 
Zolldokumenten oder zur Aufnahme von Vermerken in solchen 
Dokumenten betreffen. 

§ 383 Unzulässiger Erwerb von Steuererstattungs- und Ver-
gütungsansprüchen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 46 Abs. 4 Satz 1 Er-
stattungs- oder Vergütungsansprüche erwirbt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro geahndet werden. 

… 

§ 384 Verfolgungsverjährung 

Die Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten nach den §§ 378 
bis 380 verjährt in fünf Jahren. 

§ 384a Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verord-
nung (EU) 2016/679 

(1) Vorschriften dieses Gesetzes und der Steuergesetze 

über Steuerordnungswidrigkeiten finden keine Anwendung, soweit 
für eine Zuwiderhandlung zugleich Artikel 83 der Verordnung (EU) 
2016/679 unmittelbar oder nach § 2a Absatz 5 entsprechend gilt. 

(2) Für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 im Anwendungsbereich dieses Gesetzes gilt § 41 
des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(3) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 
und eine Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 dürfen in einem Straf- oder Bußgeldverfahren 
gegen die meldepflichtige Person oder einen ihrer in § 52 Absatz 
1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zu-
stimmung der meldepflichtigen Person verwertet werden. 

(4) Gegen Finanzbehörden und andere öffentliche Stellen werden 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes keine Geldbußen nach 
Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 verhängt. 
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